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Vorwort des Vorsitzenden

Der Menschenrechtsbeirat legt hiermit, in seiner nunmehr vierten
Funktionsperiode, gemal Art. | 8 17 der MRB-GO, den Bericht Uber seine
Tatigkeit sowie Uber die seiner Kommissionen im Jahr 2010 vor.

Wie schon in den letzten Jahren waren auch im Jahr 2010 die Problembereiche
Rechtsschutz in  Schubhaft, Umgang mit psychisch Kranken oder
Selbstverletzung von  Schubhaftlingen  regelmalRig Thema in  den
Beiratssitzungen.

Zudem hat sich der Beirat intensiv mit neuen Fragen, wie der menschenrechtskonformen
Durchfiihrung eines sogenannten Polizeikessels und der Nichtabschiebung nach
Griechenland im Zuge von Dublin lI-Verfahren beschaftigt.

Gegen Ende des Jahres hat die Abschiebung der kosovarischen Familie Komani medial viel
Aufsehen erregt. Der MRB, dem das Thema Abschiebung von Familien schon seit Jahren
ein Anliegen ist, hat diesen Fall zum Anlass genommen, die Uberlegungen des BM.I mit
kritischen Anregungen zu begleiten. Das BM.I hat sich in diesem Zusammenhang veranlasst
gesehen, die Praxis der Abschiebung von Familien zu &ndern. Dabei wurde auch
Anregungen des MRB Rechnung getragen. Er wird die weitere Entwicklung aufmerksam
beobachten. Eine Arbeitsgruppe des MRB, die sich mit Minderjahrigen im
fremdenrechtlichen Verfahren beschéftigt, ist kurz vor dem Abschluss.

Wie bereits in den Jahresberichten der Vorjahre ausgefiihrt wurde, hat Osterreich das
Fakultativprotokoll zur UN-Konvention gegen Folter (OPCAT) am 25.09.2003 unterzeichnet.
Das Vorhaben, diese Konvention zu ratifizieren, hat den MRB im Jahr 2010 intensiv
beschéftigt. Dies, um zu daran mitzuwirken, dass der hohe Standard an Kontroll- und
Einflussmoglichkeiten gegeniber der Sicherheitsverwaltung, der auf Grund der derzeit
geltenden Regeln Uber den MRB besteht, auch in einer geanderten Konstruktion erhalten
bleibt. Von Seiten des BKA-VD und der Volksanwaltschaft wurde zugesichert, den MRB
auch weiterhin in die Uberlegungen zur Umsetzung des OPCAT einzubinden. Ich stehe dafiir
in regelmaligem und engem Kontakt mit Entscheidungstrdgern des BKA, der
Volksanwaltschaft sowie des BMeiA. Die Frage der Ratifizierung wird den Beirat 2011
voraussichtlich in noch groRerem Umfang begleiten.

Im Berichtszeitraum hat der MRB insgesamt acht Empfehlungen an die Bundesministerin
fur Inneres gerichtet und wieder eine umfangreiche Evaluierung ihrer Umsetzung
durchgefiihrt'. Die Ergebnisse dieser Evaluierung kénnen im Anhang 2 nachgelesen werden.

Im Berichtszeitraum haben die Kommissionen des MRB insgesamt 421 Mal Dienststellen der
Sicherheitsexekutive, darunter 113 Mal Polizeianhaltezentren, besucht. Auerdem sind 112
Polizeieinsatze an Orten der Ausiibung verwaltungsbehdrdlicher Befehls- und Zwangsgewalt
(Razzien, Demonstrationen, GrolRveranstaltungen, sowie seit 2007 auch
Flugabschiebungen) unter dem Aspekt der Wahrung der Menschenrechte beobachtet
worden. Zudem wurden auch 26 Besuche an Justizanstalten durchgefuhrt.

Obgleich einige aus menschenrechtlicher Sicht bedenkliche Vorkommnisse beobachtet
worden sind, konnte grundsatzlich eine professionelle und korrekte Vorgangsweise der
Sicherheitsorgane festgestellt werden.

! Siehe Anhang 2
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Personelle Veranderungen in den Kommissionen, der Geschéaftsstelle und im Beirat selbst,
die sich im Jahr 2010 ergeben haben, kdnnen auch auf unserer Homepage
www.menschenrechtsbeirat.at nachgelesen werden.

Auf dieser Seite finden sich auch zahlreiche Informationen (ber die historischen
Hintergrinde der Errichtung des Beirates sowie Uber seine Rechtsgrundlagen, Aufgaben
und aktuelle inhaltliche Schwerpunkte seiner Tatigkeit.

Wien, im Méarz 2011 Univ. Prof. Dr. Gerhart Wielinger

Vorsitzender des Menschenrechtsbeirates
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I.1. Sitzungen des MRB

Im Jahr 2010 ist der MRB zu acht Sitzungen (28.01., 04.03., 15.04., 27.05., 01.07., 09.09.,
21.10., 09.12.) zusammengetreten.

Die Leiterinnen und Leiter der Kommissionen werden, allerdings ohne Stimmrecht, auch zu
den MRB -Sitzungen eingeladen, um den gegenseitigen Austausch zwischen dem Beirat und
Kommissionen zu fordern. Der MRB behélt sich interne Beratungen zu einzelnen
Tagesordnungspunkten jedoch vor.

[.2. Empfehlungen des MRB

Der MRB erstattet seine Verbesserungsvorschlage an die Bundesministerin flr Inneres in
Form von Empfehlungen.

Der Menschenrechtsbeirat hat im Berichtszeitraum acht Empfehlungen zu folgenden
Themenbereichen  verabschiedet:  Besuchsrecht vor  einer  Abschiebung, PI
Pappenheimgasse, Umgang mit Polizeikesseln, Informationsfluss zwischen Asyl- und
Fremdenpolizeibehérden im Falle einer Selbstgefahrdung eines Schubhéftlings,
Wahrnehmung des Selbsteintrittsrechts nach Art 3 Abs. 2 Dublin II-VO bei psychisch
kranken Personen, Absehen der Uberstellungen nach Griechenland aufgrund der Dublin-II
VO, (Bei der ,Dublin Il — VO geht es um die Regelung, dass Asylwerber aus Drittlandern in
jenes Mitgliedsland der EU, das sie als erstes betreten haben, zur Durchfihrung des
Asylverfahrens zu Uberstellen sind.) Organisation und Durchfiihrung einer Abschiebung,
Empfehlung zu Sicherstellung von effektivem Rechtsschutz in Schubhatft (vor inlandischen
Behorden + EGMR).

[.2.1. Besuchsrecht vor einer Abschiebung

347.

Der Menschenrechtsbeirat hat in seiner 89. Sitzung am 28. Janner 2010 Beobachtungen
der Kommissionen zum Anlass genommen, zwei Empfehlungen zu beschliel3en.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass in der AnhO eine Regelung aufgenommen
wird, wonach in Hinblick auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens aus
bertcksichtigungswirdigen Griinden, insbesondere zum Zwecke der Verabschiedung
vor einer Abschiebung, ein Besuchsrecht von Familienangehétrigen auch au3erhalb der
Besuchszeiten gewahrt wird, sofern ein Besuch wahrend der Besuchszeiten nicht
moglich war.

Pl Pappenheimgasse (Janner 2010)

348.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass die Zelle der Pl Pappenheimgasse in Wien so
umgebaut wird, dass es menschenrechtlichen Mindeststandards gerecht wird. Im
Besonderen soll gentigend Einfall von natirlichem Licht sichergestellt sein.
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[.2.2. Umgang mit sogenannten , Polizeikesseln* (April 2010)

349.

1)

2.)

Wenn Polizeikrafte eine Ansammlung von Menschen im offentlichen Raum derart
umstellen oder abriegeln, dass diese Menschen nicht mehr aus freien Stlcken ihren
Aufenthaltsort verlassen kénnen, sondern dies - allenfalls gegen Ausweisleistung,
Nachweis ihrer Identitat 0.4. - nur mit Erlaubnis von Polizeibeamten tun kdnnen
(,Kessel"), entsteht regelmafiig ein Situation, aus der sich Verletzungen von Rechten der
von der MaRnahme betroffenen Personen (insbesondere das Recht auf persotnliche
Freiheit) ergeben kénnen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt daher von einer solchen Malinahme nur unter
strikter Beachtung der Verhaltnismafigkeit Gebrauch zu machen.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt zudem fir sogenannte ,Kessel” folgende
Begleitmalinahmen:

- die in solchen ,Kesseln“ befindlichen Personen sollen wiederholt und fur alle
Personen deutlich vernehmbar dartiber informiert werden,

o dass und warum die Polizei sie am Verlassen ihres momentanen
Aufenthaltsortes hindert;

o ob, wann, wo und unter welchen Umstéanden sie diesen Ort verlassen
kdnnen;

0 welche Schritte sie setzen kdnnen, um ihren Aufenthalt méglichst kurz zu
halten;

o welche weiteren MaRnahmen die Polizei zu setzen gedenkt. (zB
Ortswechsel)

Fur Einséatze, bei denen die Bildung eines solchen ,Kessels* moglich oder gar
wahrscheinlich scheint, sollen die nétigen technischen Einrichtungen
(Lautsprecher in entsprechender Anzahl und mit entsprechender Tragweite)
bereitgehalten werden.

- Sobald erkennbar wird, dass von einem ,Kessel* auch offenbar unbeteiligte Dritte
(Touristen, Kunden von Geschéften vor Ort, Hotelgaste 0.4.) betroffen sind, die
auch sonst keiner Gesetzesubertretung verdachtig sind, sollen alle méglichen
MaRnahmen ergriffen werden, um jedenfalls diesen Menschen ein sofortiges
Verlassen des ,Kessels" zu ermdglichen.

- Der unfreiwillige Aufenthalt in derartigen ,Kesseln“ soll mdglichst kurz gehalten
werden.

Wenn das Verlassen eines solchen ,Kessels* von bestimmten Handlungen der darin
befindlichen Personen gegeniber Polizeibeamten abhdngig gemacht wird
(Ausweisleistung 0.4.) soll eine méglichst groRe Zahl von Beamten sicherstellen, dass

18




3)

diese Handlungen mdglichst schnell vorgenommen werden kdnnen.

Die oben beschriebenen MalBnahmen sollen schon bei der Planung von Grol3einsétzen
mit bericksichtigt werden.

1.2.3. Selbsteintrittsrecht nach Art 3 Abs. 2 Dublin II-VO bei psychisch kranken
Personen (April 2010)

350.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass Osterreich vom Eintrittsrecht nach Art 3 Abs. 2
Dublin 1I-VO Gebrauch machen soll, wenn zu erwarten ist, dass sich der
Gesundheitszustand einer psychisch kranken Person durch den Abschiebevorgang oder
durch die Situation, die der Betroffene im Zielland zu gewartigen hat, erheblich
verschlechtert.

[.2.4. Informationsfluss zwischen Asyl- und Fremdenpolizeibehdrden im Falle einer
Selbstgeféahrdung eines Schubhéftlings (September 2010)

351.

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, im Fall von Verhaftungen und Abschiebungen den
Informationsfluss von den Asyl- zu den Fremdenpolizeibehdrden, insbesondere
was ein bestehendes Selbstgeféahrdungsrisiko der Betroffenen betrifft, zu verbessern.
Weiters wird angeregt, eine Richtlinie zu erlassen, die regelt wie vorzugehen ist, wenn
sich wahrend einer Abschiebung Anhaltspunkte fir eine Selbstgefahrdung betroffener
Personen ergeben.

1.2.5 Absehen der Uberstellungen nach Griechenland aufgrund der Dublin-Il VO
(Oktober 2010)

352.

Berichte darUber, dass sowohl der EGMR als auch der EuGH derzeit mit der Frage der
menschenrechtlichen Zulassigkeit von Uberstellungen nach Griechenland in sog.
Dublinfallen befasst sind, gibt dem MRB Anlass zu empfehlen, bis auf weiteres in
Dublinfallen von Uberstellungen nach Griechenland abzusehen und vom
Selbsteintrittsrecht Osterreichs Gebrauch zu machen.
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I.2.6. Organisation und Durchfiihrung einer Abschiebung (Oktober 2010)

353.

Aus Anlass seiner Wahrnehmungen zum Fall der Familie Komani empfiehlt der
Menschenrechtsbeirat, bei Abschiebungen in jeder Phase des Geschehens zu prufen,
ob menschenrechtliche Aspekte aufgetreten sind, die eine Fortsetzung der
Abschiebung als nicht angezeigt erscheinen lassen.

[.2.7. Empfehlung zur Sicherstellung von effektivem Rechtsschutz in Schubhaft (vor
inlandischen Behdérden + EGMR) (Dezember 2010)

354.

Die seit Oktober 2010 geltende Verfahrensordnung des EGMR erméchtigt in ihrer ,rule
39“ den EGMR dazu, auf Antrag einer betroffenen Person MalRnahmen von
Mitgliedstaaten mit Verfugung fur unzuldssig zu erklaren, wenn durch sie eine
Verletzung von Rechten aus der EMRK bewirkt werden kénnten. Damit ist die
Mdglichkeit eines Rechtsschutzes gegen drohende Rechtsverletzungen geschaffen
worden.

Voraussetzung fur einen solchen Antrag ist es aber, dass die betroffene Person von der
Moglichkeit eines solchen Antrages Kenntnis erlangt hat. Eine solche Mdoglichkeit
besteht derzeit fir Schubhéftlinge nur in sehr beschranktem Umfang.

Der MRB empfiehlt daher, durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass
Menschen in Schubhaft durch eine effektive Rechtsberatung Informationen
dariber erhalten, welche Madoglichkeiten ihnen offen stehen, um Dbei
Osterreichischen Behdrden und beim EGMR Rechtsschutz zu suchen.
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[.3. Arbeitsgruppen des MRB

Im Berichtszeitraum bestanden drei stéandige und finf berichtsbezogene AGs eingerichtet.
Die AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren ist in diesem Jahr neu
zusammengetreten.

[.3.1. Standige AG

AG Planung

Priméare Aufgabe der AG Planung ist die Erstellung eines Vorschlages fur die
Tatigkeitsbereiche des MRB im Arbeitsjahr 2011. Zu diesem Zwecke ist die AG unter der
Leitung von Mag. Martin Schenk am 30. November 2010 zu einer Sitzung
zusammengetreten.

Neben schon bisher behandelten, aber weiterhin aktuellen Themen, wie die Umsetzung des
OPCAT in Osterreich, Anhaltung von Minderjahrigen in  Schubhaft und
Beschéftigungsmaoglichkeiten sowie Rechtsberatung in Schubhaft, sind dem Beirat folgende
Themen vorgeschlagen worden:

¢ Reaktivierung der AG Medizinische Versorgung in Schubhaft zur Behandlung der
Themenkreise ,Umgang mit Selbstverletzungen in den PAZen" sowie ,Umgang mit
psychisch auffalligen Verhafteten*

e Supervision und psychologische Betreuung von Beamtinnen und Beamten
e Familien im fremdenrechtlichen Verfahren

Der Beirat hat in seiner 96. Sitzung am 9. Dezember 2010 zu diesen Themenvorschlagen
folgende Entscheidungen getroffen:

e Hinsichtlich der Umsetzung des OPCAT werden die drei Volksanwélte bei der
nachsten Sitzung des Beirates am 12. Janner 2011 teilnehmen, um den Beirat und
die Leiterinnen und Leiter der Kommissionen Uber die neuesten Entwicklungen zu
informieren. Zur Erarbeitung einer Stellungnahme des Beirates zum Entwurf wird eine
ad-hoc AG eingesetzt werden.

o Die Thematik der Anhaltung von Minderjahrigen in Schubhaft wird im Rahmen der
AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren mitbehandelt werden.

e Bezlglich der Beschaftigungsmdoglichkeiten in Schubhaft wird das BM.I um
entsprechende Unterstitzung und Mitwirkung, insbesondere in Fragen zu Budget und
Zustandigkeiten ersucht werden. Danach wird eine Diskussion Uber die notwendigen
und mdoglichen MalRnahmen in Kleingruppen bestehend aus Vertreterinnen und
Vertetern der jeweiligen BPDs, PAZen und der Kommissionen gefiihrt und dabei die
entsprechenden Umsetzungsmafinahmen festgelegt werden.

e Die AG Medizinische Versorgung in Schubhaft wird reaktiviert werden und sich mit
zwei neuen Arbeitsfeldern, dem Umgang mit Selbstverletzung in den PAZen sowie
dem Umgang mit psychisch auffalligen Verhafteten, befassen. Hierbei wird der Fokus
auf entsprechende Schulungen und Sensibilisierung der Beamtinnen und Beamten
gelegt werden.

e Nach einer Erhebung des Status quo der bisherigen Ma3nahmen des BM.I zur Frage
der Supervision und der psychologischen Betreuung von Beamtinnen und Beamten
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wird diese Thematik im Rahmen einer ad hoc AG, eines Schwerpunktes oder auf
andere geeignete Weise aufgegriffen werden.

e Im Rahmen der AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren sowie der AG
Menschenrechtliche Probleme des Fremdenrechts wird das Thema Familien im
fremdenrechtlichen Verfahren behandelt werden. Insbesondere werden die
Umsetzungsmal3nahmen des Erlasses Uber das sogenannte 6-Punkte-Programm zur
Abschiebepraxis von Familien beobachtend begleitet werden.

¢ Die AG Menschenrechtliche Probleme des Fremdenrechts soll eine Stellungnahme
des MRB zur neuesten Fremdenrechtsnovelle verfassen. Hierbei soll insbesondere
auf Rechtsberatung in Schubhaft im Sinne der RuckfihrungsRL Bedacht genommen
werden.

AG Offentlichkeitsarbeit

Die AG Offentlichkeitsarbeit, die nur anlassbezogen tatig wird, hat sich im Jahr 2010 zu
keiner Sitzung getroffen.

AG Evaluierung

Die AG Evaluierung hat im Jahr 2010 30 Empfehlungen evaluiert. Zum Teil waren dies
Empfehlungen, die von der Arbeitsgruppe selbst ausgewéhlt worden sind, weil die AG eine
Prifung der Umsetzung als besonders wichtig erachtet hat, zum Teil waren dies
Empfehlungen, die das BM.I als ,erledigt”, d.h. entweder als vollstandig umgesetzt oder nicht
umsetzbar bewertet hat.

Die AG hat zum Zwecke der Evaluierung der Empfehlungen erganzende Informationen von
Beiratsmitgliedern, Kommissionen, NGOs und vom Ministerium selbst eingeholt. Auf dieser
Grundlage hat die AG die Empfehlungen in Hinblick auf ihren aktuellen Umsetzungsstand
bewertet.?

Der Beirat hat den Vorschlag der AG in seiner Sitzung am 10. Marz 2010 genehmigt, die
Sitzungen der AG haben am 29. April, am 8.September und am 06.Dezember 2010
stattgefunden.

I.3.2. Berichtsbezogene AG

AG Misshandlungsvorwirfe — neu

Die Arbeitsgruppe, deren Einsetzung Anfang 2008 durch den Beirat beschlossen worden
war® hat im Jahre 2010 ihre Arbeit abgeschlossen. Nach mehrmaligen Beratungen im
Menschenrechtsbeirat besteht Einigkeit dariiber, dass der Bericht der AG der FBM als
Diskussionsgrundlage zur Verfugung gestellt werden sollte. Zudem hat der Beirat
vorgeschlagen, interministerielle Gesprachsrunden unter Einbeziehung von
Beiratsmitgliedern zu etablieren. Von einer Veroffentlichung des Berichtes ist einstweilen
Abstand genommen worden.

2 Siehe den Evaluierungsbericht im Anhang 2
® Siehe. JB 2008, 16.
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Der Grund fir diese Vorgangsweise ist, dass viele Empfehlungen, die aus dem Bericht
abgeleitet werden konnten, die Zustandigkeit des BMJ beriihren wirden und somit nicht in
der Kompetenz des Beirates liegen.

Laut Informationen des BM.I haben nach der Ubermittlung des Berichtes an die FBM zwei
BM.l-interne Sitzungen stattgefunden, in denen dieser Bericht diskutiert worden ist. Dem
Beirat wurde zugesagt, dass er Uber den weiteren BM.l-internen Vorgang informiert werden
soll.

Erganzend sei noch folgendes bemerkt:

Diese Arbeitsgruppe ist die Fortfiihrung einer bereits im Jahr 2006 abgeschlossenen ersten
Arbeitsgruppe gewesen.

Wahrend die erste Arbeitsgruppe den Auftrag hatte, die Vorgehensweise der staatlichen
Institutionen in Bezug auf Misshandlungsvorwirfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive
einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, hat sich die zweite Arbeitsgruppe mit der
Erstellung eines konkreten Konzepts fiir eine unabhangige Beschwerdestelle beschaftigt.

Ziel war die Etablierung einer unabhéngigen Beschwerdeanlauf- und Ermittlungsstelle, um
eine rasche und unabhangige Untersuchung zu gewébhrleisten. Letztlich soll davon nicht nur
der Beschwerdefiihrer, sondern auch der/die betroffene Beamte/in profitieren, da auch
ungerechtfertigte Anschuldigungen rasch entkraftet werden kénnen. Es wurde versucht,
diese Stelle in das bestehende Rechtssystem einzubetten und Schnittstellen zu den
Staatsanwaltschaften, den Disziplinarbehérden und zu den Zivilgerichten herzustellen. In
diesem Zusammenhang hat auch die Frage der Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der
internationalen Vorgaben eine Rolle gespielt. Auch dazu sind Ldsungsansatze angeboten
worden.

AG Gesundheitsvorsorge in Schubhaft

Die AG ist am 12.04.2010 zu einer Sitzung zusammengetreten. Hierbei ist ein Reslimee der
bisherigen Arbeitsergebnisse erstellt und dem Beirat vorgelegt worden. Es handelt sich
hierbei um die folgenden Schwerpunktthemen:

e Trennung kurative/gutachterliche Tatigkeit der Amtséarztinnen und Amtséarzte
e Sanitéterposition, -bewertung und —ausbildung

e Informationsmanagement zur medizinischen Betreuung innerhalb des PAZ und zu
anderen Organisationseinheiten

o Zweckentfremdung der Sicherungszellen als ,Krankenanstalt* fur psychisch kranke
Angehaltene

e Auswirkungen des § 41 Abs 4 ArzteG - Pflichtenkatalog fir Amtsarztinnen und
Amtsarzte

Im Rahmen der jahrlichen Fortbildungsveranstaltung der Kommissionen ist auch in diesem
Jahr ein Workshop zum Schwerpunktthema Medizinische Betreuung in Polizeianhaltezentren
abgehalten worden. Gemeinsam mit den Kommissionsmitgliedern, Amtsarztinnen und
Amtsarzte und Vertreterinnen und Vertreten des BM.I hat ein Austausch tber Probleme im
Zusammenhang mit der Beiziehung von Dolmetschern und im Umgang mit psychisch
kranken Schubhéftlingen stattgefunden. Ebenso ist die am 15.01.2010 verlautbarte
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Hungerstreik-Betreuungsrichtlinie NEU?, welche eine strengere und engmaschigere
Dokumentation des Zustandes von hungerstreikenden Angehaltenen in
Polizeianhaltezentren vorsieht, umfassend erdrtert worden.

Die Mitglieder der AG sind ubereingekommen, die AG vorlaufig ruhend zu stellen und bei
Bedarf durch den Beirat wieder zu aktivieren.

AG Schubhaftzentrum Vordernberg (vormals Schubhaftzentrum Leoben)

Die Plane fir das Schubhaftzentrum am neuen Standort Vordernberg haben sich im Jahr
2010 konkretisiert. Der Menschenrechtsbeirat, vertreten durch den Leiter der AG Dr.
Birklbauer, ist in allen Phasen des Entscheidungsprozesses miteingebunden gewesen. Die
AG selbst ist im Jahr 2010 zu keiner Sitzung zusammengetreten.

Die Vergabe zur Errichtung des Schubhaftzentrums ist im Juni 2010 an das Architektenbiro
SUE Architekten ZT KG, A-1060 Wien erfolgt.

Die AG wird auch kinftig in die Umsetzung miteingebunden werden, etwa im Hinblick auf die
Ausgestaltung des Innenbereiches.

AG Menschenrechtliche Probleme des Fremdenrechts

Die AG ist im Jahr 2010 zu keiner Sitzung zusammengetreten. Stattdessen haben mehrere
Gesprache des Vorsitzenden und seiner Stellvertreterin  mit den entsprechenden
Ressortverantwortlichen zu folgenden Themen statt:

o Anwesenheitspflicht von Asylwerberinnen und Asylwerbern in Erstaufnahmezentren
und

e Einbindung des Beirates in die Beurteilung bzw. Gewahrung des humanitéaren
Aufenthaltsrechtes fur Familien.

Zum Thema ,Anwesenheitspflicht® sind Uberdies kritische Stellungnahmen zu
Gesetzesentwirfen erstattet worden.

Im Dezember 2010 hat das BM.I erneut einen Gesetzesentwurf prasentiert. Dieser betrifft
weitreichende Anderungen des NAG, FPG 2005, AsylG 2005 und des StbG 1985, wie etwa
die Einfihrung der sogenannte ,Rot-Wei3-Rot — Karte” und die Ermdglichung von
kostenlosenloser Rechtsberatung in Schubhaft. Unter der redaktionellen Leitung von Dr.
Kucsko-Stadimayer ist von den Beiratsmitgliedern bzw. Kommissionsleitern Dr. Akyurek, Dr.
Klaushofer und Dr. Miklau eine Stellungnahme verfasst worden, welche va folgende
Themenbereiche kritisch beleuchtet:

o Aufenthaltstitel ,Rot-Weil3-Rot — Karte*®

¢ Einreiseverbot nach Riickkehrentscheidung
e Schutz des Privat- und Familienlebens

e (kostenlose) Rechtsberatung in Schubhaft
e Ubersetzung des Schubhaftbescheides

e Minderjahrige in Schubhaft

4 BMI-PA 1935/0010-11/6/2009.
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e Dauer der Schubhaft

Da es nicht méglich gewesen ist, vor Ablauf der Begutachtungsfrist einen Umlaufbeschluss
Uber die Annahme des Entwurfs dieser Stellungnahme zu bewirken, konnte die
Stellungnahme nicht veréffentlicht werden. Sie ist aber informell der zustandigen Stelle im
BM.I Ubermittelt worden.

AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren

Der MRB hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 2009 die Einsetzung einer Arbeitsgruppe
beschlossen Dies geschah auf Vorschlag der AG Planung, den bereits tiber zehn Jahre alten
Bericht ,Minderjahrige in Schubhaft* einer Aktualisierung und Erweiterung zu unterziehen.
Vor Aufnahme der Tatigkeit durch die AG hat der Beirat jedoch noch die Kommissionen
ersucht, im 1. Quartal 2010 Beobachtungen zum Umgang mit Minderjahrigen und Familien
durchzufihren.

Auf Grundlage dieser Beobachtungen und des Vorschlags der AG Planung hat der Beirat in
seiner Sitzung am 27. Mai 2010 folgenden Arbeitsauftrag formuliert:

- Untersuchung des gesamten Themenkomplexes ,Familienunterbringungen” im Lichte
menschenrechtlicher Standards (dies auch im Hinblick auf das kinftige
Schubhaftzentrum Vordernberg); Rechtsgrundlage fiir die faktische ,Mit“-Anhaltung
von Kindern; Haftungsfragen;

- Haftbedingungen fir jugendliche minderjahrige Einzelpersonen und Familien mit
Kindern im Lichte internationaler Menschenrechtsstandards;

- Auseinandersetzung der Behérden mit den Fragen der Minderjahrigkeit und der
Notwendigkeit der Schubhaftverhdngung anstelle des gelinderen Mittels; Frage der
obligatorischen  Beigabe eines Rechtsvertreters fir  Minderjdhrige im
fremdenrechtlichen Verfahren; Ausreichende Prifung des Kindeswohls durch die
Behorden;

- Kommunikation zwischen Jugendamtern und Fremdenpolizeibehdrden;
- Polizeiliche MalRnahmen bei Vorbereitung einer Abschiebung;

- Generelle Uberarbeitung des Berichts ,Minderjahrige in Schubhaft* aus dem Jahr
2000 im Hinblick auf Anderungen der Sach- und Rechtslage.

Als Leiterin der Arbeitsgruppe konnte zunachst Dr. Sporrer gewonnen werden. Mit Oktober
2010 hat sie die Leitung an Dr. Miklau Ubergeben. Weiters gehdren der AG Vertreterinnen
und Vertreter des MRB (Giinter ECKER), der Kommissionen (Dipl.iur. Katalin GOMBAR und
Lisa ALLURI), des BM.l (OR Mag. Gernot RESINGER, CI Albert GRASEL, Mag.a Nicole
LANG), der MA 11 (Norbert CEIPEK), des UNHCR (Mag. Birgit EINZENBERGER) und der
Asylkoordination (Heinz FRONEK) an. Weitere externe Fachleute, etwa der Jugendwohlfahrt
oder der Kinder- und Jugendanwaltschaft, werden zu einzelnen Diskussionspunkten
konsultiert.

Bis dato haben sieben Sitzungen stattgefunden: 16. Juni 2010, 22. September 2010, 4.
November 2010, 15. Dezember 2010, 28. Janner 2011, 18. Februar 2011, 28. Februar 2011.

Die Vorlage des Endberichts der Arbeitsgruppe an den MRB ist fir April 2011 geplant.

|.4. Berichte des MRB
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Der MRB hat im Berichtszeitraum einen Bericht (AG Misshandlungsvorwiirfe — neu) fertig
gestellt, diesen aber noch nicht veréffentlicht®.

I.5. Weitere vom MRB behandelte Schwerpunkthemen

I.5.1. Abschiebung von Familien

Im Jahr 2010 haben sich der MRB und die Kommissionen schwerpunktmafig mit dem
Themenkomplex ,Abschiebung von Familien mit Kindern“ beschéftigt.® Dabei sind einerseits
positive Bemihungen einzelner Beamtinnen und Beamten sichtbar geworden, wie etwa
Rucksichtnahme auf die besonderen Bedurfnisse jener Familien mit (Klein-)Kindern bei der
Verpflegung. Andererseits sind auch strukturelle Problemfelder festgestellt worden.
Insbesondere:

e Abschiebung nur eines Teils der Familie;

o Restriktive Praxis bei der Madoglichkeit einer gemeinsamen Anhaltung in der
Familienstation des PAZ Rossauer Lande;

o fehlende Aufzeichnungen Uber die medizinische Flugtauglichkeitsuntersuchung von
minderjahrigen Kindern abzuschiebender Familien;

e Durchfihrung der Abschiebungen in den Nachtstunden.

Das BM.I hat sich mit der Optimierung dieses sensiblen Bereiches befasst, was nicht zuletzt
durch den medial préasenten Fall der Familie Komani’ zu tun hatte. Es wurde eine
Ombudsstelle fur Betroffene, NGOs sowie interessierte Birgerinnen und Birger beim BM.I
eingerichtet die als Auskunftsstelle im Falle von Familienabschiebungen dienen soll.® Im
Oktober 2010 ist das sogenannte ,6-Punkte-Programm“ zur Verbesserung der
Rickfuhrungspraxis bei Familien mit Kindern prasentiert worden.® Kernpunkte dieses
Erlasses sind die Beiziehung von besonders geschulten Organen des o6ffentlichen
Sicherheitsdienstes (grundsatzlich in Zivilkleidung) und dariiber hinaus
arztliche/psychologische Unterstitzung des bei Abschiebungen eingesetzten Personals

Besonderes Augenmerk des MRB liegt auf der im 6-Punkte-Programm deklarierten
Unzulassigkeit der — auch nur Kkurzfristigen — Unterbringung von Familien in
Polizeianhaltezentren und zwar auch dann, wenn in diesen wie z.B. im PAZ Rossauer Lande
eine Familienstation eingerichtet ist. Mit einem weiteren Erlass'® ist eine neue Dienststelle in
Wien, Zinnergasse 29a, eingerichtet worden. Diese soll fur die Anhaltung von bis zu 12
Familien und unbegleiteten minderjdhrigen Fluchtlingen (UMF) bis 16 Jahren vor deren
Aulerlandesbringung dienen. Die zustandige Kommission OLG Wien Il ist bereits zu einer
Besichtigung eingeladen worden und wird im Zuge ihrer Dienststellenbesuche die dortige
Praxis weiterhin beobachten.

® Siehe Punkt 1.3.2.1. zu den Tatigkeiten der AG Misshandlungsvorwiirfe im Jahr 2010.

® Siehe auch den Tatigkeitsbericht der AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren unter Punkt 1.3.2.5.

" Siehe den Schwerpunkt ,Fall der Familie Komani“ unter Punkt 1.5.8.

® Die Ombudsstelle ist an Werktage, Montag bis Freitag, von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0810
220245 oder unter der e-mail Adresse ombudsstelle.fremdenwesen@bmi.gv.at erreichbar.

o Vergleiche die Ausfiihrungen zu Punkt 1.6.2. betreffend Erldsse des BM.I.

10 Vergleiche die Ausfiihrungen zu Punkt I.6.2. betreffend Erlasse des BM.I.
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I.5.2. Beschaftigungsmaoglichkeiten in den PAZen

Seit Jahren kritisieren die Kommissionen, dass fur Schubhaftinge kaum sinnvolle
Beschéftigungsmaoglichkeiten bestehen. Es gebe kaum fremdsprachige Literatur und
Zeitungen, kaum Spiele und selten die Moglichkeit Sport auszuiiben.

Im Jahr 2010 hat der Beirat dieses Thema daher zu einem seiner Schwerpunkte gemacht.
Augrund der Tatsache, dass die Situation von PAZ zu PAZ unterschiedlich ist, sind die
Kommissionen ersucht worden, spezielle aktuelle Erhebungen fur jedes einzelne PAZ
durchzufiihren. Die Ergebnisse sind den Verantwortlichen des BM.I vorgelegt worden, um im
Anschluss mit Vertretern der jeweiligen BPDs, PAZen und der Kommissionen in
Kleingruppen tber die notwendigen und méglichen MaRnahmen zu beraten.

Das BM.I begrif3t diese Vorgangsweise, ein Zeitrahmen fiir die Umsetzung sei jedoch noch
nicht absehbar.

[.5.3. Rassismus in der Osterreichischen Polizei?

Dieser Schwerpunkt der Beobachtungstatigkeit der Kommissionen des MRB in den
vergangenen Jahren ist 2010 abermals Thema beim gemeinsamen Treffen der
Kommissionen gewesen.'' Man ist tibereingekommen, dass dies kiinftig zwar nicht mehr ein
Schwerpunkt der Arbeit der Kommissionen sein soll, dass die Kommissionen dieses Thema
aber weiter intensiv ,im Auge” behalten. Der Beirat hat diese Auffassung unterstutzt.

I.5.4. Mangelnde Verstandigung der Kommissionen von Razzien

Die Kommissionen haben bei ihrem gemeinsamen Treffens vom 26./27. Februar 2010* ihre
gemeinsame  Erfahrung betont, dass die Kommissionen grundsatzlich von
SportgroR3veranstaltungen sowie von Versammlungen/Demonstrationen verstandigt werden,
jedoch die Verstandigung von Razzien nicht bzw. nur in Ausnahmeféllen erfolgt.

Der Grund daflr dirfte eine enge Auslegung der Parameter des Erlasses 51.099/537-11/2/04
sein. Dieser sieht eine Verstandigung der Kommissionen nur in jenen Fallen vor, in denen
die Festnahme von mindestens zehn Personen erwartet wird bzw. mehr als 100 Beamtinnen
und Beamte teilnehmen werden. Zudem sind behoérdeninterne
Kommunikationsschwierigkeiten bzw. Unklarheiten Uber die Zustandigkeit zur Verstandigung
von Seiten der Behorden festgestellt worden.

In einer Gesprachsrunde am 05. Oktober 2010 zwischen den Leiterinnen und Leitern der
Kommissionen OLG Wien 1 (Mag. Burstmayr), OLG Wien 3 (Dr. Reinberg) und OLG Graz
(Mag. Vauti-Scheucher) mit Vertreterinnen und Vertretern des BM.l sowie dem Wiener
Polizeiprasidenten, ist vereinbart worden, vor einer Anderung des Erlasses die zustandigen
Dienststellen verbal darauf hinzuweisen, kinftig die Begriffsbestimmung so auszulegen,
dass jene Schwerpunktaktionen von der Verstandigungspflicht umfasst sein sollen, deren
Durchsetzung eine Zahl von etwa 12 oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordert.
Hingegen solle nicht mehr auf die Festnahmeprognose abgestellt werden.

Des Weiteren ist ein Beobachtungszeitraum von November 2010 bis Mitte Janner 2011
festgelegt worden, in welchem die Kommissionen evaluieren, ob durch den Hinweis, wie der
Erlass verstanden werden sollte Verbesserungen bei der Verstdndigung erkennbar
geworden sind.

1 siehe Punkt 1.6.7.
12 Siehe 11.1.3., S49f
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Aufgrund der bisher erfolgten Rickmeldungen der Kommissionen kann von einer
Verbesserung der Situation ausgegangen werden.

[.5.5. OPCAT

Osterreich hat das Fakultativprotokoll zur UN-Konvention gegen Folter (OPCAT) am
25.09.2003 unterzeichnet. Die Ratifizierung steht bis dato noch aus. Beim gemeinsamen
Treffen der Kommissionen Anfang dieses Jahres sind seitens des BKA-VD den anwesenden
Mitgliedern der Volksanwaltschaft und den Kommissionsmitgliedern erste Uberlegungen
Uber die geplanten Schritte zur Umsetzung des OPCAT préasentiert und danach im Plenum
diskutiert worden. In der Beiratssitzung am 12. Janner 2011 hatte auch der Beirat die
Mdglichkeit, mit dem Leiter des BKA-VD SC Dr. Hesse, den Volksanwaltinnen Dr. Brinek
und Mag. Stoisits und dem Volksanwalt Dr. Kostelka zu diskutieren und Vorschlage
einzubringen.

1.5.6. Anderung/Erganzung der MRB-GO

Beim gemeinsamen Treffen der Kommissionen im Februar 2010 in Altlengbach haben sich
die Mitglieder der Kommissionen in einem Workshop Gedanken dahingehend gemacht, wie
ihre Tatigkeit auf Seiten der Polizei noch mehr und vor allem unmittelbarer wahr genommen
werden koénnte. Diese Uberlegungen sind in ein Vorhaben zur Novellierung der MRB-GO
eingeflossen und werden Berilicksichtigung finden.

1.5.7. Follow Up — Rechtschutz in Schubhaft

Der MRB befasst sich seit dem Jahr 2002 intensiv mit der Problematik der gravierenden
Rechtsschutzdefizite fur Schubhaftlinge in dsterreichischen Polizeianhaltezentren. Eine
eigens daflr eingerichtete Arbeitsgruppe ist in ihrem Bericht 2008 zu dem Ergebnis
gekommen, dass Schubhéaftlinge in aller Regel unzureichend Uber ihre rechtliche Situation
informiert sind und ungeniigenden Zugang zu rechtlicher Information und Vertretung haben.

Der MRB hat dazu eine Reihe von Empfehlungen®® formuliert, etwa:
e Info-Automaten in PAZen
e Ubersetzung des Schubhaftbescheides
e Beiziehung von Dolmetschern
e kostenlose Rechtsberatung in PAZen
e obligatorische Haftprifung

Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass zwar die
Ruckkehrberatung in Schubhaft schon bestehe, die Rechtsberatung dagegen noch immer
nicht eingefihrt worden sei.

Das BM.I hat nunmehr die Empfehlung Nr. 330, betreffend den Info-Automaten, umgesetzt.**

Der im Dezember 2010 prasentierte Begutachtungsentwurf zur Anderung des Fremden- und
Asylrechtes bericksichtigt nunmehr auch die Empfehlung Nr. 333, wonach im Hinblick auf

13 Siehe insbesondere die Empfehlungen Nr. 330-334.
!4 Siehe dazu den Schwerpunkt ,Infomat* unter Punkt 1.5.6.
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die Umsetzung der EU-RUckfihrungsrichtlinie eine (kostenlose) Rechtsberatung in den PAZ
sicher zu stellen ist.

[.5.8. Infomat

Mit Ende des Jahres 2010 ist das Projekt ,Infomat” fertig gestellt worden. Dieses Projekt ist
aus der Umsetzung der Empfehlung Nr. 330 des Beirates durch das BM.I entstanden.*®

Ziel des Projekts ist die Sicherstellung eines umfassenden Informationszuganges fir
Schubhéftlinge, vor allem im Hinblick auf die Grinde der Inschubhafthahme, Mdéglichkeiten
der Rechtsberatung sowie Ruckkehrvorbereitungen. Dies wird sowohl durch Bereitstellung
eines Infofolders, als auch durch die Schaffung eines Infomaten erméglicht.

Beim Infomaten handelt es sich um ein Computerterminal, bei dem mehrere kurze
Informationsvideos abrufbar sind

Der Beirat ist in den Entwicklungsprozess eingebunden gewesen. Einige seiner Anregungen
zur inhaltlichen Ausgestaltung sind aufgenommen wurden, wie etwa die Erstellung und
Aushandigung einer Liste aller fur die Nachbetreuung von Schubhéftlingen zustandigen
NGOs.

Im Dezember 2010 wurde das fertig gestellte Projekt dem Beirat und seinen Kommissionen
prasentiert und im Februar 2011 mit dessen Umsetzung in den einzelnen PAZen begonnen.

1.5.9. Dublin-Abschiebungen nach Griechenland

Der UN Sonderberichterstatter fur Folter wie auch das UN Hochkommissariat fur Flichtlinge
(UNHCR) haben im Zuge ihrer Besuche in Griechenland von den alarmierenden Zustéanden
im Vollzug des Asyl- und Fremdenwesens, insbesondere den Anhaltebedingungen,
berichtet.

Diese Wahrnehmungen und ein beim Européaischen Gerichtshof fir Menschenrechte
(EGMR) anhangiger Prazedenzfall (,M.S.S. gegen Belgien und Griechenland“) zur Frage der
Riickfiihrungen nach Griechenland aufgrund der sogenannten Dublin-1l-Verordnung®® haben
die Grundlage fur eine Befassung des Beirates mit dieser Thematik gebildet.

Der MRB hat dazu die folgende Empfehlung abgegeben:

Empfehlung Nr. 351: Berichte dariiber, dass sowohl der EGMR als auch der EuGH derzeit mit der
Frage der menschenrechtlichen Zulassigkeit von Uberstellungen nach Griechenland in sogenannten
Dublinfallen befasst sind, gibt dem MRB Anlass zu empfehlen, bis auf weiteres von Uberstellungen
nach Griechenland in Dublinfallen abzusehen und vom Selbsteintrittsrecht Osterreichs Gebrauch zu
machen.

> Empfehlung Nr. 330:

.In Erganzung seiner Empfehlung Nr. 135 empfiehlt der Menschenrechtsbeirat, die notwendigen technischen
Voraussetzungen dafur zu schaffen, Info-Automaten in den PAZ bereitzustellen. Dabei sollte eine einfache
Bedienung und Abrufbarkeit von Kurzvideos Uber die Grinde der Inschubhaftnahme, den Zugang zu
Rechtsberatung (und —vertretung) und Ruckkehrvorbereitung sowie Uber das Instrument der
Schubhaftbeschwerde sichergestellt werden.”

16 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur
Bestimmung des Mitgliedsstaats, der fir die Prufung eines von einem Drittstaatsangehérigen in einem
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zustandig ist.
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Mittlerweile ist das Grundsatzurteil des EGMR rechtskraftig'’: Der EGMR hat ua. geurteilt,
dass Belgien mit der Uberstellung des Beschwerdefiihrers nach Griechenland gegen das
Folterverbot des Art 3 EMRK verstoRen hat. Die Uberstellung nach der sogenannten Dublin-
[I-Verordung sei aufgrund des mangelhaften Asylsystems in Griechenland und den damit
verbundenen  Risiken sowie den dortigen Haft- und Lebensbedingungen
menschenrechtswidrig gewesen.

Seitens des BM.I wird ein generelles Abschiebeverbot nicht ins Auge gefasst. Es wurde dem
Beirat aber versichert, dass jeder Fall einzeln geprift werde und es derzeit de facto zu keiner
Abschiebung komme.

1.5.10. Schwerpunkt: Fall Familie Komani

Der MRB hat sich mit dem Fall der Familie Komani aufgrund des Dringlichkeitsberichtes der
Kommission OLG Wien Il anlasslich eines Besuches im PAZ Rossauer Lande und den
darauffolgenden Wahrnehmungen befasst.*®

Hierbei ist insbesondere auf den Umstand der Fortsetzung der Abschiebung des Vaters und
der zwei Tochter — obwohl im Zuge deren Festnahme bekannt und verifizierbar worden war,
dass die Mutter sich stationdr im Spital befunden hatte — Bedacht genommen worden. Diese
Vorgehensweise ist dem MRB im Hinblick auf das verfassungsmalfiig gewéhrleistete Recht
auf Schutz des Familienlebens iSd Art 8 EMRK bedenklich erschienen. Aus diesem Grund
hat der MRB folgende Empfehlung verfasst:

Empfehlung Nr. 353: Aus Anlass seiner Wahrnehmungen zum Fall der Familie Komani empfiehlt der
Menschenrechtsbeirat, bei Abschiebungen in jeder Phase des Geschehens zu prifen, ob
menschenrechtliche Aspekte aufgetreten sind, die eine Fortsetzung der Abschiebung als nicht
angezeigt erscheinen lassen. (siehe auch Pkt 1.5.1.)

I.6. sonstige Angelegenheiten und Aktivitaten des MRB und seiner Mitglieder

1.6.1. UN-Menschenrechtsrat — Universial Periodic Review (UPR)Y — Roundtable
"Universelle Menschenrechtspriifung Osterreichs 2011 am 25. Juni 2010

Am 26. Janner 2011 hat die Universal Periodic Review (UPR) fiir Osterreich stattgefunden In
dieser ist vor dem UN-Menschenrechtsrat im Rahmen der "Universellen
Menschenrechtspriifung” die Lage der Menschenrechte in Osterreich behandelt worden.
Gegenstand dieser Evaluierung war, ob und wie Osterreich seinen Verpflichtungen innerhalb
des gesamten Menschenrechtsspektrums (birgerliche, politische, kulturelle, soziale und
wirtschaftliche Rechte) nachkommt. Mit der Universellen Menschenrechtspriufung wird
nunmehr alle vier Jahre die Einhaltung der Menschenrechts-Verpflichtungen aller 192 UN-
Mitgliedstaaten nach dem gleichen Maf3stab tUberprift.

Am 29. September 2009 hat die Volksanwaltschaft in Vorbereitung der dsterreichischen
Stellungnahme eine Informationsveranstaltung in Zusammenarbeit mit NGOs und mit dem

7 Urteil der GroRen Kammer vom 21.01.2011 (Beschwerde-Nr. 30696/09).

18 Vergleiche auch den Tatigkeitsbericht der AG Minderjahrige im fremdenrechtlichen Verfahren unter Punkt
1.3.2.5. und den Schwerpunkt ,Abschiebungen von Familien“ unter Punkt I.5.1.

19 http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/universal-periodic-review.html
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AufBenministerium  organisiert.  Darin  wurde das Prinzip der universellen
Menschenrechtsprifung prasentiert und Uber den weiteren Zeitplan des UPR informiert.

Am 25. Juni 2010 hat in Wien ein Roundtable stattgefunden, an welchem Vertreterinnen und
Vertreter der zustandigen Bundesministerien sowie der  zivilgesellschaftlichen
Organisationen teilgenommen haben. Bei diesem Roundtable ist zunachst von Seiten des
BMelA und des BKA in einem Plenum dber die Universelle Menschenrechtsprifung
Osterreichs 2011 allgemein informiert und dann tber die beabsichtigte Struktur und den
Inhalt des Staatenberichts diskutiert worden. Danach haben Diskussionen in thematischen
Arbeitsgruppen stattgefunden.

Der Menschenrechtsbeirat ist in der Arbeitsgruppe ,Justiz und Polizei* durch Mag. Dominik
Hofmann von der Geschaftsstelle des MRB vertreten gewesen.

Am 28. Juni 2010 hat ein weiterer Roundtable in Graz stattgefunden.

Die stellvertretende Vorsitzende hat am 17. Februar 2011 an einer gemeinsamen
Informationsveranstaltung des BMeiA und des BKA Uber das Ergebnis der Staatenprifung
teilgenommen.

1.6.2. FUr die Beobachtungstatigkeit des Beirates wichtige neue Erlasse des BM.I

Erlass zur Hungerstreikbehandlung

Die bisherigen Erlasse sind inhaltlich zusammengefasst und aufgrund neuer Erkenntnisse
geandert worden. Dieser Erlass ist beim gemeinsamen Treffen der Kommissionen mit
Vertretern und Vertreterinnen des BM.I besprochen worden.

Erlass zur Besuchsregelung in Polizeianhaltezentren

In diesem Erlass wird auf 8 21 AnhO verwiesen, wonach die Beamten danach trachten
sollen, die Besuchsfrequenz von Angehérigen von einmal pro Woche fiir die Dauer von einer
halben Stunde zu erh6hen, sofern dies organisatorisch moglich ist.

Erlass zur Seelsorge fur Angehaltene

Es wird darin festgestellt, dass im Lichte der verfassungsméafRig garantierten Religionsfreiheit
den Angehaltenen die Teilnahme an Gottesdiensten, d.h. an der Religionsausibung
dienenden Ritualen innerhalb des Haftraumes ermdglicht werden soll. Die Teilnahme beruht
auf der Freiwilligkeit des Héaftlings. Angehaltene haben allerdings kein verfassungsrechtlich
gewadhrleistetes Recht, jederzeit an einem Gottesdienst einer beliebigen Konfession
teilzunehmen. Ebenso kénnen Gottesdienste inhaltlich Gberwacht werden.

Erlasse des BM.l zum PAZ Linz

Mit diesen Erlassen wurde auf die auch vom MRB vorgebrachte Kritik an den baulichen
Mangeln in diesem PAZ reagiert. Der erste Erlass bezieht sich grundsatzlich auf die
Beschrankung einer Anhaltung von max. 48 Stunden. Der zweite Erlass hat die Anhaltung
von Schubhéftlingen in eingeschranktem Ausmaf3, namlich fir den Verwaltungshaftvollzug
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fur max. 6 Personen, zum Inhalt. Im Oktober 2008 hat der MRB eine entsprechende
Empfehlung verabschiedet.”

Erlass zu Misshandlungsvorwirfen

Dieser korrespondiert mit einer zuvor vom BMJ erlassenen Regelung. Darin wird klargestellt,
dass zwar weiterhin eine unverztigliche Berichtspflicht der Kriminalpolizei, langstens binnen
24 Stunden, an die Staatsanwaltschaft bestehen bleibt, jedoch die Kriminalpolizei
selbstéandig die Ermittlungen vorantreiben kann, ohne eine Anordnung der
Staatsanwaltschaft zur Durchfihrung weiterer Ermittlungen abwarten zu missen. Neben
einigen Bestimmungen zum Ermittlungsverfahren stellt dieser Erlass auch explizit klar, an
welche Kriterien zukinftig eine Verfolgung wegen Verleumdung (8 297 StGB) gekniipft
werden muss.

Erlass zu Abschiebepraxis von Familien

Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Herbst 2010 und ihrer medialen Darstellung sind vom
BM.I mehrere Erlasse ergangen.

Darin wird betont, dass ein einheitlicher Vollzug, hohe Professionalitdit und Sensibilitat
erforderlich sind. Um dies zu gewdhrleisten, sind Vorgaben zur Verbesserung der
Ruckfihrungspraxis bei Familien mit Kindern entwickelt worden.

Es ist diesbeziiglich ein Programm zur Verbesserung der Rickfiihrungspraxis bei Familien
mit Kindern zur Umsetzung beauftragt worden. Zudem ist im BM.I eine Koordinierungsstelle
eingerichtet worden. (siehe Pkt 1.5.1.)

Erlass zu Akteneinsicht in fremdenpolizeiliche Verfahrensakte

Dieser Erlass verneint die Zustandigkeit des Menschenrechtsbeirates, in die
Verfahrensakten der Fremdenpolizei Einsicht zu nehmen. Begrindet wird dies damit, dass
sich die Kompetenzen des Menschenrechtsbeirates und seiner Kommissionen im Hinblick
auf die Kontroll- und Beratungstétigkeit auf strukturelle Fragen beziehen, jedoch nicht auf
Einzelfalle.

Erlass zur familiengerechten Unterbringung

Dieser Erlass bezieht sich auf Festhahmen in Anwendung des Fremdenrechts. In ihm wird
die Vorgangsweise bei der Unterbringung von festgenommenen Familien bzw. unbegleiteten
Minderjahrigen bis 16 Jahre in der Familienunterbringung geregelt. Dabei wird die fir die
Sicherung der Ruckfihrung bzw. -Uberstellung von Familien mit Kindern erforderliche
Anwesenheit unter mdglichst schonenden und mdoglichst kurzen Eingriffen in die personliche
Freiheit angestrebt.

20 Empfehlung 329: Aufgrund der Wahrnehmungen der zustindigen Kommission OLG Linz wurde festgestellt,

dass im PAZ Linz menschenrechtswidrige Umsténde — insbesondere in hygienischen und sicherheitstechnischen
Belangen - vorliegen, die sowohl fir die angehaltenen Personen als auch fir die Beamten und Beamtinnen eine
Gefahr bedeuten. Es wird daher empfohlen durch geeignete MaRnahmen — erforderlichenfalls durch Aussetzung
der Anhaltung - diese Mangel zu beseitigen.
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1.6.3. Anderungen in der personellen Zusammensetzung des Beirates

Mit 18.06 2010 ist DDr. Nikolaus Dimmel, vorgeschlagen von der Diakonie Osterreich, aus
dem MRB ausgeschieden. SC i.R. Dr. Miklau, (der schon in der Vergangenheit auf Vorschlag
des BMJ als Beiratmitglied téatig gewesen war,) folgt ihm als Mitglied.

1.6.4. Laufender Dialog des Vorsitzenden mit dem BM.I

Im Jahr 2010 hat es Gesprache mit folgenden Vertreterinnen und Vertretern des BM.I
gegeben:

Gesprach mit der Frau Bundesministerin am 21. September 2010

Der Vorsitzende hat in einem Gesprach mit der Frau Bundesministerin die Ergebnisse der
AG Misshandlungsvorwirfe thematisiert. Es wurde vereinbart, dass Uber die weitere
Vorgehensweise eine Gespréachsrunde aus Vertreterinnen und Vertretern des MRB und des
BM.! stattfinden solle.?*

In Bezug auf die Ratifizierung des OPCAT hat die Frau Bundesministerin versichert, dass flr
sie eine Regelung, die zur Folge hatte, dass jenes Organ, welches an die Stelle des
derzeitigen MRB treten soll, weniger effizient ist als der MRB nicht akzeptabel sei.

Gesprach mit der Generaldirektion fir die 6ffentliche Sicherheit

Anlasslich eines Treffens mit dem Generaldirektor fur o6ffentliche Sicherheit Dr. Anderl und
SC Dr. Vogl am 10. Marz 2010 sind gemeinsame Uberlegungen hinsichtlich der
Verbesserungsmaoglichkeiten der Kommunikation zwischen dem MRB und der
Sicherheitsverwaltung angestellt worden. Aulerdem ist erdrtert worden, wie die
Kommissionsberichte aussagekréftiger und informativer gestaltet und betroffene Stellen auch
in das Berichtswesen eingebunden werden kdnnten.

Ebenso ist im Zuge eines Treffens mit GD Dr. Anderl und Mag. Reischer am 11. Mai 2010
die geplante Einrichtung einer Arbeitsgruppe Fremdenrecht im BM.I thematisiert worden. In
dieses Projekt sollen alle mit dem Fremdenrecht befassten Ebenen eingebunden werden.
Mag. Reischer hat auf Einladung des Beirates in der 94. Sitzung am 09. September 2010
dartber informiert, dass das Projekt weit fortgeschritten und durch die Einbindung vieler
Organisationen auf breite Basis gestellt sei. Die Hauptziele des Projektes seien unter
anderem Qualitatssteigerung, Beschleunigung der Verfahren, klare Aufgabenteilung und
Verantwortung im Bereich der Fremdenpolizei sowie die Messbarkeit dieser Zielsetzungen.
Bereits umgesetzt sei die Begleitung durch eine/n zum Notarzt ausgebildete/n Mediziner/in
bei der erzwungenen Aul3erlandesbringung.

Einen Schwerpunkt der Gespréache hat die Anderung der MRB-GO gebildet.?

2 Fiir weitere Informationen siehe die Ausfiihrungen zur AG Misshandlungsvorwiirfe — neu unter Punkt 1.3.2.
*2 Siehe den Schwerpunkt ,Anderung der MRB-GO* unter Punkt 1.5.4.
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Gesprach mit dem Rechtsschutzbeauftragten (RSB) des BM.l, Univ. Prof. Dr.
Burgstaller am 15. April 2010

Auf Einladung des MRB hat Dr. Burgstaller an einer Sitzung des MRB teilgenommen, um
sowohl Uber seine Vorstellungen einer Kooperation zwischen dem RSB und dem MRB, als
auch Uber seine bisherigen Erfahrungen in seiner Funktion zu berichten.

Der Rechtsschutzbeauftragte hat ausgefihrt, dass der von ihm erstellte Jahresbericht an die
Frau BMI und den standigen Unterausschuss des Innenausschusses im Parlament ergehe.
Die Daten aus diesem Bericht wiirden auch publiziert. Ansprechpartner seien die GD, das
Bundeskriminalamt (Abteilung 3), sowie die Sicherheitsdirektionen. Letztere besuche er
periodisch, wobei er seine Besuche ankiindige und vorab mitteile, welche Punkte er
besprechen und welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er treffen wolle. AbschlieBend
berichtete er Gber die im Jahr 2009 angefallenen Kontrollaufgaben und jene Falle, in denen
die Zustimmung des RSB angesprochen worden ist.

Gesprach mit Chefarzt Dr. M6rz (BM.l Abteilung 11.6)

Gegenstand dieser Treffen war die Frage der Anwesenheit von Sicherheitsorganen bei der
arztlichen Untersuchung von Angehaltenen.

Gesprache mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern des BM.I

Themen dieser Gesprache waren das geplante Erstaufnahmezentrum fir Asylwerberinnen
und Asylwerber, sowie die Frage der Gewahrleistung der Sicherheit von
Kommissionsmitgliedern bei Besuchen in PAZen.

Besonderes Augenmerk hat auf der laut einem Gesetzesentwurf geplanten
LJAnwesenheitspflicht® von Asylwerberinnen und Asylwerbern in Erstaufnahmezentren
gelegen. Hierzu ist eine Stellungnahme verfasst worden, deren kritische Punkte
(Anwesenheitspflicht an Tagen ohne Amtstétigkeit, Risiko der Inschubhaftnahme bei
Entfernen aus der EASt) gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des BM.I erdrtert
worden sind.

Ebenso ist die im Rahmen der AG Menschenrechtliche Probleme des Fremdenrechts
erarbeitete Stellungnahme zum jungsten Gesetzesentwurf betreffend einer Anderung des
NAG, FPG 2005, AsylG 2005 und StbG 1985 zur Kenntnisnahme iibermittelt worden.?

[.6.5. Vom Vorsitzenden des MRB wahrgenommene Gesprachstermine

Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der im Beirat vertretenen NGO’'s (Caritas,
Volkshilfe, SOS-Menschenrechte und Diakonie) am 28. Mai 2010 und 29. Juni 2010

Zentrales Thema dieser Treffen waren jeweils das Asyl- und Fremdenrecht. Der Vorsitzende
hat die Vertreterinnen und Vertreter der NGOs gebeten, dem MRB Wahrnehmungen tber zu
kritisierende behdrdliche MalRnahmen und Entscheidungen zu kommunizieren.

Treffen mit dem BAA-Direktor Mag. Taucher am 11. Juni 2010

%3 Siehe den Tatigkeitsbericht der AG Menschenrechtliche Probleme des Fremdenrechts unter Punkt 1.3.2.4.
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Bei diesem Treffen sind die Gestaltung der Rechtsberatung fiir sogenannte Dublinfélle im
Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung der RickfiihrungsRL der EU erdrtert worden.
Mag. Taucher hat erlautert, es stinden bereits in Dublinfallen Rechtsberatung und —
information nach dem AsylG zur Verfugung.

Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den mangelnden Informationsstand von
Angehaltenen in Polizeianhaltezentren.

Besprechungen im BMeiA und BKA am 9. 7. 2010 zum Thema OPCAT

Der Vorsitzende hat mit dem Leiter des Volkerrechtsbiiros des BMeiA Botschafter Dr. Tichy
und dem Leiter Verfassungsdienstes im BKA SC Dr. Hesse Gesprache zum Thema OPCAT
gefuhrt. Dabei hat er Botschafter Dr. Tichy tber die Arbeitsweise des Beirates sowie dartiber
informiert, dass die ,derzeitige Zusammensetzung des MRB zwar nicht den ,Pariser
Prinzipien“ entspricht, aber sehr wohl die Effektivitat der Arbeit fordere..

Thema des Gesprachs mit Dr. Hesse war die Einholung einer Information Uber die
Vorarbeiten zur OPCAT-Umsetzung. Dr. Hesse hat zugesagt, den Beirat zu informieren und
einzubinden, sobald ein konkretes Konzept vorliegen werde.

Besprechung mit SPK — Kommandant Graz am 13. 07. 2010

Gegenstand des Gespraches war der Fall des Herrn O., Betreibers eines Call Centers in
Graz. Dieser hat behauptet, von der Polizei durch verstarkte Prasenz vor seinem
Geschaftslokal schikaniert und in seiner Geschéaftstétigkeit gehindert zu werden. Im Zuge
des Gespraches, das der Vorsitzende gemeinsam mit der Leiterin der Kommission OLG
Graz, Mag. Vauti-Scheucher, gefiuihrt hat, hat der Stadtpolizeikommandant versichert, die
Polizei wolle mit ihnren Aktionen die Geschaftstatigkeit des Herrn O. nicht behindern, sondern
ausschlie3lich den Drogenhandel bekampfen. Die Gegend, in welcher Herr O. sein Geschaft
betreibt, sei ein Zentrum des Rauschgifthandels in Graz. Herrn O. sei auch bereits ein
Ersatzlokal angeboten worden. Dieser habe eine Ubersiedlung jedoch abgelehnt.

Die Kommission OLG Graz wird diesen Fall weiterhin beobachten.

1.6.6. Antworten des BM.I auf Empfehlungen oder auf Anfragen des MRB
Hungerstreik und Einzelhaft

In Beantwortung der Empfehlung 344 vom Dezember 2009** hat das BM.l am 29. Janner
2010 mitgeteilt, dass in einer friheren Absprache mit den Wiener Kommissionen im
Zusammenhang mit der Implementierung der ,Offenen Station® im Polizeianhaltezentrum
Hernalser Girtel, Hungerstreik als einer der Ausschlussgrinde vom offenen Vollzug
festgelegt worden sei.

Mag. Birstmayr, Leiter der Kommission OLG Wien I, hat diese Absprache bestatigt. Er
begriindet diese jedoch damit, dass diese Absprache speziell fir das PAZ Hernalser Girtel
gegolten habe, in der es in offenen Stationen nur fir ca. 50 Personen Platz gebe. Aus der
Zustimmung der Kommissionen in diesem konkreten Fall kdnne daher nicht abgeleitet
werden, dass diese dem Ausschluss von Hungerstreikenden aus offenen Stationen

% Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt von Anweisungen abzusehen, die vorsehen, Hungerstreikenden die

Aufnahme und den Verbleib in offenen Stationen eines PAZ zu verbieten. Allfallige bisher getroffene einschlagige
Anordnungen waren zu Uberprufen.
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allgemein zugestimmt hatten. Die Ansicht des Beirates sei seit jeher, dass ein Hungerstreik
nicht jedenfalls die Unterbringung in einer offenen Station ausschlie3en sollte.

PAZ Innsbruck/PAZ Linz

Reaktionen zum PAZ Innsbruck® oder zum PAZ Linz?* finden sich im Anhang 2 und unter
Punkt 1.6.2. des Jahresberichtes.

Zustandigkeit der Kommissionen des Menschenrechtsbeirates in  den
Betreuungsstellen

Am 15. Marz 2010 ist den Mitgliedern der Kommission OLG Linz eine Schwerpunktkontrolle
im Rahmen des sogenannten koordinierten fremdenpolizeilichen Dienstes (KfD) in der
Betreuungsstelle Bad Kreuzen verweigert worden. Die Kommission OLG Linz hat betont,
dass es weder darum gegangen sei, die Unterkunft in Bad Kreuzen zu inspizieren, noch
dass Gesprache mit dort aufhaltigen Personen geplant gewesen waren. Daraufhin hat das
BM.I in einem Antwortschreiben das Recht der Kommissionen, die Betreuungsstelle alleine
zum Zwecke der Kontrolle des Einschreitens der Sicherheitsexekutive zu betreten, bestétigt.

Polizeikessel

Das BM.I hat in Beantwortung der Empfehlung des Menschenrechtsbeirates vom 15. April
2010 versichert, dass ,Polizeikessel &aufRerst selten und unter strikter Beachtung der
VerhaltnismaRigkeit angewendet werden®. Zudem ist dem Beirat mitgeteilt worden, dass
~diese Empfehlung zum Anlass einer Evaluierung im Zuge von Einsatzplanungen genommen
wird."

Verlangerung der Offnungszeiten im PAZ Eisenstadt

Auf Grund einer Anregung der Kommission OLG Wien 3 sind die Offnungszeiten der
offenen Station im Polizeianhaltezentrum Einsenstadt — PAZ | seit 1. Mai 2010 von davor von
9.00 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 18.00 Uhr um eine weitere Offnung von 18.30 bis 22.00
Uhr verlangert worden. Die Anderung wird bis auf Widerruf beibehalten und die
Hausordnung ist entsprechend geandert worden.

Schwérzungen in Berichten tber Flugabschiebungen

Aufgrund  mehrerer Anlassfalle, in denen die Kommissionen des MRB
Flugabschiebeprotokolle (zB Flugabschiebung vom 04. Mai 2010 nach Lagos) teilweise
geschwarzt Ubermittelt bekommen haben, ist diese Frage Thema mehrerer Beiratssitzungen
gewesen. Der Beirat ist der Auffassung des BM.I nicht gefolgt, wonach die
Abschiebeberichte lediglich Uber das Geschehen bis zur SchlieBung der Flugzeugtiiren zur
Verfligung gestellt werden miussten, da das Geschehen im Flugzeug nicht mehr in die
Zustandigkeit der Kommission falle. Vielmehr hat der Beirat die Ansicht vertreten, dass die
Abschiebung in Vollziehung des FPG geschieht und die Vollziehung mit dem SchlieRen der
Flugzeugtire noch nicht abgeschlossen ist. Es wird seitens des Beirates auch darauf
hingewiesen, dass insbesondere der Fall Omofuma, der wahrend einer Abschiebung im
Flugzeug verstarb, der Ausloser fir die Schaffung des Beirates gewesen ist.

*% Sjiehe Bericht zur AG Evaluierung in Anhang 2
%% Siehe die Erlasse zum PAZ Linz unter Punkt 1.6.2.
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In einem Gesprach des Vorsitzenden mit GD Dr. Anderl und SC Dr. Vogl ist klar gestellt
worden, dass zukinftig die Informationen Uber den gesamten Abschiebevorgang Ubermittelt
werden.

Verweigerung der Ubermittlung des Berichtes des Menschenrechtsbeobachters des
BM.I

Im Zuge der Anforderung des Berichtes betreffend die Abschiebung nach Lagos vom 04. Mai
2010 ist die Ubermittlung des Berichtes des unabhangigen Menschenrechtsbeobachters
verweigert worden. Dieser ist vom BM.l mit der Beobachtung von Abschiebungen betraut.
Als Begrindung dafur ist angefiihrt worden, dass die Téatigkeit jenes Beobachters keine
hoheitliche, sondern eine Tatigkeit der Privatwirtschaftsverwaltung sei und somit nicht in die
Zustandigkeit des Menschenrechtsbeirats falle.

Der MRB hat dieser Auffassung widersprochen. Es sei nicht von einem organisatorischen,
sondern von einem funktionellen Organbegriff auszugehen. Dieser Begriff werde z.B. im
Amtshaftungsrecht vom OGH umfassend interpretiert. Die Tatigkeit des unabhangigen
Menschenrechtsbeobachters lasse sich somit der Sicherheitsverwaltung zurechnen.

Weiters sei zu bedenken, dass es fir die Zuordnung einer Tatigkeit zur Hoheitsverwaltung
nicht auf die rechtliche Qualitdt des Bestellungsaktes des handelnden Organs ankommen
koénne, da auch in der Hoheitsverwaltung tatige Vertragsbedienstete nicht hoheitlich, sondern
durch Vertrag bestellt werden wiirden.

Zudem wirde auch nach internationaler Rechtssprechung im Falle des ,outsourcings®* von
Gefangnissen und &hnlichen Haftanstalten an Private die Verantwortung bei der hoheitlichen
Verwaltung des Staates verbleiben.

Zwischenzeitlich hat der Vorsitzende die Frage in Gesprachen mit der Generaldirektion
klaren kénnen und die Zusage erhalten, dass die Berichte dem Vorsitzenden des MRB in
ausgedruckter Form Ubergeben werden.

Familienabschiebungen und humanitares Bleiberecht

Im Zusammenhang mit dem Fall Komani hat der Beirat das Ansinnen des BM.l, den
Menschenrechtsbeirat in die Einzelfallprifung der Erteilung eines humanitaren
Aufenthaltsrechts einzubinden, diskutiert. Dabei hat er eine Einbindung im Sinne einer
Entscheidung bzw. Nachprufung von Einzelfallen im Hinblick auf die gesetzlich festgelegten
Aufgaben des MRB abgelehnt. Eine Mitwirkung durch Beratung bei der Erarbeitung von
Lésungskonzepten wurde jedoch als sinnvoll erachtet.

Der Anregung des BM.I, den MRB bei der Losung der Fragen, die sich im Zusammenhang
mit Art. 8 EMRK ergeben, z.B. im Fall von Familien, einzubinden ist entsprochen worden. Es
hat ein Gesprach mit SC Vogl und anderen Vertretern des BM.I gegeben, an dem auch Frau
Dr. Kucsko-Stadimayer teilgenommen hat. Darin ist der Entwurf einer ,,Checklist” besprochen
worden. Diese ,Checklist” soll alle Punkte enthalten, die von Behérden immer dann zu prifen
sind, wenn es um die Frage der Zulassigkeit einer Abschiebung von Familien geht. An den
weiteren Gesprachen haben auch die Beiratsmitglieder Dr. Miklau und Mag. Embacher
mitgewirkt. Wiederum ist die ,Checklist‘ und die Textierung eines Erlasses Uber die von den
Behdrden zu befolgenden Vorgangsweisen thematisiert worden.
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Eskalierende Amtshandlung im Integrationshaus

Im Zuge eines Zustellvorganges eines behordlichen Schriftstiickes an einen Bewohner des
Integrationshauses durch Exekutivbeamte ist es zu einer Eskalation gekommen.?’ Der Beirat
hat daraufhin in einem Schreiben an die FBM seine Empfehlung 257 in Erinnerung
gerufen.?®

In ihrer Beantwortung hat die FBM dem Beirat mitgeteilt, dass dieser Fall aufgearbeitet
worden sei und MalRBnahmen eingeleitet worden sind, die eine Wiederholung ausschlief3en
sollten.

1.6.7. Aus- und Fortbildung im Bundesasylamt

Seit dem Jahr 2008 wird das behordeninterne Aus- und Fortbildungsprogramm des
Bundesasylamts von einer besonders dafiir eingesetzten Interessengruppe unterstitzt. An
dieser nehmen neben der Sektion Il des BM.l auch der UNHCR, der Asylgerichtshof und der
Menschenrechtsbeirat teil. Am 20. Dezember 2010 hat ein Treffen dieser Interessengruppe
stattgefunden, bei dem unter Leitung von Mag. Taucher die laufenden Ausbildungs- und
Fortbildungsprogramme vorgestellt und erklart worden sind. Der Menschenrechtsbeirat ist
bei diesem Treffen durch die stellvertretende Vorsitzende vertreten gewesen. Sie hat
berichtet, dass neben den vielen angebotenen Kursen der Fokus im Jahr 2010 auf der
Ubermittlung von wesentlichen Neuerungen des Fremdenrechtes gelegen sei.

1.6.8. Besuche beim MRB und Teilnahme des MRB an sonstigen Veranstaltungen

Teilnahme an einer Veranstaltung der niederlandischen Botschaft am Tag der
Menschenrechte am 10. Dezember 2010 bzw.20.J&dnner 2011

Den Schwerpunkt dieser Veranstaltung bildete die Présentation eines Filmes Uber die
Gewalt gegen Frauen wahrend des Burgerkrieges im Kongo. Die niederlandischen
Diplomaten betonten, dass die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen derzeit ein
Schwerpunkt der niederlandischen Menschenrechtspolitik sei. Daran schloss sich eine
Diskussion Uber historische Beispiele der Instrumentalisierung der Gewalt gegen Frauen in
bewaffneten Konflikten.

Treffen mit Prof. Maté Szabd, parlamentarischer Ombudsmann fir Blrgerrechte in
Ungarn am 28. April 2010

Bei dem Treffen mit dem Vorsitzenden des MRB hat Prof. Szab6 von dem System der drei
Ombudsmanner in Ungarn, welche vom Parlament fur jeweils drei Jahre bestellt werden,

27 Siehe S85f des gemeinsamen Jahresberichtes der Kommissionen
28 Empfehlung 257: Unter dem Gesichtspunkt des VerhéltnismaRigkeitsprinzips empfiehlt der
Menschenrechtsbeirat, der Abwagung zwischen der Bedeutung der Durchsetzung einer Amtshandlung -
insbesondere unter Anwendung von Zwangsgewalt - und den damit verbundenen Risiken in der konkreten
Situation mehr Beachtung zu schenken. Diese Abwagung kann im Einzelfall zu

e einer Innehaltung,

e einer Verschiebung auf einen spateren Zeitpunkt oder auch

e einem Abbruch
der Amtshandlung oder ihrer zwangsweisen Durchsetzung fuhren. Dieser Aspekt sollte in der Schulung der
Exekutivbeamtinnen und Exekutivbeamten besonders berlcksichtigt werden.
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berichtet. Einer der drei Ombudsmanner sei ausschlie3lich mit Menschenrechten befasst.
Prof. Szabd hat sich an den Kommissionen des MRB sehr interessiert gezeigt, da eine
solche Einrichtung sowie eine unabhangige Kontrolle der Sicherheitsexekutive in Ungarn
ganzlich fehlen wirde.

Des Weiteren ist auch OPCAT thematisiert worden. Prof. Szab6 hat Verstéandnis fir die
Sorge gezeigt, dass als Folge einer OPCAT Umsetzung das derzeit gegebene Schutzniveau
fur Angehaltene nicht mehr gewahrleistet werden kénne.

Teilnahme an der UPR—Veranstaltung des BMeiA am 5. Oktober 2010

Der Vorsitzende hat an der Veranstaltung des BMeiA zur ,Universellen
Menschenrechtsprifung” (Universal Periodic Review, UPR) teilgenommen, im Zuge derer
der Osterreichische Staatenbericht vorgestellt worden ist. Die vom MRB vorgeschlagenen
Formulierungen haben in den Bericht Eingang gefunden.?

Besuch einer OSCE Delegation aus Kasachstan am 29. Oktober 2010

Eine Delegation bestehend aus kasachischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OSCE
und deutschen Vertreterinnen und Vertretern der OSCE in Kasachstan informierte sich tber
Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise des MRB. Des Weiteren ist die Verpflichtung aus dem
OPCAT, einen nationalen Préaventionsmechanismus (NPM) einzurichten, thematisiert
worden.

Besuch einer Delegation aus dem Justizministerium der Republik Korea (Abteilung
Menschenrechte) am 9. November 2010

Der Vorsitzende hat der koreanischen Delegation die Funktionsweise des Beirates und
dessen Kommissionen ausfilhrlich  erlautert. Die  koreanischen Géast haben
Informationsmaterial Gber den Schutz der Menschenrechte in ihrer Heimat bergeben.

Besuch einer Delegation von GRETA (Expertengruppe des Europarates zur
Bekampfung des Menschenhandels) am 23. November 2010

Beim Besuch der GRETA Delegation hat das BM.l einschlagige Erfahrungen der
Osterreichischen Sicherheitsverwaltung prasentiert. Dabei ist insbesondere dargestellt
worden, welche gravierenden Missachtungen elementarer Menschenrechte durch kriminelle
Organisationen im Bereich der Prostitution als auch der organisierten Bettelei auftreten. Der
Vorsitzende hat angeregt, der Beirat und die Kommissionen moégen von den zustandigen
Vertreterinnen und Vertretern des BM.I diesbezliglich informiert werden.

Dartber hinaus hat der Vorsitzende die Gelegenheit wahrgenommen, der Delegation von
GRETA den MRB und seinen Téatigkeitsbereich vorzustellen.

29 Eir weitere Informationen zur UPR siehe Punkt 1.6.1.
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I.7. Offentlichkeitsarbeit

[.7.1. Pressekonferenz

Am 16. Marz 2010 haben der Vorsitzende und seine Stellvertreterin gemeinsam mit den
Leitern der Kommissionen den Tatigkeitsbericht des MRB vom Jahr 2009 prasentiert.
Themen waren Misshandlungsvorwirfe, medizinische Versorgung und Rechtsschutz in
Schubhaft sowie die Frage des Rassismus in der dsterreichischen Polizei.

[.8. Budget und Personelles

Im Bundesvoranschlag fir das Jahr 2010 sind fur den MRB € 899.000.-- veranschlagt
worden.

Die Geschaftsstelle des Menschenrechtsbeirates verfligte im Berichtszeitraum neben dem
Leiter (40 Wochenstunden) tber drei Stellen fir Akademiker und Akademikerinnen (mittels
Werkvertrag mit ETC, BIM und OIM - zwei Stellen & 40 Wochenstunden, eine Stelle a 24
Wochenstunden) und zwei Stellen fur Administrationskrafte (& 40 Wochenstunden). Da eine
Akademikerstelle auf zwei Personen aufgeteilt gewesen war, umfasste der Personalstand
sieben Mitarbeiterinnen (siehe Anlage ).
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Il. Kommissionen des
Menschenrechtsbeirates
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[I.1. Neubestellung von Mitgliedern der Kommissionen des MRB

Fur insgesamt 20 Mitglieder der Kommissionen endete die Bestellungszeit mit 31.12.2010.
Der Beirat hat daher entsprechend 8§ 15a Abs. 2 MRB-GO eine offentliche Ausschreibung
der zu besetzenden Stellen durchgefiihrt.

Fir den OLG-Sprengel Wien haben sich insgesamt 150 Personen beworben. Fir die
Kommission OLG Linz hat es 23, fir die Kommission OLG Innsbruck 45 und fir die
Kommission OLG Graz 29 Bewerbungen gegeben.

Das Hearing fur die Kommissionen des OLG Sprengel Wien hat am 08. und 15.11.2010
stattgefunden. Es wurden insgesamt 22 Bewerberinnen und Bewerber angehért. Dem
Hearingteam haben die stv. Vorsitzende Univ. Prof. Dr. Kucsko-Stadlmayer, Mag. Bezdeka,
Dr. Miklau und Mag. Pilnacek, sowie die drei Wiener Kommissionsleiter angehort.

Fir die Kommission OLG Linz hat die aus Mag. Bezdeka, Dr. Birklbauer, und Dr. Klaushofer
bestehende Hearingkommission sieben Personen am 10.11.2010 in Salzburg angehort.

Zum Hearing der Kommission OLG Graz am 11.11.2010 in Graz sind sechs Personen
eingeladen worden. Mitglieder dieser Hearingkommission waren der Vorsitzende Univ. Prof.
Dr. Wielinger, Bgdr. Liberda und Mag. Vauti-Scheucher.

Beim Hearing der Kommission OLG Innsbruck am 02.12.2010 in Innsbruck sind elf Personen
angehort worden. Dem Hearingteam haben Mag. Bezdeka, Dr. Birklbauer, Mag. Kolic und
Dr. Neuberger angehort.

In seiner 96. Sitzung am 09.12.2010 hat der MRB Uber die Vorschldge der Hearingteams zur
Wieder- bzw. Neubestellung der Kommissionsmitglieder beraten und in weiterer Folge der
Frau Bundesministerin folgende Kandidaten und Kandidatinnen zur Neu- bzw.
Wiederbestellung vorgeschlagen:

Kommission OLG Wien 1
Mag. Johanna Lober
Univ. Prof. Dr. Martin Langer

Mag. Schruiff (Wiederbestellung)

Kommission OLG Wien 2

Dr. Susanne Al Jewahiri

Mag. Lisa Alluri

Mag. Suntinger (Wiederbestellung)

Kommission OLG Wien 3

Dr. Elisabeth Reichel

Mag. Busch-Frankl (Wiederbestellung)
Mag. Painz (Wiederbestellung)
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Kommission OLG Linz

Mag.(FH) David Altacher

Markus Fellinger (Wiederbestellung)
Dipl.jur. Gombéar (Wiederbestellung)
Mag. Killian (Wiederbestellung)

Dr. Krammer (Wiederbestellung)

Kommission OLG Innsbruck
Dr. Iris Emshoff

Dr. Mag. Susanne Baumgartner
Mag. Paul Zeitlhofer

Univ. Prof. Dr. Klaus Schwaighofer

Kommission OLG Graz

HR Dr. Odo Feenstra

Michaela Perkic-Krempl

Mag. Grabovac (Wiederbestellung)
Dr. Kanatschnig (Wiederbestellung)

Mit 01.01.2011 erfolgte die Ernennung der genannten Personen auf vier Jahre durch die

Frau Bundesministerin.*®

% 5. Anhang 5: Liste der Kommissionsmitglieder.
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[1.2. Tatigkeit der Kommissionen

1.2.1. Besuche und Beobachtungen der Kommissionen - Ubersicht

Die sechs Kommissionen des MRB fiihrten im Berichtszeitraum Besuche von 276
Dienststellen der Bundespolizei (P1) und 113 PAZ durch. Es wurden weitere 32 Gesprache in
diesen Einrichtungen gefuhrt. Beobachtet wurden 101 Polizeieinsétze an Orten der Ausibung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
Grolveranstaltungen) sowie 11 Flugabschiebungen.

AuBerdem wurden im Berichtszeitraum Besuche an 26 Justizanstalten (JA) durchgefihrt.

Uber jeden Besuch und jede Beobachtung erstatteten die Kommissionen einen Bericht an
den Menschenrechtsbeirat.

Besuche der Kommissionen 2010

Flugabschiebung

1 Justizanstalt

26

D/PI; h

Polizeieinsatze
101

Gesprache; 32

PAZ, 113

Besuche der Kommission 2009

Beobachtungen 37 Dienststellen der

iesprache in diesen

IA Jrten der Austibung
P Demonstrationen /

D\ im Berichtszeitraum

Kommission OLG Wien 1

m MA < m m M

Flugabschiebun Justizanstalt; 3
g ;1
o PI; 37
Polizeieinsatze;
27
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Kommission OLG Wien 2

Die Kommission OLG Wien 2 fuhrte im Berichtszeitraum Besuche von 30 Dienststellen der
Bundespolizei (Pl) und 19 PAZ durch. Es wurden weitere 11 Gespréche in diesen
Einrichtungen gefihrt. Beobachtet wurden 6 Polizeieinsdtze an Orten der Auslbung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
GrolRveranstaltungen) sowie 3 Flugabschiebungen. Aul3erdem wurden im Berichtszeitraum
Besuche an 5 Justizanstalten (JA) durchgefihrt.

Kommission OLG Wien 2

Beobachtun¢--

JA Kommission OLG Wien 2

Flugabschiebun  Justizanstalt; 5
g3

Pl1; 30

Polizeieinséatze;
6

Gesprache; 11/

PAZ

PAZ, 19

Kommission OLG Wien 3

Die Kommission OLG Wien 3 fuihrte im Berichtszeitraum Besuche von 72 Dienststellen der
Bundespolizei (Pl) und 25 PAZ durch. Es wurden weitere 3 Gesprache in diesen
Einrichtungen gefiihrt. Beobachtet wurden 3 Polizeieinsatze an Orten der Auslibung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
GrolRveranstaltungen) sowie 7 Flugabschiebungen. AuRerdem wurden im Berichtszeitraum
Besuche an 6 Justizanstalten (JA) durchgefihrt.

Kommission OLG Wien 3

Flugabschiebun
Polizeieinséatze; g; 7
3

Justizanstalt; 6

Gesprache; 3

PAZ, 25

Kommission OLG Linz
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Die Kommission OLG Linz fiuhrte im Berichtszeitraum Besuche von 49 Dienststellen der
Bundespolizei (P1) und 21 PAZ durch. Es wurde 1 weiteres Gesprach in diesen Einrichtungen
gefuhrt. Beobachtet wurden 38 Polizeieinsatze an Orten der AuslUbung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
GrolRveranstaltungen).

Kommission OLG Linz

Polizeieinsatze;

Gespréache; 1

PAZ, 21

Kommission OLG Innsbruck

Die Kommission OLG Innsbruck fihrte im Berichtszeitraum Besuche von 26 Dienststellen der
Bundespolizei (Pl) und 15 PAZ durch. Es wurden weitere 3 Gesprache in diesen
Einrichtungen gefihrt. Beobachtet wurden 8 Polizeieinsatze an Orten der Austbung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
GrolRveranstaltungen). AuBerdem wurden im Berichtszeitraum Besuche an 9 Justizanstalten
(JA) durchgeflhrt.

Kommission OLG Innsbruck

Justizanstalten
19

Polizeieinsatze;

8 Pl; 26

Gespréache; 3/

PAZ, 15

Kommission OLG Graz
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Die Kommission OLG Graz fihrte im Berichtszeitraum Besuche von 62 Dienststellen der
Bundespolizei (Pl) und 22 PAZ durch. Es wurden weitere 7 Gesprache in diesen
Einrichtungen gefihrt. Beobachtet wurden 19 Polizeieinsdtze an Orten der Austbung
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt (Razzien / Demonstrationen /
GrolRveranstaltungen). AuBerdem wurden im Berichtszeitraum Besuche an 3 Justizanstalten
(JA) durchgeflhrt.

Kommission OLG Graz

Justizanstalten
;3

Polizeieinsatze;
19

Gesprache; 7
Pl; 62

PAZ, 22

Besuche und Gesprache

Die Kommissionen besuchen Polizeidienstellen, Polizeianhaltezentren und fiihren
Gesprache mit den zustandigen Beamten und Beamtinnen sowie Behdérdenvertreterinnen
und Behdrdenvertreter.

Ebenfalls finden seit 2005 Besuche in Justizanstalten statt, um U-Haftlinge Uber ihre
Behandlung wahrend der Anhaltung durch die Sicherheitsexekutive zu befragen.

Im Zuge des Inkrafttretens der AsylG-Novelle 2003 sind mit 01. Mai 2004 durch Verordnung
des Bundesministers fir Inneres drei Erstaufnahmestellen (EASt) in Traiskirchen,
Thalham/St. Georgen und Schwechat eingerichtet worden®. Eine Kompetenz der
Kommissionen des MRB in diesen Erstaufnahmezentren besteht insofern, als Krafte der
Sicherheitsexekutive dort ihre Aufgaben erfillen. (Gemafl § 15c Abs 1 SPG).

Beobachtungen der Ausiibung unmittelbarer verwaltungsbehdérdlicher Befehls- und
Zwangsgewalt — Beobachtungen von Abschiebungen

Die Teilnahme von Vertreterinnen und Vertretern des MRB und von Mitgliedern der
Kommissionen als Beobachterinnen und Beobachter von Grof3razzien und
GrolRveranstaltungen und die diesbezigliche Verstandigung wurde urspriinglich mit Erlass
der GDf6S vom 13.09.2001, Zahl 63.500/620-11/20/01, geregelt. Aufgrund mehrfach nicht
gemeldeter Schwerpunktaktionen, wurde im Jahr 2003 ein neuer Erlass
~Schwerpunktaktionen, Grof3razzien und Grol3veranstaltungen — Einbeziehung des MRB* in

% Siehe JB 004, S. 29ff
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Kraft gesetzt, aus welchem hervorgeht, dass die Verstandigung Uber einen polizeilichen
Einsatz direkt an die ortlich zustandigen Kommissionsleiterin bzw. den Kommissionsleiter
ergeht. Jeden Monat erhalten die Kommissionen zudem Informationen, in welchen Zigen
Beobachtungen im Zuge des Schengenabkommens (AGM) stattfinden.

In diesem Bericht findet sie eine tabellarische Ubersicht aller durchgefiihrten Beobachtungen
der einzelnen Kommissionen aus dem Jahr 2010. Die meisten von ihnen verliefen
problemlos. Ebenso finden sich in dieser Ubersicht Beobachtungen zu Abschiebungen,
wobei es sich bei der Mehrzahl um Flugabschiebungen handelte.
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Kommission OLG Wien |

Datum des
Besuchs Wien 1
29.01.2010 | Beobachtung Demonstration ;(Zjo Wien Europaplatz WKR-
14.02.2010 | USG/AGM Wien 1120 - Bruck/Mur
19.02.2010 | Beobachtung Demonstration 1060 Wien Christian-Broda-Platz
28.02.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRballspiel) 1140 Wien Hanappi Stadion
1060 Wien Christian-Broda-Platz bis Maria-
11.03.2010 | Beobachtung Demonstration Theresien Platz Demonstration
anlasslich der Bologna-Konferenz
14.03.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRballspiel) 1140 Wien Hanappi Stadion
24.03.2010 | Beobachtung Razzia 11"50 Wien Mariahilfer und Wahringer
Gurtel
11.04.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRballspiel) 1110 Wien Franz-Horr-Stadion
13.04.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRballspiel) 1140 Hanappi Stadion
04.05.2010 | Beobachtung Demonstration 1010 Wien
05.05.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung Wien 1120 Zug - Bruck/Mur
23.04.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRRballspiel) 1110 Wien Franz-Horr-Stadion
25.07.2010 | Beobachtung Demonstration 1010 Wien Universitat/Siegmund-Freud-
Park/Alser StralRe
05.08.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRballspiel) 1110 Wien Franz-Horr-Stadion
30.08.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRRballspiel) 1020 Ernst-Happel-Stadion
30.08.2010 | Beobachtung Flugabschiebung 1080 Wien PAZ Hernalser Gurtel
1150 Wien Lugner-City Wahlkampfauftakt
02.09.2010 | Beobachtung Demonstration FPO und angekiindigte
Gegendemonstrationen
1010 Wien Stock-im-Eisen-Platz
07.10.2010 | Beobachtung Demonstration Demonstration anlasslich FPO
Wahlveranstaltung
16.10.2010 | Beobachtung GrofRRveranstaltung (FuRballspiel) 1140 Wien Hanappi-Stadion
1010 Wien Demonstration
26.10.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung i
der OH
28.10.2010 | Beobachtung Demonstration 1010 Wien Oskar-Kokoschka-Platz
07.11.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRballspiel) 1140 Hanappi Stadion
18.11.2010 | USG/AGM 1100 Wien Raxstrasse
20.11.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (FuRRballspiel) 1140 Hanappi Stadion
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. 1010 Wien Julius Raab Plat
27.11.2010 | Beobachtung Demonstration 1en JUius Raa . atz
Studentinnendemonstration
1120 Wien Arndtstrasse 88  Abschiebung
30.11.2010 | Beobachtung Razzia einer dreikdpfigen Familie (Mutter und zwei
Kinder)
28.11.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (Fuf3ballspiel) 1100 Wien Franz-Horr-Stadion
) 1010 Wien LowelstraRe Besetzung der SPO
07.12.2010 | Beobachtung Razzia . i 9
Parteizentrale LowelstralRe

Kommission OLG Wien 2

29.01.2010 | Beobachtung Demonstration 1060 Wien Europaplatz WKR-Ball
1060 Wien Christian-Broda-Platz bis
. Maria-Theresien Platz
11.03.2010 | Beobachtung Demonstration . .
Demonstration anlasslich der Bologna-
Konferenz
. 1090 Wien PAZ RoRRauer Lande
18.02.2010 | Beobachtung Flugabschiebung . Lo
Flugabschiebung nach Nigeria
1010 Wien
. Demonstration gegen
23.04.2010 | Beobachtung Demonstration .
tng I Abschlusskundgebung der FPO-
Prasidentschaftskandidatin
1090 Wien PAZ RoRRauer Lande /
04.05.2010 | Beobachtung Flugabschiebung Flughafen Schwechat
Flugabschiebung nach Nigeria
1150 Wien Lugner-City
02.09.2010 | Beobachtung Demonstration Wahlkampfauftakt FPO und angekiindigte
Gegendemonstrationen
. 1090 Wien PAZ RoRRauer Lande
04.08.2010 | Beobachtung Busabschiebung .
Busabschiebung nach Polen
1010 Wien Stock-im-Eisen-Platz
07.10.2010 | Beobachtung Demonstration Demonstration anlasslich FPO
Wabhlveranstaltung
18.11.2010 | USG/AGM 1100 Wien Raxstrasse
nicht
genehmigt
? (grau
unterlegt)
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Kommission OLG Wien 3

18.02.2010

Beobachtung Flugabschiebung

1090 Wien PAZ RoRauer Lande
Flugabschiebung nach Nigeria

03.03.2010

Beobachtung Flugabschiebung

1090 Wien PAZ RoRRauer Lande
Flugabschiebung nach Gambia / Nigeria

04.05.2010

Beobachtung Flugabschiebung

1090 Wien PAZ RoRRauer Lande /
Flughafen Schwechat
Flugabschiebung nach Nigeria

23.06.2010

Beobachtung Busabschiebung

1090 Wien PAZ RoRRauer Lande
Busabschiebung nach Polen

04.08.2010

Beobachtung Busabschiebung

1090 Wien PAZ RofRRauer Lande
Busabschiebung nach Polen

05.10.2010

Beobachtung Busabschiebung

1090 Wien PAZ RoRauer Lande
Busabschiebung nach Polen

09.11.2010

Beobachtung Busabschiebung

2514 Traiskirchen Otto Glockelstr. 14
Busabschiebung nach Polen

nicht
genehmigt
? (grau
unterlegt)

23.11.2010

USG/AGM

7400 Oberwart

Kommission OLG Linz

29.01.2010 | Beobachtung Razzia 5020 Salzburg Grundversorgungskontrolle
05.03.2010 | USG/AGM 5020 Salzburg Bahnhofsbereich
15.03.2010 Beobachtung Razzia 4360 Grein Betreuungsstelle Bad Kreuzen
05.03.2010 |USG/AGM 5071 Wals

20.03.2010 | Beobachtung Demonstration 4020 Linz Newroz-Veranstaltung
17.04.2010 | Beobachtung Demonstration 5280 Braunau
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4880 St.Georgen/Attergau

13.04.2010 Inschubhaftnahme vor der Abschiebung in
USG/AGM den Kosovo / nach Afghanistan
4880 St.Georgen/Attergau
14.04.2010 Inschubhaftnahme vor der Abschiebung in
USG/AGM den Iran
4880 St.Georgen / Attnang-Puchheim
28.04.2010 Inschubhaftnahme vor der Abschiebung
USG/AGM nach Armenien
23.04.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRBballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
09.05.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
07.05.2010 |Beobachtung Razzia 5020 Salzburg
29.05.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (Fuf3ballspiel) 5020 Salzburg
4840 Vocklabruck/Thalham
28.06.2010 Inschubhaftnahme vor der Abschiebung
USG/AGM nach Georgien
12.05.2010 | USG/AGM 5020 Salzburg Rudolfskai
09.07.2010 |Beobachtung Razzia 4020 Linz
28.06.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM Abschiebung in die Mongolei
01.05.2010 ' 4020.L|nz Demonstration anlasslich des
Beobachtung Demonstration 1.Mai
4880 St.Georgen/Attergau
29.07.2010 Inschubhaftnahme vor der Abschiebung
USG/AGM nach Afghanistan
14.08.2010 | Beobachtung GrofRveranstaltung (Ful3ballspiel) 5020 Salzburg
19.08.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM Abschiebung nach Tschechien
07.08.2010 | Beobachtung Grofdveranstaltung (FuRBballspiel) 5020 Salzburg
4262 Wullowitz Abschiebung am
19.08.2010
USG/AGM Grenzlbergang
31.07.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRBballspiel) 4910 Ried im Innkreis
31.08.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (Fuf3ballspiel) 4020 Linz
26.09.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM durch Gruppe 1 der Kommission Abschiebung nach Serbien / Mazedonien
26.09.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM durch Gruppe 2 der Kommission Abschiebung nach Serbien / Mazedonien
21.07.2010 | Beobachtung Grofdveranstaltung (FuRBballspiel) 4020 Linz
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23.11.2010 | Beobachtung Razzia 4020 Linz
04.10.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM Abschiebung nach Russland
21.10.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (Fuf3ballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
31.10.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
08.11.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM Abschiebung nach Polen
4210 Bezirk Urfahr Umgebung Kontrolle
26.11.2010 USG/AGM einer Privatunterkunft
13.11.2010 | Beobachtung GroRveranstaltung (Ful3ballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
19.12.2010 4850 Timelkam Inschubhaftnahme vor der
USG/AGM Abschiebung nach Syrien
07.12.2010 | Beobachtung Razzia 5020 Salzburg
04.12.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 5071 Salzburg/Wals Red Bull Arena
nicht
genehmigt ?
(grau
unterlegt)

Kommission OLG Innsbruck

12.01.2010 | USG/AGM 6020 Innsbruck Bahnhofsbereich
14.01.2010 | USG/AGM 6020 Innsbruck Tulfes
23.01.2010 | Beobachtung GroRveranstaltung 6370 Kitzbiihel Hahnenkamm-Rennen
6912 Horbra Kranzniederlegung
06.02.2010 .
Beobachtung Demonstration Skinheads
23.03.2010 | ysG/AGM 6600 Reutte Grundversorgungskontrolle
6500 Landeck
23.03.2010
USG/AGM Grundversorgung Grundversorgungskontrolle
06.04.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 6844 Altach
06.11.2010

Beobachtung GroRveranstaltung

6850 Dornbirn Feier Motorradclub
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Kommission OLG Graz

Datum des
Besuchs Graz

23.01.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung 8010 Graz Handball Europameisterschaft

19.01.2010 | Beobachtung GroBveranstaltung 8010 Graz Handball Europameisterschatft
9010 Klagenfurt Demonstration der SLP

16.01.2010 | Beobachtung Demonstration anlasslich der Griindungsveranstaltung der
FPK

15.01.2010 | Beobachtung Demonstration 9010 Klagenfurt

22.01.2010 | Beobachtung Demonstration 9010 Klagenfurt

31.01.2010 | Beobachtung Flugabschiebung 8010 Graz PAZ Paulustorgasse

06.02.2010 | Beobachtung Flugabschiebung 9500 Villach PAZ Trattengasse

09.01.2010 | Beobachtung Grol3veranstaltung (Fuf3ballspiel) 9010 Klagenfurt

20.03.2010 | Beobachtung Grofdveranstaltung (FuRBballspiel) 8010 Graz UPC Arena

15.03.2010 | Beobachtung Flugabschiebung 9500 Villach PAZ Trattengasse

1 D - lasslich ei

17.04.2010 | Beobachtung Demonstration 80 O Graz Demonstration anlasslich einer
FPO Wahlveranstaltung

16.05.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (Ful3ballspiel) 9010 Klagenfurt

14.05.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung 9081 Reifnitz GTI Treffen

13.09.2010 | Beobachtung Demonstration 801"0 Graz Demonstration anlasslich einer
FPO Wahlveranstaltung

26.09.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 8010 Graz

04.08.2010 | USG/AGM 9010 Klagenfurt

19.08.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (Ful3ballspiel) 8010 Graz
9010 Klagenfurt Demonstration anlasslich
d lanten K iederl d

18.09.2010 | Beobachtung Demonstration er_ gepianten Rranzniederiegung ?n ef
Heimkehrer- und Europagedenkstatte am
Ulrichsberg

13.10.2010 | Beobachtung Razzia 8010 Graz

23.10.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung (FuRRballspiel) 8600 Kapfenberg

18.11.2010 | Beobachtung Razzia 8010 Graz Grundversorgungskontrolle
9010 Klagenfurt Feierlichkeiten anlasslich

10.10.2010 | Beobachtung Grof3veranstaltung des 90. Jahrestages der Kéartner

Volksabstimmung
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[1.2.2. Berichte der Kommissionen des MRB

Uber jeden Besuch und jede Beobachtung der Kommissionen des MRB ist dem Beirat
Bericht zu erstatten. Die Berichte der Kommissionen stellen die Hauptinformationsquelle des
MRB fir dessen Tatigkeit dar. Es sind folgende Berichtsarten zu unterscheiden:

e Einzelberichte (s. 11.1.2.1.),

e Dringlichkeitsberichte (s. 11.1.2.2.),

e Quartalsberichte (s. 11.1.2.3.).

¢ Gemeinsamer Jahresbericht der Kommissionen (s. 11.1.2.4. und Anhang 1)

Die Beobachtungen der Kommissionen werden seit 2002 in einer in der Geschaftsstelle
zentral gefuhrten Datenbank erfasst. Auf Knopfdruck konnen intern Informationen zu
einzelnen Anhalteorten und menschrechtlich relevanten Problemlagen abgerufen werden.
Diese Datensammlung dient der besseren Erfassbarkeit der mittlerweile mehr als 5.135
Berichte der Kommissionen und somit der Ortung struktureller Defizite.

[1.2.2.1. Einzelberichte

Die Kommissionen berichten dem MRB uber jeden ihrer Dienststellenbesuche, Uber
Gesprache mit Behordenvertreterinnen und -vertretern, Gber Besuche in Justizanstalten,
Beobachtungen von Flug- bzw. Busabschiebungen und uUber alle Beobachtungen zu
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt in einem vorstrukturierten Bericht. Die
Berichte werden im jeweiligen Berichtszeitraum in einer Applikation via Internet eingegeben
und sind jederzeit fur alle Mitglieder des MRB, der Geschéftsstelle des MRB und der
Kommissionen abrufbar.

11.2.2.2. Dringlichkeitsberichte der Kommissionen

Die Kommissionen erstatten dem MRB Dringlichkeitsberichte, wenn sie im Zusammenhang
mit einem der unter Punkt 1.1.2.1. genannten Besuche oder Beobachtungen Mangel
feststellen, die eine dringliche Behandlung durch den MRB erfordern.

Sie werden unmittelbar dem BM.I weitergeleitet und in der nachsten Beiratssitzung
behandelt.

Dringlichkeitsberichte sind immer wieder Anlass fir den MRB, Empfehlungen an die
Bundesminister zur besseren Wahrung der Menschenrechte durch die Sicherheitsexekutive
zu erstatten®,

Im Folgenden erfolgt eine kurze Zusammenfassung der funf Dringlichkeitsberichte des
Jahres 2010:

%2 Siehe 1.2.

57



Dringlichkeitsbericht der Kommission OLG Wien 1, ,Pl Van der Null Gasse, 1100
Wien“, 14.01.2010

Nach einem Besuch in der Pl Van der Null Gasse, 1100 Wien, hat die Kommission OLG
Wien | dem MRB erneut einen Dringlichkeitsbericht erstattet, in dem abermals die
mangelnden hygienischen Zustande des Gebaudes der Pl dargelegt wurden. Insbesondere
hat die Kommission die hygienischen Zusténde in den Zellen aufgrund der Verunreinigungen
durch Féakalien und andere Substanzen als unzumutbar bewertet. Ebenso wurden die
unzufriedenstellenden hygienischen Zustdnde in den Amtsraumlichkeiten durch die
Kommission festgehalten. Weiters sind die Ruhemdglichkeiten der Beamtinnen und Beamten
in den Ruheraumen durch die sich immer noch dort befindlichen Spinde nicht sichergestellit.
Es gibt noch keine Stellungnahme des BM.I.

Dringlichkeitsbericht der Kommissionen OLG Wien 1 und 2, ,Befehls- und
Zwangsgewalt bei Demonstration®, Europaplatz, 1060 Wien, 29.01.2010

Die Kommissionen OLG Wien 1 und 2 haben einen Dringlichkeitsbericht Gber die Ausiibung
von Befehls- und Zwangsgewalt im Zuge einer angemeldeten, jedoch untersagten
Demonstration gegen den Wiener Korporationsball verfasst. Die Kommissionen haben
schwere menschenrechtliche Bedenken, sowohl die Vorbereitung und die Untersagung der
Kundgebung als auch die konkrete Durchfiihrung des Einsatzes betreffend, geédufRert. Die
Kommissionen haben die Einkesselung von hunderten, darunter auch nicht
demonstrierenden Personen ohne ersichtlichen Rechtsgrund und ohne wahrnehmbare
vorherige Ankiindigung, beobachtet. Erst nach stundenlangem Abwarten bei unter 0° Celsius
Lufttemperatur konnten die Festgehaltenen den ,Kessel' nach der Uberpriifung der
Personalien verlassen. Als primére Intention der Amtshandlung beurteilte die Kommission
nicht die Identitatsfeststellung, sondern das Festhalten von Menschen.

Das BM.I hat in seiner Antwort betont, dass alles unternommen worden sei, eine Eskalation
zu vermeiden. Sie werde alle Vorwirfe prifen, auf ein am 23. Marz stattgefundenes
Gespréach des Herrn Polizeiprasidenten mit den Mitgliedern beider Kommissionen des MRB
im Rahmen des regelméaRigen Erfahrungsaustausches wurde hingewiesen.

Der MRB hat in der Folge die Empfehlung Nr. 349 ausgesprochen. Diese enthalt neben der
Maxime, dass von einer Einkesselung nur unter strikter Beachtung der VerhaltnismaRigkeit
Gebrauch zu machen ist, auch einen Katalog an Begleitmalinahmen, um die Wahrung der
Rechte der Betroffenen zu gewéhrleisten. Wie oben bereits erwédhnt hat das BM.I hat in
Beantwortung der Empfehlung des Menschenrechtsbeirates vom 15. April 2010 versichert,
dass ,Polizeikessel aulerst selten und unter strikter Beachtung der Verhaltnismafigkeit
angewendet werden®. Zudem ist dem Beirat mitgeteilt worden, dass ,diese Empfehlung zum
Anlass einer Evaluierung im Zuge von Einsatzplanungen genommen wird."

Dringlichkeitsbericht der Kommissionen OLG Wien 1 und 2, ,Bericht Uber eine
abgebrochene Abschiebung mit V.a. Misshandlung“, PAZ Hernals, 1080 Wien,
23.02.2010

Anlass fir den Besuch der Kommission im PAZ Hernals war die abgebrochene Abschiebung
eines 18-jahrigen, aus Ghana stammenden Schubhéftlings. Der Mann hatte sich in der Nacht
vor der Abschiebung im PAZ Hernals mehrere Selbstverletzungen zugefigt, die versorgt und
im Bericht des PAZ als leicht blutende Wunden verzeichnet worden waren. Im Zuge der
Abschiebung hat der Mann beim Zwischenaufenthalt am Flughafen Brussel tber Schmerzen
geklagt. Der daraufhin hinzugezogene belgische Arzt nahte die Schnittwunden an Hals und
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Thorax. Die Abschiebung wurde abgebrochen und der Mann wieder nach Wien ins PAZ
Hernals zurlickgebracht.

Die Flugabschiebung des Haftlings, der sich zuvor selbst mehrfach verletzt hatte, hatte nach
Ansicht der Kommmission nicht fortgesetzt werden sollen. Es war damit ein unndtiges
medizinisches Risiko eingegangen worden. Da die Grinde fir das Handeln bzw.
Unterlassen des fur die medizinische  Betreuung zustandigen Personals aus den
amtsarztlichen Aufzeichnung nicht nachvollziehbar waren, stellte die Kommission ein
generelles Fehlen von nachvollziehbaren Maf3staben fir die Beurteilung von Haft- bzw.
Flugfahigkeit und der Notwendigkeit der psychologischen und psychiatrischen Intervention
fest.

Das BM.I hat in einer Stellungnahme das Vorliegen mangelhafter medizinischer Versorgung
verneint. Der Beirat hat schriftlich beim BM.I angeregt sicherzustellen, dass in allen Fallen, in
denen eine abzuschiebende Person nach erfolgter Flugtauglichkeitsuntersuchung sich selbst
verletzt, oder verletzt wird, eine unmittelbare arztliche Untersuchung erfolgt.

Dringlichkeitsbericht der Kommissionen OLG Wien 1, ,Pl Hohenberggasse 1, 1120
Wien*, 26.11.2010

Im Zuge eines Dienststellenbesuchs an der Pl Hohenberggasse, 1120 Wien, hat die
Kommission abermals festgestellt, dass aufgrund des Gebaudezustandes der Pl ein
barrierefreier Ablauf des normalen Dienstbetriebes nicht aufrecht zu erhalten ist. Mehr als die
Halfte der Zellen waren aufgrund schwerer baulicher Mangel in der Pl mit den hdchsten
Anhaltezahlen in Wien gesperrt. Aufgrund der daraus resultierenden Notwendigkeit haufiger
Haftlingstransporte sei das Risiko von eskalierenden Amtshandlungen, aber auch von
Misshandlungen von Angehaltenen deutlich erhdht. Es steige damit die Belastung der
Angehaltenen ebenso wie jene der Beamtinnen und Beamten.

Nach der direkten Ubermittlung des Dringlichkeitsberichtes an die BPD Wien, nahm diese
gegeniiber der Kommission Stellung: Die BPD Wien teilte mit, dass die Instandsetzung der
gesperrten Zellen bereits durchgefuhrt worden waren bzw. im Janner 2011 vorgenommen
wuirden. Bis dahin wéren aufgrund der hohen Arrestzahlen ,Auslagerungen” von Haftlingen
erforderlich. Die Kommission wird die Situation an der Pl weiter beobachten.

Dringlichkeitsbericht der Kommissionen OLG Wien 2, ,Abschiebung der Familie
Komani®, Besuch im PAZ Rossauer Lande 7- 9, 1090 Wien“, 06.10.2010

Die Abschiebung Herrn Komanis und seiner beiden Toéchter in den Kosovo wurde
durchgefihrt, obwohl im Zuge der Festnahme bekannt und verifiziert wurde, dass die Mutter
sich stationér im Spital befand. Vor der Abschiebung hat die Kommission Herrn Komani und
seine beiden Tochter im PAZ Rossauer Lande besucht und daraufhin einen
Dringlichkeitsbericht an den MRB verfasst:

Die Kommission hat darauf hingewiesen, dass die Familie Komani ein Musterbeispiel
gelebter Integration und die Ausweisung nach einem vieljahrigen Aufenthalt in Osterreich,
insbesondere fur die zwei 8-jahrigen Tochter, einen lebensverdndernden Einschnitt unter
traumatischer psychischer Belastung darstellte.

* Siehe auch 1.6.6, S 32
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Zum Vorgehen der Fremdenpolizei bei der Verhaftung Herrn Komanis und seiner Tochter
bemerkte die Kommission, dass dieses zwar verhaltnismaRig zurlckhaltend war, jedoch
allgemein die Instrumentarien der Polizei zur Durchsetzung von
Ausweisungsentscheidungen deutlich erganzungs- und verbesserungsbedurftig sind.

Bezuglich der Inschubhaftnahme des Vaters und der beiden Tochter hat die Kommission auf
Art 37b der UN-Kinderrechtskonvention verwiesen, wonach der Entzug der Freiheit nur als
letztes Mittel und fir die kirzeste angemessene Zeit anzuwenden ist. Im Fall der Familie
Komani hétte das gelindere Mittel zur Anwendung kommen kénnen.

In Bezug auf die Abschiebung des Vaters und der Kinder - ohne die Ehefrau bzw. Mutter -
hat die Kommission insbesondere auf das verfassungsmafRig gewahrleistete Recht auf
Schutz des Familienlebens iSd Art 8 EMRK hingewiesen und stellte auch eine Verletzung
der Schutzbestimmung des § 46 (4) FPG fest: Diese sieht im Fall der Abschiebung einer
gesamten Familie vor, dass bei der Durchfiihrung der Abschiebung die Auswirkung auf das
Familienleben der Fremden ,so gering wie mdglich” bleibt. Die Kommission hat den Eingriff
im Fall der Familie Komani aufgrund des jungen Alters der Kinder und der schlechten
psychischen Verfassung der Mutter als besonders unverhaltnismaRig qualifiziert.

In der Folge hat der MRB die Empfehlung Nr. 353 zur Organisation und Durchfihrung einer
Abschiebung verabschiedet. Diese ruft dazu auf, in jeder Phase der Abschiebung zu prifen,
ob das Auftreten menschenrechtlicher Aspekte die Fortsetzung der Abschiebung als nicht
angezeigt erscheinen lasst. (siehe Pkt 1.2.6.)
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[1.2.2.3. Quartalsberichte

Ein Quartalsbericht umfasst eine schwerpunktmalige Zusammenfassung aller von einer
Kommission in einem Vierteljahr gemachten Beobachtungen. Der Quartalsbericht ist aber
mehr als eine Zusammenfassung aller Einzelberichte. Er thematisiert vor allem strukturelle
Probleme, die in diesem Quartal beobachten wurden. Wie die Einzelberichte werden auch
die Quartalsberichte von den Kommissionen in einem einheitlichen Berichtsformular verfasst.
Darin werden sowohl Dienststellenbesuche als auch Beobachtungen von Akten
verwaltungsbehordlicher Befehls- und Zwangsgewalt angefihrt. Im Anschluss daran wird
eine ,Analyse der Problemfelder”, eine ,menschenrechtliche Beurteilung“, ein ,unmittelbarer
Handlungsbedarf und ,langfristige Entwicklungsperspektiven* erstellt.

Zum genauen Inhalt der Quartalsberichte wird auf den Gemeinsamen Jahresbericht der
Kommissionen (siehe Anhang 1) verwiesen.

11.2.2.4. Gemeinsamer Jahresbericht der Kommissionen34

Zusatzlich zu den Quartalsberichten zeigen die Kommissionen in einem Gemeinsamen
Jahresbericht die wichtigsten Defizite im Berichtszeitraum auf. Dieser Gemeinsame
Jahresbericht der Kommissionen wird seit 2004 in ungekirzter Fassung in den jeweiligen
Tatigkeitsbericht des MRB aufgenommen. Gemal den gednderten Richtlinien fir Struktur
und Aufgabe der Kommission, Art. V¥, ist der Gemeinsame Jahresbericht der Kommission
des MRB als Annex zum Jahresbericht des Menschenrechtsbeirates zu veréffentlichen.

[1.2.3. Gemeinsames Treffen der Kommissionen 2010

Das gemeinsame Treffen der Kommissionen hat von 26. bis 27. Februar 2010 in Altlengbach
stattgefunden. Der erste Tag hat am Vormittag mehrere Themenbereiche umfasst, wie

e StandardmaBige Ausgestaltung von Anhalteraumen in Polizeiinspektionen der
Gemeinde-, Bezirks- und Stadtebene

e Beschaftigungsmaoglichkeiten in den PAZen

e Bilanz zum Schwerpunkt der Kommissionen aus dem 2. Halbjahr 2009 ,struktureller
Rassismus in der Polizei?"

e Bericht Uber die Arbeit der AG Misshandlung und Bericht zur geplanten AG
.Minderjahrige in Schubhaft"

Die ersten beiden Themen wurden in Anwesenheit von zwei Vertretern des BM.I (Cl Grasl
und Oberst Mauersics) diskutiert. Als Ergebnis des ersten Themas wurde eine AG
Anhalteraume ins Auge gefasst.*

Am Nachmittag haben drei Workshops stattgefunden:

1. Verbesserung des Wirkungsgrades der Kommissionen durch konkrete MalRnhahmen

% Siehe Anhang 3
%5 http://www.menschenrechtsbeirat.at/cms/mrb_pdf/rechtsgrundlagen/richtlinien_kommissionen_2006.pdf.
% Bis dato wurde noch keine AG gebildet.
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2. Fragen der medizinischen Betreuung in den PAZen

3. Beobachtung von GrofRrazzien und Demonstrationen sowie die Frage des effizienten
Umganges mit den Informationen bei Misshandlungsvorwiirfen

Ergebnisse des ersten Workshops waren vor allem die Ubermittlung der
Kommissionsberichte an die zustédndigen Behérden, die Herausarbeitung von Standards und
der sprengelubergreifende Austausch von Kommissionsmitgliedern zum  Zwecke des
Erfahrungsaustausches.

Die Themen des zweiten Workshops (Unterbringung nach dem  UBG,
Verantwortungsstrukturen bei Fehlern und die Trennung von kurativer und beratender
Tatigkeit, die neue Hungerstreikrichtlinie, der Umgang mit Dolmetschern bei arztlicher
Untersuchung, die psychologische bzw. psychiatrische Betreuung und das
Qualitatsmanagement) wurde mit Vertretern des BM.l (auch Amtsérzten) diskutiert. Es hat in
erster Linie ein Erfahrungsaustausch stattgefunden.

Im dritten Workshop wurde das Problem diskutiert, dass die Kommissionen regelmalig tber
FuRballspiele und Demonstrationen, meist jedoch nicht von Razzien informiert werden.

Der Grund fir diese Situation dirfte in der engen Auslegung der Parameter eines Erlasses
sein, der mit Vertretern des BM.I in weiterer Folge thematisiert wurde®'.

Am zweiten Tag wurde nach einem Referat Mag Birstmayrs iiber Anderungen des
Fremdenrechtspaketes 2009 das gemeinsame Treffen der Kommissionen mit einer
Prasentation tber die Entwicklung der OPCAT-Umsetzung in Osterreich abgeschlossen. In
Anwesenheit der Volksanwalte Dr. Kostelka und Mag. Stoisits hat Dr. Sporrer als Vertreterin
des BKA-VD die ersten Uberlegungen zur Umsetzung des OPCAT préasentiert. Danach hat
eine Diskussion im Plenum zu diesem Thema stattgefunden.

% Siehe 1.1.5.4, S 24
62



lll. Anhéange
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Anhang 1: Gemeinsamer Jahresbericht der Kommissionen des MRB

Gemeinsamer Jahresbericht der

Kommissionen des Menschenrechtsbeirates

2010°®

%8 erstellt aus den Quartalsberichten der sechs Kommissionen des Menschenrechtsbeirates
aus dem Jahr 2010; redigiert von Mag.? Stephanie Krisper E.MA und Mag.? Barbara Kurz
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Zusammenfassung

Die insgesamt 559 Beobachtungen und Besuche der sechs Kommissionen des
Menschenrechtsbeirates haben ein durchaus differenziertes Bild ergeben. Der
menschenrechtliche Standard der Polizeiarbeit in Osterreich ist generell hoch.

Die zentralen Probleme ergeben sich nach wie vor im Bereich der Schubhaft. Der Vollzug
der Schubhaft erscheint Osterreichweit mit Ausnahme von Vorarlberg menschenrechtlich
bedenklich, weil die damit verbundenen Einschrdnkungen deutlich zu intensiv sind. Die
meisten Haftlinge befinden sich aufgrund des in den PAZen fehlenden bzw. relativ kleinen
offenen Vollzuges weiterhin bis zu 23 Stunden taglich im ,geschlossenen Vollzug* ohne
adaquate Beschaftigungsmaoglichkeit. Weiters sind Schubhéftlinge tber ihre tatsachliche und
rechtliche Situation nach wie vor sehr schlecht informiert und beraten, wodurch sie auch
rechtliche Beschwerdemoglichkeiten zumeist nicht wahrnehmen kénnen. Auch die
Gesundheitsversorgung der Héftlinge, insbesondere der hungerstreikenden, wirft weiterhin
Bedenken auf. Wie schon im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr die Anhaltung von
psychisch kranken Personen und der Umgang mit Selbstverletzungen/Selbstmordversuchen
als Problemfelder wahrgenommen. Im Bereich der Schubhaft besteht weiterhin groRRer
Handlungsbedarf.

Die Kommissionen beobachteten auch die Ausibung von verwaltungsbehord-licher
Befehls- und Zwangsgewalt in ihrer unterschiedlichen Gestalt. Einsatze anlasslich
Demonstrationen und GrolRveranstaltungen erfolgten im Grol3en und Ganzen ruhig und
professionell; lediglich die , Einkesselung“ einer Gruppe von hunderten Demonstrierenden
gegen den Ball des Wiener Korporationsringes war erneut menschenrechtlich bedenklich.

Die Kontaktgesprache verliefen in vielen Fallen ruhig und professionell, waren aber oOfters
hinsichtlich Information des und Kommunikation mit dem Abzuschiebenden zu
beanstanden.

Die Durchfihrung von Abschiebungen ist in vielen Punkten verbesserungswirdig.
Besonders Abschiebungen von Kindern und Familien haben erhebliche menschenrechtliche
Bedenken aufgeworfen. Abschiebungen fihrten in zwei alarmierenden Féllen zu
Familientrennung. In manchen Fallen wurden besondere medizinische Problemlagen
festgestellt.

Anhaltungen in Polizeiinspektionen erfolgen mit relativ. wenigen Ausnahmen
menschenrechtskonform und auf hohem Standard. Allerdings wurden neben rdumlichen
Méngeln streckenweise auch hier vereinzelt Mangel in der Dokumentation, Information
und Kommunikation sowie der medizinischen Betreuung der Angehaltenen
wahrgenommen. Vor allem die professionelle psychische Unterstiitzung der Beamtinnen
wurde als Schwachstelle ausgemacht.

66



In den Gesprachen mit Untersuchungshaftlingen tber ihre Behandlung durch die Polizei
wurde den Kommissionen von Unterlassungen hinsichtlich ihrer Information, Verpflegung
sowie medizinischen Betreuung berichtet.

Hinsichtlich den Kommissionen gegenlber gedul3erter Misshandlungsvorwirfe ist
festzuhalten, dass die Kommissionen weder die Aufgabe haben noch in der Lage dazu sind,
derartige Vorwirfe lickenlos aufzuklaren oder zu tGberprufen.

Als weiteres Problemfeld wurde aufgrund zweier Falle, die jedoch besonders
aussagekraftig in Hinblick auf strukturelle Mangel erscheinen, Art 8 EMRK verletzende
Abschiebungen wahrgenommen.
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|. Polizeianhaltezentren / Schubhaft

Die Fortschritte in der Anhaltung in den Polizeianhaltezentren (PAZ) sind in
menschenrechtlicher Hinsicht auch im Jahr 2010 vereinzelt geblieben, die meisten
Problemlagen sind unverandert.

I.1. Allgemeine Anhaltebedingungen

I.1.1. Geschlossener bzw. offener Vollzug

Als Verbesserung ist hervorzuheben, dass es am 01.02.2010 in einem der zwei grof3ten
PAZ in Osterreich, dem PAZ Hernalser Giirtel, zur lange angekiindigten Erleichterung des
Schubhaftvollzuges durch Einrichtung eines , offenen Vollzuges” kam. Dieser ermdglicht
zumindest einigen Angehaltenen einen Schubhaftvollzug, der deutlich eher im Verhaltnis
zum Haftzweck steht als der bislang ausschlieR3lich gegebene ,geschlossene Vollzug".

Das Klima unter den dort Angehaltenen war spirbar, ja fast greifbar entspannter als im
.,Normalvollzug® (I Q 1). Im Gesprach mit den Beamtinnen wurde der Kommission mitgeteilt,
dass es auf der offenen Station weniger Winsche gebe und daher der Arbeitsaufwand
geringer sei. Ahnlich verhalt es sich mit den Schmierereien und Wandmalereien, welche im
offenen Vollzug auffallend seltener sind. Wahrgenommen wurde, dass an der Optimierung
dieser Vollzugsform durch die Beamtlnnen gearbeitet wird und dass diese mit hohem
Engagement und Freude bei der Sache sind. ,Man muss Menschen mit Wirde und Respekt
behandeln, dann funktioniert das“, merkte ein Beamter an (I Q 3). Die Stimmung in der
offenen Station ist nach den gewonnenen Eindricken und den Gesprachen mit dem
Wachpersonal erheblich besser und entspannter als in den Gemeinschaftszellen, deren
Insassen sich nach wie vor im Prinzip 23 Stunden am Tag in ihren versperrten Zellen
aufhalten (1 Q 4).

Diese positiven Erfahrungen (sowohl fur die Beamtinnen als auch fir die Angehaltenen)
decken sich mit denen in jedem anderen offenen Vollzug.

PAZ Eisenstadt: Die von der Kommission angeregte Verlangerung der Offnungszeiten des
offenen Vollzugs bis 22 Uhr brachte eine Verbesserung der Atmosphdare mit sich (lll Q 3).

Insgesamt befinden sich dsterreichweit jedoch die meisten Haftlinge aufgrund des in den
PAZ fehlenden bzw. kleinen offenen Vollzuges weiterhin bis zu 23 Stunden taglich im
.geschlossenen Vollzug*.

AusschlieBBlich geschlossener Vollzug besteht weiterhin in den PAZ Rossauer Lande,
PAZ St. Poélten, PAZ Wr. Neustadt, PAZ Leoben, PAZ Klagenfurt und PAZ Villach. Teilweise
offener Vollzug ist in den PAZ Hernalser Giirtel, PAZ Eisenstadt (der offene Vollzug im 1.
OG besteht grundsatzlich fur alle Haftlinge nach einer Woche Beobachtungszeitraum, sofern
es keine Auffalligkeiten gibt. Weibliche Haftlinge kénnen auf Grund des getrennten Vollzugs
nicht in die offene Station im ersten Stock, Il Q 2), PAZ Linz (auf Grund der geringen
Haftkapazitaten und der kurzzeitigen Anhaltung von Héftlingen spielt der offene Vollzug de
facto keine Rolle), PAZ Salzburg (obwohl die Belagszahlen gering sind, werden Haftlinge
erst nach einer zweiwtchigen Beobachtungsphase in den offenen Vollzug lUberstellt), PAZ
Schwechat, PAZ Klagenfurt (die offene Station wird aufgrund von Personalmangel abends
vorzeitig geschlossen — dies schwankend 5-17 Abende pro Monat, VI Q 1-4), PAZ Wels,
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PAZ Innsbruck und PAZ Graz mdglich. Nur das PAZ Bludenz wird vollstandig als offener
Vollzug gefihrt.

I.1.2. Beschaftigungsmaoglichkeiten

Erhebungen aufgrund des vom MRB festgelegten Schwerpunktes
.Beschaftigungsmoglichkeiten im PAZ* ergaben, dass es in vielen PAZ fast keine oder gar
keine sinnvolle Beschaftigung fur Haftlinge gibt. Die sich daraus ergebenden
Anhaltebedingungen in der Schubhaft sind angesichts des Zweckes der Anhaltung, namlich
der Sicherung von aufenthaltsbeendenden Mal3hahmen, unverhaltnismanig.

PAZ Hernalser Girtel: Nach wie vor sind im geschlossenen Vollzug keine
Beschaftigungsmaoglichkeiten vorgesehen (1 Q 1).

PAZ Rossauer Lande: Aufer Bichern und dem Benutzen von privaten TV-Geraten,
Zeitschriften und Spielen, gibt es kein Beschaftigungsangebot. Die PAZ-eigene Bibliothek
kann einmal pro Woche von den Angehaltenen genutzt werden und enthalt einen Anteil
fremdsprachiger Blicher. Aktuelle Zeitungen und Zeitschriften missen aus Eigenmitteln der
Haftlinge gekauft werden. Im Hof gebe es keine Spielmdglichkeiten, die Angehalten wirden
entweder sitzen oder herumgehen, das Benutzen eines privaten Basketballs sei nicht
gestattet worden. Die Frauen gaben ebenfalls an, sie wirden wahrend des Hofganges auf
dem Dach lediglich sitzen oder herumgehen, es gebe kein Angebot fir aktive korperliche
Betatigung (z.B. Gymnastik). Ausschlief3lich die Hausarbeiterinnen gaben an, sich wahrend
des Hofganges kérperlich zu betatigen (Tempelhipfen, Gymnastik) (Il Q 2). Die PAZ-Leitung
erklarte, dass die Haftlinge die Aushéndigung von Ballen von den Stockbeamtinnen aktiv
erfragen missten (I Q 3). Mit Ausnahme der Hausarbeiterinnen wurde von allen
Angehaltenen angegeben, dass es an sinnvollen Beschéftigungsmaoglichkeiten mangelt, was
als groRRe Belastung empfunden wird, welche das ungewisse Warten auf die Abschiebung
erschwert und dazu beitragt, dass sich Schubhéftlinge als "Kriminelle" behandelt fiihlen (11 Q
2). Die Kommission erhielt — wie bei Vorbesuchen — die Information, dass die Moéglichkeit
des Hofgangs im Freien nicht regelmafiig gewahrt werde (Il Q 4).

PAZ St. Polten: Die Beschaftigungsmoglichkeiten sind nach wie vor auf3erst begrenzt. Au3er
dem taglichen Hofgang und Fernsehen stehen keine Beschéaftigungsmdglichkeiten zur
Verfugung (Il Q 2).

PAZ Wr. Neustadt: Als einzige Beschaftigungsmdoglichkeit wurden Spaziergdnge auf dem
Hof, die taglich mdglich seien, genannt (Il Q 3). Als Hausarbeiter werden ublicher Weise
StrafverblfRer beschéftigt. Fir Schubhaftlinge besteht das Beschéaftigungsangebot lediglich
aus der Mdglichkeit, jederzeit Blcher auszuleihen, die in begrenztem Umfang auch in
anderen Sprachen zur Verfigung stehen (Il Q 2). Es wird von den Beamtinnen aber
beklagt, dass auch noch andere Sprachen benétigt werden, es aber kaum Mdglichkeiten
gibt, fremdsprachige Literatur kostenginstig, bzw. kostenlos zu bekommen. Die meisten
BlUcher stammen aus privaten Initiativen seitens der Beamtinnen (lll Q 4). Spiele und
Zeitschriften sind nicht vorhanden. Zum Zeitpunkt des Besuchs gab es auch keinen Ball.
Wenn private TV-Gerédte (von Verwaltungsstrafhaftlingen) mitgebracht werden, so kénnen
diese meist auch von den Ubrigen Haftlingen mitbenutzt werden. ... Laut der Beamten hat
die Caritas friiher im Rahmen der regelméRigen Schubhaftbetreuung auch Spiele und Tabak
vorbeigebracht, dies ist seit den Riickkehrvorbereitungsvertragen mit dem VMO nicht mehr
der Fall (1l Q 2).

PAZ Innsbruck: Laut Angaben der Beamtinnen werden Haftlinge, die bereits langer im PAZ
und ,kooperativ* sind zum Streichen der Wande eingesetzt. Bei den Schubhéftlingen misse
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aber immer ein  Beamter/eine Beamtin dabei sein, was einen zusatzlichen Arbeitsaufwand
bedeute. Darliber hinaus seien die Beschéaftigungsmdoglichkeiten eher gering. In der offenen
Station kann fern gesehen werden, Tischtennis und Tischfussball gespielt werden, die
Angehaltenen kénnen lesen, werden zu Reinigungsarbeiten herangezogen und dirfen eine
Stunde pro Tag in den Hof gehen, wo kein Schatten vorhanden ist und keine
Sportmoglichkeiten gegeben sind. Mehrere Angehaltene beklagten, dass die Zellentiiren
schon sehr friih geschlossen werden und dann ,nichts mehr zu tun sei* (V Q 2).

PAZ Leoben: Seit Ende des Jahres 2009 wird Schubhaftlingen ermdglicht, als Hausarbeiter
tatig zu sein (VI Q 1). Die zur Verfigung stehenden Spiele, Blicher und der Tischful3ballspiel
weisen Abnutzungserscheinungen auf, die deren Gebrauch nahezu unmdglich machen (VI Q
2).

PAZ Klagenfurt: Nach wie vor sind die Beschéftigungsmdglichkeiten fir die Angehaltenen,
insbesondere in der geschlossenen Station, nicht ausreichend (VI Q 1); im Hof befindet sich
ein Tischtennistisch (VI Q 2).

PAZ Villach: Es wurde eine neue Spielesammlung angekauft und den Angehaltenen zur
Verfugung gestellt (VI Q 2). Anrainer haben trotz Entgegenkommens der Behorde durch eine
angeordnete zeitliche Beschréankung der Hofnutzung und des Tischtennisspieles ihre
Beschwerden weiterhin aufrecht erhalten (VI Q 4).

Unterschiedlich verhélt es sich im offenen Vollzug:

PAZ Hernalser Gurtel: Haftlinge kénnen sich in der offenen Station tagsiber frei bewegen
und nutzten diese Moglichkeit auch wahrend des Besuchs durchaus, die Zellen waren nicht
geschlossen, es gibt einen (tagsiber freien) Zugang zu einem eigenen, abgetrennten Teil
des Spazierhofes, einen eigenen Aufenthaltsraum mit TV, einen eigenen "Sportraum" mit
TischfuBball und Tischtennis, freien Zugang zu Telefonen und Duschen (1 Q 1).

PAZ Eisenstadt: Als Beschaftigungsmoglichkeiten stehen den Haftlingen im 1. OG neben
dem TV-Raum auch eine Tischtennisplatte und zwei Tischfussballspiele zur Verfiigung.
Hofgang ist einmal taglich entsprechend der Wetterlage moglich. In begrenztem Umfang
bestehen Kochmdoglichkeiten (Il Q 2).

PAZ Schwechat: Als Beschaftigungsmoglichkeit steht im gemeinsamen Aufenthaltsraum des
offenen Vollzuges ein TV-Gerat zur Verfligung (Il Q 2).

PAZ Klagenfurt: Die Priafung der Beschaftigungsmdglichkeiten ergab, dass den
Angehaltenen in der offenen Station zwei Spielesammlungen, ein TischfulRballgerat, ein
Fernsehgerat und diverse Bicher zur Verfligung stehen (VI Q 2).

PAZ Bludenz: Obgleich das PAZ Bludenz gesamt als offene Station geftihrt wird, sind die
Beschaftigungsmoglichkeiten sehr begrenzt. In den AufenthaltsrAdumen steht jeweils ein
Fernseher mit Videorecorder. Zusatzlich kénnen die mannlichen Verwaltungshéftlinge in
ihren Zellen mit einem eigenen Fernseher fernsehen. In den Aufenthaltsraumen gibt es
Bicher. Fur die Schubhaftlinge sind fast ausschlieBlich Bucher in deutscher Sprache
vorhanden. Beim taglichen Hofgang von einer Stunde kann Basketball, Tischtennis und
Tischfussball gespielt werden. Ein bis zwei Verwaltungshéaftlinge werden fur Arbeiten im
Hause eingesetzt (V Q 2).

PAZ Graz: Der offene Vollzug funktioniert problemlos und auch die
Beschéftigungsmaoglichkeiten sind zufriedenstellend. Den Angehaltenen stehen ein
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Tischtennistisch, ein Tischful3balltisch und Spielkonsolen zur Verfigung. AulRerdem gibt es
Fernseh- und Radiogerate in den Zellen. Vom Landtagsklub der Grinen werden 2 Mal
wochentlich internationale Tageszeitungen ins PAZ geschickt (VI Q 2).

[.1.3. Zustand des Gebaudes

Es ist positiv anzumerken, dass im September 2010 im PAZ Innsbruck der Umbau und die
Renovierung der Frauenstation als offene Station begonnen haben (V Q 4).

Kritik ist bzgl. des PAZ Linz dahingehend zu Uben, dass das Gebdude im derzeitigen
Zustand ohne Austausch der Fenster kaum beheizbar ist. Anhaltungen und die
Dienstverrichtung fur die Beamtlnnen ist daher zur kalten Jahreszeit kaum zumutbar (IV Q
3).

[.1.4. Zustand der Zellen

Folgende Missstéande mussten die Kommissionen im letzten Jahr feststellen:

PAZ Salzburg: Dauerbeleuchtung in den Monitor- und Sicherungszellen (IV Q 1-4)

PAZ Hernalser Gurtel: Bedenklich von GréRe und Belichtung her sind die so genannten
L,10er“-Zellen in den Stockwerken.

PAZ Linz: Es besteht trotz wiederholter Interventionen seitens der Kommission und des MRB
weiterhin die erniedrigende Situation fur die Angehaltenen, ohne Sicht- und Geruchsschutz
vor anderen Insassen die Notdurft verrichten zu missen (IV Q 1).

PAZ Graz: Nach wie vor sind die Sanitarzellen lediglich durch Schwingtiren von den
Aufenthaltsraumen der Angehaltenen abgetrennt (VI Q 1).

In den Zellen sind Rauchmelder angebracht. Wahrend es bei einem Brand in einer Zelle am
17.03.2010 aufgrund des rechtzeitigen Einschreitens der  Beamtinnen zu Kkeinen
Verletzungen des Angehaltenen kam, gestalteten sich die Rettungsmaflinahmen bei einem
Brand in einer Zelle am 12.10.2010 aufgrund der starken Rauch- und Hitzeentwicklung als
auRerst schwierig, sodass der Haftling erst durch die verstandigte Feuerwehr mit schwerem
Atemschutz aus der Zelle geborgen werden konnte. Er erlitt schwere Verbrennungen und
eine starke Rauchgasvergiftung, musste intubiert werden und war nicht ansprechbar. Durch
diese Verletzungen bestand akute Lebensgefahr. Die schon nach dem ersten Brand seitens
der Kommission getatigte Anregung, Rauchmelder in den einzelnen Zellen anzubringen,
wies die PAZ-Leitung mit dem Argument zuriick, dass dies nicht sinnvoll sei, da einige
Haftlinge in den Zellen rauchen wirden und daher erwartbar sei, dass die Rauchmelder
standig Alarm schlagen wirden (VI Q 4).

PAZ Leoben: Die gravierenden Sicherheitsméngel hinsichtlich der Kameralberwachung, des
Verriegelungsmechanismus der Zellentiren und des Alarmsystems bestehen weiterhin. Aus
einer schriftlichen Stellungnahme des PAZ Leoben ergibt sich, dass das Sicherheitsproblem
hinsichtlich der mechanischen Verriegelungsstangen der Zellentiren weiterhin besteht, da
diese mit keinen Rickzugsfedern ausgestattet sind. Hierdurch kann es zu Blockaden der
TlUren kommen und birgt dieser Mangel ein erhebliches Risiko (VI Q 4). Das BM.I sicherte in
Beantwortung der diesbeziglich gestellten Fragen im Quartalsbericht 3-2009 zu, dass
Vorkehrungen fir die Behebung der Sicherheitsdefizite eingeleitet worden seien (VI Q 2).
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Auch die Beliiftung im Sozialraum der Angehaltenen ist nach wie vor mangelhaft. Nachdem
das BM.I bereits am 31.05.2010 eine umgehende Verbesserung zugesagt hatte, teilte es am
27.10.2010 mit, nach Klarung der Finanzierung Malinhahmen umgehend umzusetzen (VI Q
4).

PAZ Schwechat: Es befinden sich die sanitaren Anlagen weiterhin in einem schmutzigen
Zustand. Es wurde erneut Schimmelbildung im Erdgeschoss wahrgenommen. Eine
ausreichend periodische Grundreinigung scheint nach wie vor nicht vorgenommen zu
werden (Il Q 3-4).

I.2. Information der Angehaltenen

Schubhéftlinge sind Uber ihre tatséachliche und rechtliche Situation nach wie vor sehr
schlecht informiert. Dieser Missstand hat sich zum Teil dadurch verscharft, dass fast in ganz
Osterreich die Schubhaftbetreuung durch einen einzigen, vom BM.l. beauftragten Verein
durchgefuhrt wird. Insbesondere (ber rechtliche Beschwerde-mdglichkeiten sind die
Schubhéftlinge nahezu nie informiert.

PAZ Hernalser Giurtel: Die Kommission hat den Gesamteindruck gewonnen, dass die
Haftlinge im PAZ Hernals aul3erst schlecht Uber ihre aktuelle Situation und tberhaupt nicht
uber ihre Rechtsschutzmoglichkeiten informiert sind, maW die Ruckkehrberatung nicht nur
keine Rechtsberatung durchfihrt, sondern auch der ihr obliegenden Pflicht der Erklarung der
aktuellen rechtlichen Situation nur &uf3erst mangelhaft nachkommt (I Q 4).

Auch wurde der Kommission mehrmals mitgeteilt, dass man den zustéandigen Referenten der
Fremdenpolizei einmal sehe und sich dann keine weiteren Termine mehr ausmachen konne.
Einige Insassen hatten Briefe oder auch kurze Notizen verfasst, welche sie den Beamtinnen
mit dem Ersuchen um Weiterleitung gegeben hatten. Kernanliegen dieser Briefe/Notizen sei
die Bitte um einen Termin bei ,ihrem*“ Referenten. Diese Briefe/Notizen seinen ohne Wirkung
geblieben (1 Q 1).

Alle Haftlinge wurden zunachst mit offenen, dann auch mit geschlossenen Fragen befragt,
was und wie viel sie Uber ihre Mdoglichkeiten betreffend die Erhebung einer
Schubhaftbeschwerde wissen. Die Kommission musste feststellen, dass nicht einmal die
Existenz dieses Rechtsschutzinstitutes bekannt ist. Das zeigt sich auch an dem Umstand,
dass selbst das Wachpersonal nicht wusste, wer flr Schubhaftbeschwerden Uberhaupt
zustandig ist. Da derartige Beschwerden so gut wie nie von Haftlingen verfasst werden,
hatten sie noch nie eine Weiterleitung vornehmen missen. Die maximale Anhaltedauer war
unter den Haftlingen entweder vollig unbekannt oder wurde mit ,sechs Monaten“ angegeben.
Wie bei den Vorbesuchen bereits wahrgenommen, wussten die Befragten weder Uber den
Stand ihres Verfahrens, noch tber den Zeitpunkt ... ihrer Abschiebung Bescheid (1 Q 1, 2
und 4). Ahnlich verhélt es sich mit der Information tiber den Stand des Verfahrens. Vor allem
bei Haftlingen, die wegen eines "Dublin-ll-Bescheides" in Schubhaft waren, war grol3e
Frustration, zum Teil massiver Arger dariiber erkennbar, dass sie keinerlei Information tiber
die jeweiligen Grunde der Verzégerung der Uberstellung erhielten (I Q 2).

Wahrgenommen wurde weiters, dass diese Uninformiertheit mitunter zu Hungerstreiks fihrt,
da die Moglichkeit aufgrund von Haftunféahigkeit aus der Schubhaft zu kommen bekannt ist,
nicht aber die Mdéglichkeit der Schubhaftbeschwerde (I Q 4).

PAZ Rossauer Lande: Einige der befragten Schubhéftlinge beklagten den Mangel an
Informationen Uber ihren Verfahrensstand.

72



- Ein Angehaltener beklagte, seit 19.12.2009 in Haft zu sein und nicht zu wissen, wie es
weiter gehe. Er habe alle Informationen nur schriftlich auf Deutsch erhalten, verstehe diese
aber nicht.

- Ein zweiter bestatigte diesen Mangel an Informationen tber den Verfahrensstand. Seine
Familie habe bereits das Land verlassen, er sei immer noch hier, wisse nicht, wie lange
noch.

Beide fluhlten sich immer wieder unter Druck gesetzt, Papiere zu unterschreiben, auch wenn
sie den Inhalt nicht verstiinden. Sie wirden das tun in der Hoffnung, dass dann die
Schubhaft bald enden wirde (“just want to leave this place").

- Es wurde die Kommission Il bei einem Kontaktgesprach darauf aufmerksam, dass die
abzuschiebende Person offenbar nicht die gewiinschte Beratung und Vertretung durch den
eigenen Rechtsvertreter bekam. (Il QB 3).

PAZ Eisenstadt: Laut Angaben von Mitarbeiterinnen des VMO setzt sich das
Betreuungsangebot aus humanitéarer/sozialer Betreuung und Ruckkehrberatung zusammen.
Rechtsberatung findet bekanntlich keine statt, Rechtsinformation aber im Rahmen des
Ubersetzens von Schubhaftbescheiden und anderen Dokumenten. Eine aktive Information
Uber die  Mdglichkeit der externen rechtlichen  Beratung durch  andere
Betreuungsorganisationen erfolgt nicht (Il Q1). Eine Mitarbeiterin der Caritas bietet wahrend
der Besuchszeiten rechtliche Beratung an. Von Beamtlinnenseite war bereits im Vorquartal
der Eindruck geduBert worden, die Tatigkeit von zwei verschiedenen
Betreuungsorganisationen im PAZ Eisenstadt wirde zu einer Verunsicherung der
Angehaltenen fuhren, da es zu unterschiedlichen Informationen kommen kdnne.

- Konkret hatten die Beamten die Vermutung geéaulRert, dass unzutreffende Informationen
der Caritas zum Verfahrensstand einen Schubhaftling zum SMV bewogen hatten. Die
Kommission unternahm daher auch einen Besuch bei der Caritas Eisenstadt, wo die
zustandige Mitarbeiterin glaubhaft erklarte, die Fehlinformation sei nicht von der Caritas
sondern von dritter Seite gekommen. Hr. Ecker bestatigte diese Angabe in einem Email an
die Kommission llI.

Die Kommission gewann in den Gesprachen mit den Schubhéftlingen wieder den Eindruck,
dass die Information lber den Verfahrensstand sehr gering ist bzw. dass es keinen
ausreichenden Informationsfluss bzw. die Moglichkeit der Kontaktaufnahme zwischen
Fremdenpolizeibehérde, VMO und den Betroffenen gibt (111 Q 2).

PAZ Schwechat: In Einzel- und Gruppengesprachen mit Haftlingen gewann die Kommission
den Eindruck, dass die Atmosphére unter den Schubhaftlingen starker als sonst von
Verzweiflung und Aussichtslosigkeit gepragt war. ... Die zum Zeitpunkt des Besuchs
anwesenden Vertreterinnen des VMO gaben an, dass sie zwar keine Rechtsberatung
anbieten  konnten, jedoch je nach Bedarf Kontakt mit den zustandigen
Behdrdenvertreterinnen der Fremdenpolizei aufgenommen werde, um den aktuellen
Verfahrensstand und offene Fragen abzuklaren (111 Q 1 und 3).

PAZ Salzburg: Laut Ubereinstimmender Aussagen eines im PAZ Salzburg interviewten
Geschwisterpaares bei ihrer getrennten Befragung hatten sie einzig nach ihrer Festnahme in
Wien eine Ubersetzung erhalten. Danach seien sie nach Traiskirchen, spater nach Thalham
und einige Tage darauf in das PAZ Salzburg Uberstellt worden. Weder sei ihnen der Inhalt
des Schubhaftbescheides in einer ihnen verstéandlichen Sprache kommuniziert worden, noch
seien sie uber die bevorstehenden behordlichen Schritte bzw. ihre Uberstellung an
unterschiedliche Orte in Osterreich aufgeklart worden. Es war ihnen auch nicht bewusst,
warum ihnen die Freiheit entzogen wurde bzw. wohin sie verbracht wurden und wie lang sie
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angehalten werden. Ebenso wenig wurde ihnen der Inhalt des Ladungsbescheides in einer
ihnen verstandlichen Sprache vermittelt (IV Q 1).

PAZ Klagenfurt: Wie schon bei friheren Besuchen beklagten einige Angehaltene, Gber den
Stand ihres Verfahrens nicht ausreichend informiert zu werden (VI Q 1).

Viele Angehaltene fihlten sich von der Schubhaftbetreuung nicht korrekt betreut

PAZ Hernalser Girtel: Ubereinstimmend wurde angegeben, dass man bei der
Schubhaftbetreuung "nur telefonieren” kdénne, alle anderen Fragen jedoch gar nicht oder
unbefriedigend beantwortet wirden, insb. auch zum Stand der jeweiligen Verfahren (I Q 1).

Die Kommission stof3t bei naherem Nachfragen auf Resignation bis hin zur dezidierten
Ablehnung weiterer Gesprache mit dem VMO (1-58/2010, 1-65/2010). Das einzige Anliegen
des VMO sei es, die Angehaltenen zu einer Riickkehreinwilligung zu bewegen (1 Q 3).

PAZ Rossauer Lande: Die fiir die Riickkehrvorbereitung zustandige Organisation (VMO)
(von Schubhéftlingen als "Caritas" bezeichnet) wurde von den gesprochenen Haftlingen
abgelehnt, da sie in ihren Augen mit der Polizei zusammenarbeite (Il Q 1). Alle der bei einem
Besuch befragten Angehaltenen hatten bereits die Moglichkeit, mit der Schubhaftbetreuung
zu sprechen. Drei beschwerten sich allerdings dariiber, dass im Betreuungsgesprach nur
versucht worden sei, sie von einer ,freiwilligen* Rickkehr zu Giberzeugen (Il Q 4).

PAZ Schwechat: Auf Grund der Beschréankung der Rickkehrvorbereitung auf die Beratung
im Hinblick auf Ruckkehrmdglichkeiten gaben die meisten der Schubhaftlinge an, sich nicht
gut betreut zu fuhlen bzw. der Rickkehrberatung nicht vertrauen zu konnen (11l Q 1 und 3).

PAZ Salzburg: Im 39. Quartal seit bestehen der Kommission stellen sich zunehmend mehr
Fragen in Hinblick auf die Betreuungsqualitat in der Schubhaft. ... Laut Angaben der
Gesprachspartnerin erfolgte die Kommunikation der Betreuungseinrichtung mit ihr einzig und
alleine Uber die telefonische Einbindung der diplomatisch-konsularischen Vertretung (IV Q
1).
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I.3. Medizinische Betreuung

Kommt es zu mangelhafter Dokumentation des gesundheitlichen Zustandes eines
Angehaltenen, besteht die Gefahr, dass — auch schwere — Erkrankungen und Verletzungen
nicht dokumentiert werden.

PAZ Innsbruck: Im Rahmen eines Besuches wurde die Dokumentation aller 15 Personen
gesichtet, die seit 1.1.2010 in der ,besonders gesicherten Zelle* untergebracht wurden. In
drei von diesen Fallen ist die medizinische Dokumentation nicht oder nur sehr schwer lesbar,
in vier Fallen ist die Dokumentation an sich in wesentlichen Punkten nicht vollstandig. So war
etwa mehrfach nur aus der polizeilichen Dokumentation ersichtlich, dass Angehaltene
arztlich untersucht worden waren. Eine eigene medizinische Dokumentation wurde
offensichtlich nicht angelegt (V Q 2).

Es wurde die Dokumentation hinsichtlich der medizinischen Betreuung bei Akten von 16 im
Zuge einer grolBeren Suchtmittelaktion Festgenommenen in vielen Fallen bei den
Haftberichten leer vorgefunden. ... Die Karteikarten konnten gefunden werden, jedoch waren
nicht alle ausgefillt. Bei zwei Personen war am Karteiblatt nur ein Stempel, es gab keine
Aufzeichnungen. Bei einer Person lag der Anamnesebogen in Muttersprache (Spanisch) vor,
weitere Eintragungen aber fehlten (V Q 3).

Mangelhafte Dokumentation lasst in manchen Féllen den Schluss auf mangelhafte
medizinische Betreuung zu.

PAZ Innsbruck: Bei einem Haftbericht war Selbstmordgefahr angekreuzt, das
Untersuchungsblatt aber leer. Auch der Anamnesebogen leer, beim Arztblatt die Frage nach
Selbstmordgedanken nicht angekreuzt. Es gibt einen Vermerk ,Depressionen mit
Schlafstérung” (V Q 3).

PAZ Hernalser Girtel: In den im PAZ erliegenden Befunden zu einem sich vor seiner
Abschiebung selbst verletzt habenden Schubhéftling war ohne Arztstempel, ohne
Unterschrift festgehalten worden: Hals li. ca 10 cm lange leicht blutende Schnittwunde, re.
obere Brust ca. 10 cm lange querverlaufende leicht blutende Schnittwunde, weitere
oberflachliche Ritzer im Bauchbereich. ... Der am Flughafen Brussel beigezogene Arzt stellte
fest, dass die Wunden genéht werden mussten, ansonsten ware die Flugtauglichkeit nicht
gegeben. Ein weiterer Flug ohne addquate medizinische Versorgung ware somit mit grof3em
Gesundheitsrisiko verbunden gewesen. Der Betroffene gab gegenuber der Kommission an,
dass er sich wie oben geschildert verletzt hatte. Die Verletzung seien jedoch arztlich nicht in
Augenschein genommen, sondern nur von einem Sanitdter mit einem Verband versehen
worden. Er habe weiter geblutet und sei am Brisseler Flughafen erstmals arztlich versorgt
worden (I Q 1).

Insbesondere die mangelhafte Untersuchung von Hungerstreikenden gab regelmafig
Anlass zu Kritik, in manchen Fallen wurde die Hungerstreikuntersuchung sogar ganzlich
unterlassen. Hungerstreikende Personen verblieben trotz unterschrittenen
Mindestgewichtes weiter in Haft.
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Im PAZ Hernalser Girtel war der neue chefarztliche Erlass, der seit Janner 2010 an die
PAZen und Sanitatsstellen verschickt werden sollte, im ersten Quartal 2010 noch nicht
bekannt (I Q 1). Aber auch die auf’er Kraft getretenen Richtlinien bei den
Hungerstreikuntersuchungen werden fallweise nicht entsprechend eingehalten. Die
medizinischen Kontrolluntersuchungen von Hungerstreikern finden nach wie vor nicht
regelmanig statt (1 Q 2).

- Es wurde ein Angehaltener angetroffen, dessen kritisches Gewicht bei einer Korpergrolie
von 175cm mit 52kg angenommen wurde, was einem Bodymassindex von 17 (sic!)
entspricht. Das Gewicht des Betroffenen betrug am 15.3.2010 nach mehrtagigen
Hungerstreik 51,7kg (also unterhalb des weit unten angesetzten kritischen Gewichts), es
wurde dennoch keine Blutabnahme durchgefiihrt (I Q 1).

- Das kritische Gewicht wurde bei einer Korpergrél3e von 179cm mit 48 Kg festgesetzt. Das
ware ein BMI von 15 (sic!) (1 Q 1).

- Das Gewicht einer Person lag bereits seit einer Woche unter ihrem Mindestgewicht (BMI
von 16), der BZ wies einen Wert von 56mg/dl auf und der Urin war seit 4 Tagen nicht mehr
untersucht worden, weil keiner abgegeben werden konnte. Auf diesen Fall angesprochen,
entgegnete die Amtsarztin, dass der Eindruck zéhle und dem Gewicht zu viel Bedeutung
beigemessen werde. Konkret bezeichnete sie die korperliche Verfassung des Betroffenen als
guten Allgemeinzustand (1 Q 2).

PAZ Rossauer Lande: Die medizinischen Kontrolluntersuchungen von Hungerstreikenden
finden nach wie vor nicht regelméRig statt. Die Kommission erhielt wiederum von vielen
Hungerstreikenden die Information, dass sie nicht ersucht worden seien, eine Harnprobe
abzugeben. In den Krankenakten findet sich jedoch immer der Hinweis, dass eine Harnprobe
nicht moglich war oder verweigert wurde, d.h. es wéare der Hungerstreikende sehr wohl
ersucht worden, eine Harnprobe abzugeben, hatte dies aber nicht tun kénnen oder wollen.
Alle bei einem Besuch gesprochenen Hungerstreikenden gaben an, dass sie keiner
Blutlabor-Untersuchung unterzogen worden seien (11 Q4).

- Ein Haftling gab nach einwdchigem Hungerstreik an, dass sein Blutzucker noch nie
kontrolliert worden war. Auf dem Kontrollblatt war in der Spalte fur die Harntests regelmaRig
"nicht moglich" oder "verweigert" eingetragen (11 Q 3).

- Die Kommission sprach mit einem Hungerstreikenden, der bei einer Korpergréf3e von
170cm laut Kartei bereits von 64kg auf 52,8kg abgenommen hatte und tber Schmerzen in
der Speiserdhre und im Herzbereich klagte. Der Allgemeinzustand des Betroffenen war sehr
schlecht, er lag im Bett, war kachektisch, eingefallen, in der Stimmung deutlich depressiv
sowie deutlich exsikkiert, weil er offensichtlich zu wenig trank. Er gab an, dass er regelméaRig
arztlich untersucht werde, wobei dabei nur das Blut aus der Fingerbeere untersucht worden
sei. Bei einer KorpergréRe von 170cm war ein kritisches Gewicht von 50kg angefihrt (11 Q 4).

PAZ Schwechat: Die Kommission konnte auf Grund der Krankenakten wahrnehmen, dass
die arztliche Hungerstreikuntersuchung nur alle zwei Tage durchgefihrt wird. Dies wurde von
den Haftlingen bestatigt (Il Q 1). Die Arzte kommen nicht eigens fur die
Hungerstreikkontrollen ins PAZ, sondern fuhren die Untersuchungen nur wahrend der
regularen Ordinationszeiten durch. In einem Fall war die Erstuntersuchung daher erst am
dritten Tag nach Eintritt in den Hungerstreik erfolgt (Il Q 2). Der Amtsarzt gab an, dass
Hungerstreikende aus seiner Sicht nicht krank waren und daher nicht der taglichen Kontrolle
bedurften. Der Amtsarzt gab an, die Hungerstreikrichtlinie des BMI zu kennen, wonach bei
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Hungerstreikenden tagliche Kontrollen vorgeschrieben sind, er gab jedoch an, sich die Arbeit
nicht durch eine Richtlinie vorschreiben zu lassen. Die Abstdnde der Untersuchungen
unterlagen seiner Einschatzung (111 Q 3).

PAZ Wr. Neustadt: Die Kommission erkundigte sich auch nach dem Akt eines
Schubhéftlings, der bis zum 20.1.2010 im PAZ Wiener Neustadt in Schubhaft, dort im
Hungerstreik, und wahrend des Hungerstreiks am 21.1.2010 abgeschoben worden war. Der
Schubhéftling hatte sich seit 13.1.210 im Hungerstreik befunden, das mit 54kg angegebene
kritische Gewicht um 2kg unterschritten, so dass am 20.1.2010 (Tag vor der Abschiebung)
durch den Amtsarzt des PAZ Wiener Neustadt eine Laboruntersuchung fir erforderlich
erachtet worden war. Die Mitgabe der medizinischen Akte war bei der Uberstellung nach
Wien zur Vorbereitung der Abschiebung nicht erfolgt (111 Q 1).

PAZ St. Polten: Die arztliche Untersuchung von Hungerstreikenden erfolgt laut dem
Kommandanten nur zweimal wdchentlich (montags und freitags), wobei jeweils montags Blut
abgenommen werde (Il Q 2).

I.4. Umgang mit psychisch belasteten Angehaltenen

Wie schon im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr die Anhaltung von psychisch kranken
Personen und der Umgang mit Selbstverletzungen/Selbstmordversuchen als Problemfelder
wahrgenommen.

In einzelnen Fallen stellte sich heraus, dass Uber psychisch belastete Personen Schubhaft
ohne ausreichende Prifung der Haftfahigkeit und damit rechtswidrig verhangt worden
war.

PAZ Leoben: Ein Haftling aus der russischen Féderation hatte einige Fragen aus dem
psychischen Formenkreis mit ja beantwortet. Im Gesprach mit der Arztin der Kommission
schilderte der Angehaltene Schlafstérungen, bedriickende Gedanken, Flashbacks und
schlimme Erlebnisse im Gefangnis in Tschetschenien. Er wirkte sehr gedruckt und betonte,
wie belastend die Haftsituation sei. Das vorliegende fachérztliche Gutachten ... hielt fest,
dass er unter einer schweren posttraumatischen Belastungsreaktion litt. Die Arztin der
Kommission regte im Gesprach mit dem Polizeiarzt an, ihn als haftuntauglich zu entlassen;
dieser Anregung wurde entsprochen (VI Q 3).

PAZ Graz: Eine verhaltensauffallige Frau, seit Beginn der Anhaltung in Schubhaft aggressiv,
gewalttatig und verweigernd, wurde 14 Tage in der Uberwachungszelle angehalten. Bereits
am zweiten Tag der Anhaltung war bekannt, dass es sich mit Wahrscheinlichkeit um eine
Patientin handelt, die von einer psychiatrischen Anstalt in Padua als abgéangig gemeldet war.
Erst nach 2 Wochen wurde die Frau mit Verdacht auf schizoaffektive Psychose als
haftunfahig beurteilt und in die LSF Uberstellt (VI Q 2).

Daruber hinaus haben exemplarisch die Beobachtungen im PAZ Rossauer Lande erneut
gezeigt, dass die Haufung von "schwierigen Fallen" fir die PAZ-Beamtlnnen eine groRRe
Belastung darstellt. Die Beamtinnen, die wegen der fur intensive und fortdauernde
psychiatrische Behandlung und Betreuung unzureichenden  strukturellen
Bedingungen (z.B. keine Krankenstation, kein ausgebildetes Personal, das rund um
die Uhr eine adaquate Betreuung gewahrleisten kann) mit der engmaschigen
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Uberwachung von psychisch kranken Personen betraut werden, sind verstandlicherweise mit
der Situation Uberfordert. Die strukturellen Begebenheiten in einem PAZ bedingen weiters
eine Tendenz zum restriktiven bzw. punitiven Umgang mit Selbstverletzungen und
psychischen Ausnahmezustanden von Angehalten (z.B. routinemalfiige Verlegung in die
Einzelhaft/Sicherungshaft, siehe schon letzter Fall zum PAZ Graz). Eine restriktive Antwort
der Beamtlnnen auf Selbstverletzungen bzw. psychische Ausnahmezustande (automatische
Einzel- bzw. Sicherungshaft, Fesselung etc.) fihrt nach Wahrnehmung der Kommissionen in
eine Dynamik aus gewaltsamer Sicherung und Widerstand, die die Spirale der Selbst- und
Fremdgefahrdung noch weiter antreibt. Probleme werden durch Unterlassen der Beiziehung
von Dolmetscherinnen und der Schubhaftbetreuung noch verschértft.

PAZ Rossauer Lande:

- Es war im Fall eines Verwaltungsstrafhaftings mit mehrjahriger psychiatrischer
Vorgeschichte (Schizophrenie, 5 Jahre in psychiatrischer Behandlung) bei der arztlichen
Untersuchung nach der Festnahme eine engmaschige Zellenkontrolle (in 30-minutigen
Abstanden, auch nachts) angeordnet worden. Der zustdndige Stockbeamte war mit der
"Betreuung" des Angehalten, insbesondere den regelmafiigen, auch nachts stattfindenden
Kontrollen, Uberfordert, und empfand die Unterbringung des Betroffenen im PAZ als
unmenschlich.

- Nach einer Selbstverletzung und auf Grund der Aggressivitat des Betroffenen gegeniber
den Beamten war eine spannungsgeladene Situation entstanden, in der sich die Kommission
um Deeskalation bemihte und den Betroffenen in die Ordinationsraume zur
Wundversorgung und arztlichen Begutachtung begleitete. Als Grund fir das Schneiden gab
der Betroffene gegenuber der Dialogarztin an, seit 4 Monaten in Haft zu sein und es nicht
mehr auszuhalten. Da sich die Dialogarztin gegen eine Verlegung in die Einzelzelle
ausgesprochen hatte, wurde der Angehaltene zunachst zuriick in die Gemeinschaftszelle
gebracht. Dort konnte die Kommission wahrnehmen, dass die Stockbeamten mit diesem
Vorgehen nicht einverstanden waren, da sie auf Grund der fehlenden
DisziplinierungsmaBnahmen ihre Autoritédt untergraben flihlten. Es wurde schlief3lich
Einzelhaft angeordnet. Auch wahrend der Wundversorgung in den Ordinationsraumen war
fur die Kommission wahrnehmbar, dass die diensthabende Polizeidrztin und die anwesenden
Sanitatsbeamten der Erregtheit und Aggressivitat des Betroffenen nicht deeskalierend
begegneten, sondern sein Verhalten vielmehr als Affront erlebten. Im anschlieBenden
Gesprach mit der Polizeiarztin war diese der Meinung, dass die meisten Schubhéftlinge
psychische Probleme nur simulierten und mittels Selbstverletzungen "vortauschten" um sich
aus der Schubhaft frei zupressen. Die Berlcksichtigung einer tatsachlichen psychischen
Erkrankung bzw. einer Retraumatisierung in Schubhaft als Hintergrund fir emotionale
Ausnahmezustande und Selbstverletzungen schien durch diesen Generalverdacht der
Simulation ausgeschlossen (Il Q 1).

- Ein weiterer Betroffener hatte sich insgesamt viermal zum Teil schwer verletzt, zuletzt
unmittelbar vor den geplanten Abschiebungen. Der Uberstellung nach Wien war infolge einer
Selbstverletzung ein stationarer Aufenthalt in der Psychiatrie in Graz vorangegangen. Im
PAZ Rossauer Lande wurde er direkt in Sicherungsverwahrung genommen. Auf den Antrag
des Anwaltes auf umgehende Haftprifung unter Hinweis auf die akute Suizidalitat des
Betroffenen wurde offenbar nicht reagiert, vielmehr wurde von der Polizeiarztin vor der zwei
Tage nach Antragsstellung geplanten Abschiebung psychische Unauffalligkeit attestiert. Die
geplante Abschiebung verhinderte der Betroffene durch Zufiigen einer Wunde am
Handgelenk, die auf Grund des hohen Blutverlustes eine Ausfilhrung ins Spital nétig machte.
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Es folgte eine Unterbringung in der Gummizelle, ohne Kleidung und mit Fesselung an
Handen und Fussen, da offenbar die Befiirchtung bestand, er kénne sich mit dem
ReilRverschluss der Hose oder durch Abreil3en der Wandverkleidung der Zelle erneut selbst
verletzen. Vor einer weiteren, vier Tage spater angesetzten Abschiebung hatte er erneut
angekundigt, die zwangsweise Aul3erlandesbringung durch Eigen- oder Fremdgefahrdung zu
verhindern. Von der Polizeidrztin wurde die Flugtauglichkeit erneut bestatigt und der
Betroffene unter Hinweis auf friihere Selbstverletzungen fur psychisch unauffallig befunden.
Nach Verbringung ins Flugzeug begann der Betroffenen massiven Widerstand zu leisten
(lautes Schreien, Stol3en mit dem Kopf gegen den Vordersitz, Beil3en der Beamten), so dass
die Abschiebung abgebrochen werden musste (Il Q 2).

- Ein Schubhéftling, der bereits einen Selbstmordversuch im PAZ Bludenz veribt hatte, litt
stark unter der Trennung von Frau und Kindern, welche sich noch im Flichtlingsheim in
Bludenz befanden. Aus dem Krankenakt ging hervor, dass der Betroffene an einer
Anpassungsstorung mit depressiver Reaktion litt. Unmittelbar nach seiner Einlieferung ins
PAZ war er automatisch in Sicherungshaft gekommen, obwohl der Betroffene eine
Unterbringung in einer Gemeinschaftszelle wiinschte. Die PAZ-Leitung gab dazu an, die
Verlegung in die Sicherungshaft erfolgt automatisch, wenn es auf Grund der Vorgeschichte
bzw. auf Grund von AuBerungen der betroffenen Person einen Verdacht auf
Selbstgefahrdung gibt. Eine engmaschige Kontrolle durch die Stockbeamtinnen kénne nur in
der Absonderungszelle gewéahrleistet werden. Es erfolge zwar immer eine Ricksprache mit
Dialog und Amtsarzt, die Entscheidung Uber eine Ruckverlegung in die Gemeinschaftszelle
liege aber bei der PAZ-Leitung und nicht beim Amtsarzt/Dialog.

- Zwei Schubhaftlinge befanden sich auf Grund der AuRerung von Selbstmordabsichten in
Sicherungsverwahrung. Beide Personen gaben an, keine Mdglichkeit zur Bewegung im
Freien zu haben. Bestehende Sprachbarrieren bei dem Betroffenen schlugen sich
offensichtlich auch auf dessen Erregungszustand nieder, da er seine Anliegen und
Bedurfnisse (verstopfte Toilette, die er offenbar so vorgefunden hatte; kein Zugriff auf private
Lebensmittel; begrenzter Zugang zu Wasser) nicht zum Ausdruck bringen konnte. Ein
Kontakt mit der Schubhaftbetreuung hatte bei beiden Angehaltenen noch nicht
stattgefunden. Laut den Stockbeamten findet die Schubhaftbetreuung bei Schubhéftlingen in
der Sicherungsverwahrung nur begrenzt statt, da die Betreuerinnen dazu in den Zellentrakt
kommen mussten (Il Q 3).

I.5. Sonstiges

Die Unterbringung in , Sicherungszellen* erfolgt manchmal aus unzuldssigen Grunden.

PAZ Salzburg: Es werden Verwahrungshéftlinge nur aus dem Grund der Belegung der
Monitorzellen in den Sicherungszellen untergebracht (IV Q 1-4).

PAZ Wels: Problematisch erscheint die Anhaltung eines Haftlings in der Sicherungszelle (im
konkreten Fall sogar Uber 48 Stunden hinaus), weil aufgrund von Sprachproblemen mit ihm
kein Kontakt hergestellt werden konnte. (IV Q 2).

Zur Inschubhaftnahme unmundiger Minderjahriger kam es im Fall von Danielle und
Dorentina Komani, beide acht Jahre alt. Sie wurden im PAZ Rossauer Lande gemeinsam mit
ihrem Vater in einer ,Familienzelle" untergebracht (Il Q 4).
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[I. Ausubung von verwaltungsbehdrdlicher Befehls- und Zwangsgewalt

II.1. Demonstrationen und GroR3veranstaltungen

Die Einsatze anlasslich verschiedener Demonstrationen und GroRRveranstaltungen erfolgten
im GroRRen und Ganzen ruhig und professionell. Die meisten Ereignisse verliefen ohne
besondere Vorkommnisse, und die Beamtinnen reagierten ruhig und der Situation
angepasst. In einigen Fallen kam es jedoch zu menschenrechtlich bedenklichen Situationen.

Wahrend der Demonstration aus Anlass des in der Wiener Hofburg stattfindenden Balls des
Wiener Korporationsringes gewann die beobachtende Kommission den Eindruck, dass die
Taktik der Polizei von Beginn an nicht auf Deeskalation ausgerichtet war. Ziel schien
vielmehr, das behérdlich verhdngte Demonstrationsverbot vehement durchzusetzen. Im Zuge
dessen kam es auch zur ,Einkesselung“ einer Gruppe von hunderten Personen. Dabei
wurden auch viele unbeteiligte Personen, die sich zufallig im Bereich der Einkesselung
befanden, festgehalten. Zudem wurde durch das Auffahren zweier Wasserwerfer eine
permanente Bedrohungssituation der Anwesenden geschaffen. Wie auch schon im letzten
Jahresbericht erlautert, werfen solche ,Kessel“ regelmafig grund- und menschenrechtliche
Bedenken auf, weil sie rasch dazu fihren kénnen, dass Menschen die persdnliche Freiheit
entzogen wird, ohne dass es dafiir einen konkreten, individuellen Grund oder Verdacht gibt (I

Q1).

Im Rahmen eines beobachteten Ful3ballspiels wurde in einer an sich harmlosen Situation
gewaltsames Einschreiten mit einer anschliel3enden Festnahme provoziert. Die Kommission
stellte daher Mangel an Deeskalationsbhemiihungen seitens der Sicherheitsbehorde fest (IV

Q3).

[1.2. Festnahmen

Die Kommissionen stellten in diesem Jahr wiederholt fest, dass die Festhahmen zur
Vollziehung von Abschiebungen in vielen Punkten verbesserungswirdig sind. Besonders das
Vorgehen bei Festnahmen von Familien mit Kindern haben erhebliche menschenrechtliche
Bedenken aufgeworfen.

IV Q 3: Es kam bei zwei beobachteten Festnahmen von Familien zu unnétigem Zeitdruck bei
gleichzeitiger Unfreundlichkeit sowie AuRerungen von Vorurteilen und Unterstellungen
seitens des Abschiebeteams.

- Es konnte von Beginn der Festnahme bis zur Verbringung in die Pl zwischen den
einschreitenden Beamtlnnen und der betroffenen Familie aufgrund mangelnder
Sprachkenntnisse nicht adaquat kommuniziert werden. Insofern konnte auch den
Anweisungen der Beamtinnen nur zdgerlich Folge geleistet werden.

- Bei einer Festnahme wurde es unterlassen, dem zweijahrigen Kleinkind eine Mahlzeit zu
ermdglichen. Die Mutter konnte ihr Kleinkind nicht fittern, da sich die Babynahrung in ihrer
Handtasche befand und diese wahrend des Transportes im vergitterten Kofferraum des
Arrestantenwagens deponiert war, somit ein Zugriff auf diese nicht moglich war. Obwohl Uber
Nachfrage der beobachtenden Abordnung der Kommission bei der morgendlichen
Festnahme eine Nahrungsaufnahme wahrend des Transportes der Mutter zugesichert
wurde, hat diese offensichtlich nicht stattgefunden.
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Von Seiten der Beamtlnnen wird der Zeitdruck bei Festnahmen zur Vollziehung von
Abschiebungen immer wieder damit gerechtfertigt, dass die ausléandischen Behdrden am
Grenzibergang zu einem bestimmten Zeitpunkt warten wirden und sich somit die
Notwendigkeit héchster Pulnktlichkeit ergebe. Wie die Beobachtung einer Abschiebung
zeigte, gestaltet sich die tatsachliche Praxis— zumindest bei Ubergabe an die tschechischen
Behotrden— voéllig anders. Die Abzuschiebenden werden nicht am Grenzibergang den
auslandischen Behdrden Ubergeben, sondern zur nachstgelegenen Polizeistation in der
tschechischen Republik gebracht. Diese ist permanent besetzt, womit das Argument, dass
eine Ubergabe zu einem spéteren als dem vereinbarten Zeitpunkt nicht stattfinden kénne,
nicht korrekt ist (IV Q 3). Ein morgendliches Wecken der Kinder ohne fir diese
verstandlichen Grund und ohne hinreichende und schonende Erklarung durch weiters fir sie
fremde Personen kann sich als traumatisches Erlebnis negativ auf die zuklinftige psychische
Verfassung der betroffenen Kindern auswirken (IV Q 4).

Im Fall Komani analysierte die zustandige Kommission nach dem Gesprach mit dem
Einsatzleiter und den vor Ort getétigten Videoaufzeichnungen die Festnahme.

Il Q 4: Soweit flr die Kommission ersichtlich, wurde das der Fremdenpolizei zur Verfligung
stehende Instrumentarium vergleichsweise ruhig und zurlckhaltend eingesetzt. Allerdings
hinterfragt die Kommission die Notwendigkeit der Anwesenheit so vieler bewaffneter, wenn
auch in der Mehrzahl in Zivil gekleideter Beamtinnen und die Mitnahme eines Rammbocks in
das Wohnhaus.

Laut Aktenlage wurde im Rahmen von Festnahmen zum Zweck der Abschiebung in einigen
Fallen verabsdumt, die betreffenden Personen in einer verstandlichen Sprache Uber den
Grund der Verhaftung zu informieren (IV Q 4).

I1.3. Kontaktgesprache

Auch in diesem Jahr hatten die Kommissionen mehrmals die Mdglichkeit, Kontaktgesprache,
bei denen die Betroffenen Uber die Modalitaten der bevorstehenden Abschiebung informiert
werden, zu beobachten. In vielen Fallen verliefen die Gespréche ruhig und professionell.

[1.4. Information und Kommunikation

Die Kommissionen aul3erten sich jedoch mehrfach kritisch zu der Tatigkeit und der Rolle der
Dolmetscherinnen. So erfolgte teilweise keine Ubersetzung, und Fragen wurden von den
Dolmetscherlnnen selbstandig beantwortet. Darlber hinaus scheint die Doppelrolle der
Schubhaftbetreuerinnen, die regelmaRig als Ubersetzerinnen herangezogen werden, in
mehrfacher Hinsicht bedenklich (Il Q 1-4). In anderen Fallen wurde nur telefonisch Ubersetzt,
was ebenfalls Verstandigungsschwierigkeiten mit sich brachte (IV Q 3).

In einigen Fallen kam es auch vonseiten der Beamtlnnen zu unzureichender Information: In
einem Fall verabsaumte die Beamtinnen, den Familienvater auf die Méglichkeit hinzuweisen,
Gepéck in das PAZ nachbringen zu lassen (Il Q 4); auch in anderen Fallen kam heraus, dass
es nicht mdoglich gewesen war, die personlichen Habseligkeiten von Schubhéftlingen
rechtzeitig vor Abflug beizubringen, selbst wenn diese sich schon langer in Schubhaft
befanden. Hierbei scheint offenbar immer noch ein Defizit in der Koordinierung der
zustandigen Behdorden zu bestehen (Il Q 3). Zudem fiel auf, dass die Informationsgespréache
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gerade bei jenen Personen, die nicht mit ihrer Abschiebung einverstanden waren, so kurz
verliefen, dass davon ausgegangen wird, dass diese Personen unzureichend oder gar nicht
informiert wurden (Il Q 1).

I1.4. Abschiebungen

I1.4.1. Familientrennung

Es wurden zwei alarmierende Falle von Familientrennung durch Abschiebung beobachtet. In
einem wurde eine Familie ohne ihren minderjahrigen Sohn abgeschoben (IV Q 2). Der zweite
Fall der Abschiebung von Avgustin, Danielle und Dorentina Komani ohne ihre Ehefrau bzw.
Mutter Vera Komani sei genauer dargelegt:

Il Q 4: Nach der Festnahme von Herrn Komani und seinen zwei Tdchtern ersuchten seine
Beraterin und seine Rechtsanwaltin die Fremdenpolizei, die Abschiebung zu stoppen, weil
Frau Komani stationdr auf der Baumgartner Hohe aufgenommen wurde. Herr Komani und
seine Toéchter wurden mit dem Charterflug um 12:00 Uhr vom Flughafen Wien Schwechat
abgeschoben.

Die Kommission halt es fur vertretbar, dass die Festnahme trotz Information Gber Aufnahme
von Frau Komani im Otto Wagner-Spital durchgefuhrt wurde, ist aber der Meinung, dass
durch die Fortsetzung der Amtshandlung ab jenem Zeitpunkt, in dem diese Tatsache
verifizierbar gewesen wére (d.h. seit Antwort auf ehestmdgliche Anfrage), im Lichte von Art 8
EMRK eindeutig unverhaltnismafig war.

Die in Art 8 Abs 2 EMRK aufgezahlten Interessen sind in keiner Weise geeignet, einen Eingriff
zu rechtfertigen, wodurch die Abschiebung eines Ehemannes und seiner Kinder ohne die
Mutter vorgenommen und damit eine Trennung der Familie auf unbestimmte Zeit in Kauf
genommen wird. Besonders unverhaltnismafig ist dieser Eingriff aufgrund des jungen Alters
der Kinder (acht Jahre) und der schlechten psychischen Verfassung der Mutter. Nach
allgemeiner Lebenserfahrung ist einerseits damit zu rechnen, dass die beiden Kinder durch
die Trennung von der Mutter auf ungewisse Zeit schweres psychisches Leid erfahren.
Andererseits stellt es fur die sich in stationdrer psychiatrischer Behandlung und daher
offensichtlich psychisch auf3erst instabilen Situation befindenden Ehefrau und Mutter eine
immense Notlage dar, ihre Familie nicht um sich zu haben, sondern sich von ihr auf
ungewisse Zeit getrennt zu wissen. ... Die Unterbrechung der Abschiebung fallt nach Ansicht
der Kommission nicht allein in den Verantwortungsbereich der BPD Wien, da es sich zu
diesem Zeitpunkt um ein berichtspflichtiges Verfahren handelte, in dem Entscheidungen nicht
mehr ohne Zustimmung der Sicherheitsdirektion Wien sowie des Bundesministeriums fir
Inneres getroffen werden konnten. Das Unterlassen jeglicher Weisung, die Abschiebung von
Herrn Komani und seiner Tochter zu unterbrechen, stellt nach Ansicht der Kommission ein
gravierendes Versaumnis dieser Stellen im Lichte des Art 8 EMRK dar.

11.4.2. Medizinische Betreuung

In manchen Fallen wurden besondere medizinische Problemlagen festgestellt. In einem Fall
war die weitere Versorgung mit den notwendigen Medikamenten der Patientinnen im
Ruckkehrland nicht gesichert. In einem anderen Fall eines hungerstreikenden Schubhatftlings
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wurde trotz Unterschreitung des kritischen Gewichts die Flugtauglichkeit bestatigt. Uberhaupt
wurden einige Personen, die sich im Hungerstreik befanden, abgeschoben. In einem
weiteren Fall fand die Abschiebung statt, obwohl der untersuchende Arzt aufgrund des
Verschluckens einer Batterie psychiatrische/psychologische Behandlung fir erforderlich
gehalten hatte. Auch in einem weiteren Fall war vor der Abschiebung eine
psychiatrische/psychologische Untersuchung aufgrund mehrerer Selbstmord-versuche
unterblieben (I Q 1, 3).

Im folgenden Fall wurde ein Selbstverletzer ohne adaquate medizinische Versorgung und
daher unter hohem Gesundheitsrisiko abgeschoben:

I Q 1. In den im PAZ erliegenden Befunden zu einem sich vor seiner Abschiebung selbst
verletzt habenden Schubhéftling war ohne Arztstempel, ohne Unterschrift festgehalten
worden: Hals li. ca 10 cm lange leicht blutende Schnittwunde, re. obere Brust ca. 10 cm
lange querverlaufende leicht blutende Schnittwunde, weitere oberflachliche Ritzer im
Bauchbereich. Unmittelbar vor seiner Abschiebung wurden dem Betroffenen von Beamten
die Verbande gewechselt, der Heilungsprozess als "eingesetzt" und die Verkrustung der
Wunden festgestellt bzw. festgehalten. ... Der am Flughafen Brussel beigezogene Arzt
stellte fest, dass die Wunden gendht werden mussten, ansonsten ware die Flugtauglichkeit
nicht gegeben. Ein weiterer Flug ohne adaquate medizinische Versorgung ware somit mit
groBem Gesundheitsrisiko verbunden gewesen. Der Betroffene gab gegenuber der
Kommission an, dass er sich wie oben geschildert verletzt hatte. Die Verletzung seien jedoch
arztlich nicht in Augenschein genommen, sondern nur von einem Sanitater mit einem
Verband versehen worden. Er habe weiter geblutet und sei am Brisseler- Flughafen
erstmals arztlich versorgt worden (siehe auch DB 19/2010).

Ein weiteres Problemfeld, das sich fur die Kommission ergab, ist die fehlende Weitergabe
von relevanten medizinischen Daten an die Fremdenpolizeibehérde durch das BAA, wenn
sich medizinische Anhaltspunkte flr Selbstgefahrdungen der Betroffenen insbesondere bei
einer Verhaftung und Abschiebung ergeben (IV Q 2).

[1.5. Festnahmen

Die Kommissionen stellten in diesem Jahr wiederholt fest, dass die Festnahmen zur
Vollziehung von Abschiebungen in vielen Punkten verbesserungswurdig sind. Besonders das
Vorgehen bei Festnahmen von Familien mit Kindern haben erhebliche menschenrechtliche
Bedenken aufgeworfen.

IV Q 3: Es kam bei zwei beobachteten Festnahmen von Familien zu unnétigem Zeitdruck bei
gleichzeitiger Unfreundlichkeit sowie AuRerungen von Vorurteilen und Unterstellungen
seitens des Abschiebeteams.

Es konnte von Beginn der Festnahme bis zur Verbringung in die Pl zwischen den
einschreitenden Beamtlnnen und der betroffenen Familie aufgrund mangelnder
Sprachkenntnisse nicht adaquat kommuniziert werden. Insofern konnte auch den
Anweisungen der Beamtinnen nur zogerlich Folge geleistet werden. Bei einer Festnahme
wurde es unterlassen, dem zweijahrigen Kleinkind eine Mahlzeit zu ermdglichen. Die Mutter
konnte ihr Kleinkind nicht flittern, da sich die Babynahrung in ihrer Handtasche befand und
diese wahrend des Transportes im vergitterten Kofferraum des Arrestantenwagens deponiert
war, somit ein Zugriff auf diese nicht moglich war. Obwohl Uber Nachfrage der
beobachtenden Abordnung der Kommission bei der morgendlichen Festnahme eine
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Nahrungsaufnahme wahrend des Transportes der Mutter zugesichert wurde, hat diese
offensichtlich nicht stattgefunden.

Von Seiten der Beamtlnnen wird der Zeitdruck bei Festnahmen zur Vollziehung von
Abschiebungen immer wieder damit gerechtfertigt, dass die ausléandischen Behdrden am
Grenzibergang zu einem bestimmten Zeitpunkt warten wirden und sich somit die
Notwendigkeit héchster Punktlichkeit ergebe. Wie die Beobachtung einer Abschiebung
zeigte, gestalte sich die tatsachliche Praxis— zumindest bei Ubergabe an die tschechischen
Behotrden— voéllig anders. Die Abzuschiebenden werden nicht am Grenzibergang den
auslandischen Behdrden Ubergeben, sondern zur nachstgelegenen Polizeistation in der
tschechischen Republik gebracht. Diese ist permanent besetzt, womit das Argument, dass
eine Ubergabe zu einem spéteren als dem vereinbarten Zeitpunkt nicht stattfinden kénne,
nicht korrekt ist (IV Q 3). Ein morgendliches Wecken der Kinder ohne fir diese
verstandlichen Grund und ohne hinreichende und schonende Erklarung durch weiters fir sie
fremde Personen kann sich als traumatisches Erlebnis negativ auf die zuklinftige psychische
Verfassung der betroffenen Kindern auswirken (IV Q 4).

I1.6. Sonstiges

In einem Fall eskalierte ein Zustellvorgang in einem Wohnheim fur Asylwerberinnen im 2.
Wiener Gemeindebezirk (,Integrationshaus®).

Il Q 2: Der Zustellvorgang durch zwei uniformierte Beamte der Pl Praterstern fand gegen
23:00 Uhr statt, also zu einem Zeitpunkt au3erhalb der Besuchszeiten, zudem sich auf3er
einer nachtdiensthabenden Mitarbeiterin keine Betreuerlnnen im Haus befanden. Es
handelte sich um den ersten Zustellversuch, eine vorherige Kontaktaufnahme mit
Mitarbeiterinnen des Integrationshauses war nicht erfolgt. [...] Im Beisein der Mitarbeiterin
wurde dem Betroffenen das Schriftstiick ausgehéandigt, der Inhalt erlautert und dieser
aufgefordert, den Empfang mit seiner Unterschrift auf dem Zustellschein zu bestéatigen. Als
dieser sich weigerte, den Zustellschein zu unterschreiben, [...] eskalierte die Situation. [...]
Jedenfalls geriet der Betroffene in Panik (offenbar schien er davon auszugehen, dass er
unmittelbar abgeschoben werden sollte), und griff zu einem Messer, das er in der Folge
gegen sich selber richtete. Einer der Beamten setzte sofort Pfefferspray ein, welches bei dem
aufgebrachten Empfanger jedoch keine Wirkung zeigte. [...] Laut Einsatzbericht gingen die
Beamten von einer akuten Selbst- und Fremdgefahrdung aus, verstandigten Rettung und
Feuerwehr (Sprungttcher unter dem Fenster) und leiteten durch Anforderung von WEGA-
Einsatzkraften die nachste Eskalationsstufe ein. Ab dem Einsatz des Pfeffersprays wurde
eine Kontaktaufnahme der nachtdiensthabenden Mitarbeiterin, bzw. der spater eintreffenden
personlichen Bezugsbetreuerin mit dem Betroffenen nicht mehr ermdglicht. Vielmehr
riegelten die WEGA-Einsatzkrafte nach ihrem Eintreffen den gesamten Bereich um die
Wohneinheit herum ab. Ein zunachst unternommener Versuch von zwei hinzugekommenen
Beamten in Zivil, den Betroffenen in ein Gesprach in englischer Sprache zu verwickeln wurde
noch kurze Zeit aufrecht erhalten. Da sich der Betroffene weiterhin mit dem Messer bedrohte,
ordnete der Einsatzleiter der WEGA den Zugriff mittels Taser an.

Aus den Einsatzprotokollen geht hervor, dass sowohl die fir den Pfeffersprayeinsatz
verantwortlichen EB als auch der Einsatzleiter der WEGA offenbar zu keinem Zeitpunkt einen
Abbruch der Amtshandlung in Erwagung zogen, noch wurden erkennbare deeskalierende
Schritte gesetzt, obgleich der urspringliche Anlass der Amtshandlung — ein bloRer
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Zustellvorgang — allen beteiligten Beamten bekannt war. Auch aus den geflhrten
Gesprachen wurde deutlich, dass die Beamten offenbar keine Alternative zur Einleitung
weiterer Eskalationsstufen sahen.

Der Kommission V befasste sich mit der Praxis der Innsbrucker Polizei Fotos von Personen
vor allem aus den Maghrebstaaten, die nicht ,klassisch* EKD erstellt wurden, sondern in der
Offentlichkeit aufgenommen wurden (, Privatfotos*) anzufertigen. Aus Gesprachen in der JA
Innsbruck liegen der Kommission zahlreiche Aussagen von Betroffenen vor, es wiirden etwa
derartige Fotos vorgelegt und die Aufforderung erteilt zu zeigen "wer dealt.” wobei zumindest
der Eindruck erweckt werde, dass bei Belastung anderer Haft verhindert werden konne.
Seitens der Polizei wurde versichert, dass "die Marokkaner immer ihre Zustimmung zum
Foto geben" wiirden. . Der Vorfall der Anfertigung von Fotos der Graffiti-Klunstler ohne deren
Einwilligung durch die Polizei bei einer von der Stadt Innsbruck subventionierten Ausstellung
verstarkte die bereits bestehenden Zweifel der Kommission, ob derartige Fotos von
Personen aus den Maghrebstaaten tatséchlich mit deren Zustimmung bzw. gesetzeskonform
angefertigt wurden. (V Q 4). In einem Fall stellte die Kommission die Speicherung von
personenbezogenen Daten in einem privaten Profil eines einzelnen Polizeibeamten, das —
durch Passwort geschitzt — der Aufsicht der Behdrde entzogen war, fest. Weiters Méangel
hinsichtlich des Vorgehens bei der Loschung. (V Q 1) Diese wurden nach Aufzeigen durch
die Kommission behoben.

Im Verlauf von zwei Demonstrationen wurde festgestellt, dass Videoaufnahmen gemacht
wurden. In einem Fall wurden diese von einem Beamten gemacht, der sich nicht als zu den
Einsatzkraften zugehorig zu erkennen gab. Im zweiten Fall begleitete ein Videowagen die
Demonstration, ohne dass es eine diesbeziigliche Verlautbarung gegeben hatte (I Q 1 und
4).
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[ll. Einzelne Polizeiinspektionen und Arrestbereiche

lll.1. Allgemeine Anhaltebedingungen

Die (berwiegende Mehrzahl der besuchten Polizeinspektionen (Pls) und die dabei
besonders kontrollierten Arrestbereiche wiesen einen hohen, menschenrechtlich
unbedenklichen Standard auf. Vereinzelt fanden die Kommissionen aber deutliche
Abweichungen von diesem Standard vor.

[11.1.1. Zustand des Gebaudes

Beispiele fur menschenrechtlich bedenkliche Konsequenzen aus schlichten baulichen
Mangeln sind der nicht barrierefreie Zugang zu der Dienststelle (VI Q 1-4, V Q 2) oder eine
Raumaufteilung, die die Persotnlichkeitsrechte des Angehaltenen nicht gewéhrleistet (Il Q 4,
IV Q 2 und 3).

Besonders zu beanstanden war, dass im groRten Kommissariat Wiens mit den meisten
Anhaltezahlen die Gummizelle sowie 6 von insgesamt 11 Zellen— somit mehr als die Halfte—
gesperrt waren. Dies bedeutet im Ergebnis eine erhebliche Belastung nicht nur der
Angehaltenen, sondern auch der Beamtinnen, die die Angehaltenen ofters quer durch Wien
in ein anderes freies Kommissariat fahren missen (1 Q 2, siehe auch DB 1-82/2010).

[11.1.2. Zustand des Arrestbereichs

Vor allem in Wiener Pls wurden Zellen in einem Zustand angetroffen, der fir eine
menschenwirdige Anhaltung nicht geeignet ist. Die Zellen waren deutlich unterkihlt (1 Q 1),
unzureichend mit Licht versorgt (Il Q 3) bzw. in leicht bis untragbar unhygienischem Zustand

(I Q 1-4):

| Q 1: Es waren Zellenwande in sechs Pls zum Teil braunlich beschmiert, wobei nicht
ersichtlich ist, ob Essensreste oder Fakalien verwendet wurden (siehe auch DB 1-5/2010).

AuBerhalb Wiens nahmen die Kommissionen in den Zellen Feuchtigkeitsschaden (Il Q 3),
Fehlen eines Sichtschutzes vor der Toilette (Il Q 3), mangelhafte Lichtverhaltnisse (111 Q 2, IV
Q 1-2), Fehlen von Warmwasser (IV Q 1-2) und Funktionsuntiichtigkeit der Rufglocke (11 Q 3,
I Q 3, VIQ 2) wahr.

In manchen Fallen kann der schlechte Zustand einer Zelle zu einem Sicherheitsrisiko bzw.
einer Steigerung der Selbstverletzungsgefahr fuhren (I Q 2: freiliegende Rohre und Kabeln,
Fliesen mit spitzen scharfen Kanten und Ecken, Il Q 3: defekte Uberwachungskamera fur
Gummizelle, Ill Q 1: scharfe Kanten und nur lose verankerte Gitterstabe, relativ grof3er
Abstand der Gitterstabe, Il Q 2: leicht zerlegbarer Bretterverschlag als Bett, Querstange im
Zellengitter, IV Q 1: nicht verankerte Sitzbanke).

I11.2. Dokumentation

Die von den Kommissionen eingesehene Dokumentation war grof3tenteils vollstandig und
ordentlich gefiihrt. Teilweise wurden dennoch Méangel in der Dokumentation im Anhaltebuch
(z.B.insb. I Q 3, lll Q 2, IV Q 1) festgestellt. Auf einer Pl besteht ein strukturelles Problem
mit der Weitergabe von Informationen bei ,Fremdanhaltungen®: Von Beamtlnnenseite wurde
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bemangelt, dass ofters Angehaltene von Kolleginnen anderer Dienststellen auf die PI
gebracht und wieder mitgenommen werden, ohne dass die Beamtinnen der Pl informiert,
Kopien der Haftberichte auf der PI belassen bzw. der Ausgang im Anhaltebuch dokumentiert
wirde (Il Q 2).

Auch Haftberichte waren manchmal unvollstandig ausgefillt (IV Q 1 und 2) bzw. in wenige
Fallen nicht vom Angehaltenen unterschrieben (IV Q 2). In zwei Pls werden Haftberichte nur
dann erstellt, wenn es zur anschlieBenden Einlieferung in das PAZ oder die JA kommt (IV Q
2 und 3), in einer Pl wurde gar kein Verwahrungsbuch gefuhrt (IV Q 2).

Mangel an einer effizienten bzw. korrekten Verwendung der neu eingefiihrten elektronischen
Anhaltedatei lie3 die PAD als Arbeitserschwernis wahrnehmen (1Q 1, 11 Q 4,V Q 3).

111.3. Information und Kommunikation

Die Nachforschungen einer Kommission wegen haufigen Fehlens der Unterschrift des
rechtsanwaltlichen Journaldienstes ergaben:

V Q 3: Einmal wurde erklart, dass der Journaldienst in Vergessenheit geraten sei .... In der
Regel gingen die Beamtlnnen davon aus, dass wenn kein Rechtsanwalt gewiinscht werde
oder der eigene nicht zu erreichen sei, die Information Uber den Journaldienst entfallen
konne. ... Das Informationsblatt zum rechtsanwaltlichen Journaldienst wird nicht immer
ausgehandigt. Hier besteht noch ein zu geringes Bewusstsein der Beamtlnnen. Sie gehen
davon aus, dass wenn kein Rechtsanwalt gewlnscht wird, die Information Uber den
rechtsanwaltlichen Journaldienst nicht zu erteilen ist. Der Umstand, dass die Betroffenen
keinen Rechtsanwalt wiinschen, weil sie keinen kennen oder sich keinen leisten kénnen,
wird dabei zu wenig bedacht. Dies mag unter anderem auch daran liegen, dass das Blatt
zum rechtsanwaltlichen Journaldienst nicht — wie das Infoblatt fir Festgenommene — sofort
aus der PAD mitausgedruckt wird

Es wurden weiters zwei Félle bekannt, in denen ein Minderjahriger ohne Vertrauensperson
einvernommen wurde (11 Q 2, IV Q 1).

[11.4. Medizinische Betreuung

In Wiener Pls wurde festgestellt, dass in einer Pl Amtsarztinnen nur dann gerufen werden,
wenn entweder die Frage der Deliktsfahigkeit zu klaren ist oder die angehaltene Person
verletzt bzw. gesundheitlich beeintrachtigt ist (I Q 1), in einer anderen Pl Amtsarztinnen bei
Angehaltenen nur in besonderen Féallen geholt werden (I Q 2) und in zwei Pls nicht in allen
Fallen der/die Amtsarztin gerufen (I Q 4).

Bezuglich der Verfugbarkeit des amtsarztlichen Bereitschaftsdienstes in Wien wurde nur in
einer Pl von Schwierigkeiten berichtet (I Q 3). In den Bundeslandern hingegen besteht
weiterhin das Problem der amtséarztlichen Verfligbarkeit, insb. fir UbG-Einweisungen.
Amtsarztinnen bzw. Gemeindearztinnen sind oft sehr schwer bis praktisch nicht verflgbar,
wodurch Einweisungen nach dem UbG von den Beamtlnnen regelmallig aus Eigenem
durchgefuhrt werden. Die Beamtinnen stehen dabei vor dem Problem, mit der betroffenen
Person zum Teil weite Strecken bis zur nachsten Ordination bzw. bis zum né&chsten
Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung fahren zu missen. Dies stellt nicht nur ein
Sicherheitsrisiko fur die Beamtinnen dar, sondern bedeutet, dass die Entscheidung tber die
Notwendigkeit der Freiheitsentziehung gema 8 8 UbG in 90 % der Falle durch
Polizeibeamtinnen aus eigenem Ermessen statt durch Arztinnen geféllt wird (Il Q 2, 11 Q 3
und 4, lll Q 1-3, IV Q 2). Wahrend diese Entscheidung die Beamtinnen verstandlicherweise
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Uberfordert, fihren die zum Teil langen Ausfahrten auch dazu, dass Beamtlnnen fir
Streifendienste etc. ausfallen, was insbesondere nachts ein Problem sei, wenn der
Personalstand ohnehin sehr niedrig ist.

Kommt es zu mangelhafter Dokumentation des gesundheitlichen Zustandes eines
Angehaltenen, besteht die Gefahr, dass Erkrankungen und Verletzungen nicht dokumentiert
werden.

| Q 4: In einer Dienststelle wurde ein Fall, in dem der Verdacht der Vergewaltigung im Raum
stand, nicht fotodokumentiert, allerdings akribisch beschrieben. Im Krankenakt in einer
anderen PI wurden Verletzungen und deren Herkunft zum Teil unschlissig und nicht
nachvollziehbar dokumentiert. ... In zwei Fallen fehlte die amtséarztliche Dokumentation von
Verletzungen.

Mangelhafte Dokumentation lasst in manchen Féllen den Schluss auf mangelhafte
medizinische Betreuung zu.

I Q 2: Aus den Aufzeichnungen ergab sich, dass jede Untersuchung funf Minuten in
Anspruch genommen hat, was lediglich fur eine optische Befunderstellung ausreichend ist.

- In einem Haftakt fand sich im entsprechenden Formular eine Rubrik “"ergénzende
Untersuchung mit Anwesenheit eines Dolmetschers erforderlich”, die angekreuzt worden
war. Riuckfrage beim Arrestantenposten ergab den Eindruck, dass diese Information
"verloren gegangen™" war, ein Amtsarzt und Dolmetscher waren nicht angefordert worden.
Den Beamten war auch nach Hinweis auf diese angekreuzte Rubrik nicht ersichtlich, ob der
Amtsarzt eine rasche Untersuchung fur nétig gehalten hat oder ob es zB ausreichend
gewesen ware, die Haftlinge nach ihrer (bereits angeordneten) Uberstellung in die JA zu
untersuchen. Ein eigenes Procedere fiir den Fall, dass der Amtsarzt diese Rubrik ankreuzt,
gibt es augenscheinlich nicht.

I Q 3: Auffallig war, dass der Betroffene, der einen Selbstmordversuch veriibt hatte, in der
Anamnese Suizid, Depressionen, Schlafstorungen und Traumatisierung im Heimatland
angab, sich jedoch kein diesbzgl. Vermerk in der Dokumentation des Amtsarztes fand.

I Q 4: In einer Pl waren die Angaben einer bestimmten Amtsérztin schwer bis gar nicht
leserlich, sodass die Beamtinnen die notwendige Medikation nicht nachlesen konnten. In
einer anderen Pl wurden laut Angaben der Beamtinnen Psychosen aus
datenschutzrechtlichen Grinden nicht dokumentiert. Im Ergebnis fuihre dies dazu, dass unter
Umsténden die nachste Dienststelle nicht wisse, dass es sich um einen Psychosefall handle.

- Ein Angehaltener im P1 1100, der nach eigenen Angaben Alkoholiker war, sal3 seit drei Uhr
frih in Haft. Als die Kommissionsmitglieder ihn am frihen Abend sahen, befand er sich trotz
Medikation im Entzug. Der Patient war agitiert, zitternd und zeitlich vollig desorientiert (I-
87/2010). Der Amtsarzt hat jedoch keine engmaschige Uberwachung empfohlen. Selbst
Stunden nach der amtsarztlichen Untersuchung wurden keine weiteren Schritte in die Wege
geleitet. Eine weitere Medikation wurde weder vom Amtsarzt veranlasst, noch kontaktierten
die Beamtinnen den Amtsarzt um sich nach einer solchen zu erkundigen.

- Ahnliches musste die Kommission in einer Pl feststellen: Obwohl zwei farbige Angehaltene
in ihren Anamnesebdgen angaben Suizidgedanken, Alptraume, psychische Stérungen, etc.
zu haben, kreuzte der Amtsarzt lediglich ,haftfahig“ an ohne eine Uberwachung bzw. eine
weitere psychiatrische Betreuung zu veranlassen. Wenige Stunden spater musste der
nachste Amtsarzt geholt werden, da der Patient massiv psychiatrisch auffallig wurde.
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Il Q 2: Die Beamtinnen kritisierten, dass sie keine Kenntnis dartiber haben, ob die von einer
JA Ubernommenen oder bei einem Einsatz in Traiskirchen beamtshandelten Personen an
ansteckenden Krankheiten leiden (HIV/AIDS, Hepatitis); diese medizinischen Informationen
wirden von der JA bzw. der EAST-Ost aus datenschutzrechtlichen Griinden nicht
weitergeben. Eine dhnliche Unsicherheit im Umgang mit Personengruppen, bei denen ein
erhohtes Risiko ansteckender Krankheiten besteht, bzw. eine &hnliche Angst vor einer
Ansteckung mit infektiosen Krankheiten wurde auch bei den Beamtinnen der EAST-Ost
wahrgenommen. Dort wurde als Problem genannt, dass die Gesundheitsfeststellung erst
nach der sicherheits- bzw. erkennungsdienstlichen Aufnahme stattfindet, so dass das Risiko
einer Ubertragung ansteckender Krankheiten hoch sei (z.B. TBC).

[11.5. Situation der Beamtinnen

In den Berichten der Kommissionen finden sich fallweise auch Hinweise darauf, dass in
Einzelfallen die Arbeitssituation von Polizeibeamtinnen sehr hohe- Belastungen mit sich
bringt. Grund fur diese Feststellungen ist die Tatsache, dass Beamtinnen, die durch solche
Belastungen unter zusatzlichem hohen Stress stehen, Gefahr laufen, aus ihrer personlichen
Situation heraus die Menschenrechte nicht mehr adéaquat zu bertcksichtigen.

Die Beamtlnnen waren in der Mehrzahl der besuchten Dienststellen mit den
Arbeitsbedingungen zufrieden. Von Seiten der Beamtlnnen wurde der Kommission
gegenuber ofters der Wunsch nach mehr Personal geduRRert (Il Q 3 und 4). Die gebaudliche
Infrastruktur wurde von den Beamtlinnen relativ selten bemangelt (Ill Q 1 und 3), vereinzelt
wurden Anliegen im Hinblick auf die infrastrukturelle Ausstattung der Pls vorgebracht (Il Q
2). In Bezug auf das bestehende Schulungsangebot wurde auf einigen Pls der Wunsch nach
gezielten Schulungen im Umgang mit psychisch kranken Personen geéauf3ert (11l Q 2 und 3).
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IV. Gesprache mit Untersuchungshéftlingen

Seit einigen Jahren besuchen die Kommissionen auch Personen in Untersuchungshaft, um
sie danach zu befragen, wie sich ihre Festnahme sowie die weitere Behandlung durch die
Polizei gestaltet haben (fur die Umstande in der gerichtlichen Untersuchungshaft sind die
Kommissionen nicht zustandig).

In vielen Fallen wurden die Behandlung und das Vorgehen der Polizei als korrekt
beschrieben. In einigen Fallen kam es jedoch zu Beschwerden, die den Kommissionen durch
ihre Haufung bedenklich erscheinen.

IV.1. Information und Kommunikation

Ein Problem, das den Kommissionen haufig geschildert wurde, ist die fehlende Information
an die Festgenommen sowohl wahrend der Festnahme als auch wahrend der Anhaltung (V
Q2,1Q2 11 Q2 I Q 2). Dies betrifft vor allem die Informationen Uber den Grund der
Festnahme aber auch fehlende oder schlechte Ubersetzungen im Rahmen der
Einvernahmen.

V Q 3: Es gibt wiederholt Beschwerden, dass der Arabisch-Dolmetsch [...] nicht korrekt
Ubersetze, bzw. auf Seiten der Polizei stehe und nicht neutral sei. Dies wurde beim
Behdrdenleitergesprach mit LPK [...] angesprochen. Dabei erteilte der LPK Anweisung, mit
dem Dolmetscher zu sprechen, dass er neutral zu dolmetschen habe.

I Q 2: In zwei Fallen gaben Haftlinge an, dass kein Dolmetsch fur die Einvernahme
hinzugezogen wurde bzw. dass der zugezogenen Dolmetsch nur sehr ungenau libersetzte.

Zudem sei es auch dazu gekommen, dass sich Beamtinnen nicht oder nicht deutlich genug
auswiesen und es so zu missverstandlichen Situationen fir die Festgenommen -
beispielsweise bei Haus- bzw. Wohnungsdurchsuchungen - kam (V Q 2, 3). Einige Male
wurde bemangelt, dass keine Vertrauensperson bzw. kein Rechtsbeistand herangezogen
werden durfte; dies ist vor allem im Fall der Anhaltung minderjahriger Personen
menschenrechtlich sehr bedenklich.

Il Q 2: Als problematisch wurde wahrgenommen, dass ein minderjahriger Haftling angab, beli
seiner Einvernahme sei offenbar keine Vertrauensperson anwesend gewesen (bzw. sei ein
Angehdoriger explizit aufgefordert worden, die Pl vor der Einvernahme zu verlassen).

V Q 3: Eine Frau gab an, bei der Verhaftung bei ihr zu Hause keinen Haftbefehl oder
Durchsuchungsbefehl bekommen zu haben. Die Beamten in Zivil seien ,extrem wild"
eingedrungen, sie habe zunéchst geglaubt, sie werde tberfallen und sie misse sterben. Die
Beamten hatten nicht gesagt, wer sie seien und sich auch nicht ausgewiesen, zuerst habe
sie angenommen, es seien Drogendealer und die wiirden sie jetzt umbringen. Einer habe sie
an die Glasbalkontire gedriickt. Das Vorgehen [...] wurde mit Ausnahme der Tatsache, dass
die Polizei angibt, sich ausgewiesen zu haben, bestétigt.
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V Q 2: Die Beschwerden, die im Rahmen der Gesprache mit acht Haftlingen geaullert
wurden, betrafen insbesondere Festnahmen und Hausdurchsuchungen ohne Vorlage der
jeweiligen staatsanwaltlichen Anweisungen.

I Q 2. So war in einem Fall der Grund der Festnahme von den Beamten nicht mitgeteilt
worden. Weiters wurde in einem Fall angegeben, dass eine Angehorigenverstandigung bzw.
Kontaktaufnahme mit dem Anwalt nicht erméglicht wurde, in einem zweiten Fall die
Kontaktaufnahme mit dem Anwalt bis kurz vor der zweiten Einvernahme verzdgert wurde, so
dass die Anwesenheit des Anwaltes auf Grund der Kurzfristigkeit nicht méglich war.

IV.2. Verpflegung

In einigen Fallen erwdhnten Untersuchungshéftlinge, Gber einen langeren Zeitraum in den
jeweiligen Polizeidienststellen keine Verpflegung bekommen zu haben. Manche gaben an,
dass sie erst um etwas zu Trinken bitten mussten. In Einzelféllen soll dies als Druckmittel fur
ein Gestandnis verwendet worden sein.

IV.3. Medizinische Betreuung

Auch die mangelhafte Versorgung mit Drogenersatzmitteln wie Substitol wurde vermehrt als
Problem genannt (Il Q 4, V Q 3). Zudem wurde festgestellt, dass die Kommunikation
zwischen den PAZ und den JA, insbesondere in Bezug auf medizinische Informationen (z.B.
bei Uberstellung von Hungerstreikenden), dringend einer Verbesserung bediirfen (11l Q 3 und

Il Q 2).

In einigen Féllen wurde den Kommissionen von Misshandlungen durch Polizeibeamtinnen
berichtet. Naheres dazu siehe im Folgenden.
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V. Misshandlungsvorwirfe

In einigen Fallen wurde den Kommissionen bei ihren Besuchen von Misshandlungen durch
Polizeibeamtinnen berichtet. Festzuhalten ist, dass die Kommissionen weder die Aufgabe
haben noch aufgrund ihrer zeitlichen Ressourcen in der Lage sind, derartige Vorwirfe
luckenlos aufzukléaren oder zu Uberprifen. Weiters bestehen Gesprachspartnerinnen oft auf
Anonymisierung und konnen sehr oft keine zielfihrenden Angaben zu den Orten der
behaupteten Vorféalle machen. Glaubhafte Misshandlungsvorwirfe werden— sofern die
Betroffenen dem zustimmen— an die zustandigen Stellen weitergeleitet. Derartige Vorwurfe
bleiben aber in der Minderzahl.

Nur in Einzelfallen gingen die Kommissionen daher Misshandlungsvorwirfen nach, auf die
sie von den Betroffenen selbst oder durch Dritte aufmerksam gemacht wurden (1 Q 1 und 3,
1Q2,VQ3und4).

V Q 3: Nach den Recherchen der Kommission spricht die Lage der Verletzungen nach
Ansicht der Kommission im ersten Fall des dargelegten Misshandlungsvorwurfes gegen die
Version der Beamten, dass sich der Betroffene die Verletzungen im Sitzen, mit nach hinten
geschlossenen Handen, durch Schlage des Kopfes auf die Tischplatte selbst zugefligt habe.
Auffallend fur die Kommission war, dass in den der Kommission bisher vorliegenden
Unterlagen keine Angaben des angeblichen Opfers enthalten waren.

V Q 4. Aufgrund der Gesamtumstdnde muss davon ausgegangen werden, dass die
Dokumentation der Ereignisse nicht mit den tatséchlichen Ereignissen ubereinstimmt und
trotz umfangreicher Ordner unvollstandig ist. Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit wurde dem Betroffenen durch Polizistinnen eine Mund-Maske angelegt
und dies nicht dokumentiert.

Vereinzelt wurde auch beobachtet, dass es in bestimmten Pls zu einer signifikanten Haufung
von Misshandlungsvorwirfen kommt. Diese Vorwirfe kdnnen und sollen von den
Kommissionen nicht bis zum Letzten untersucht werden. Jedoch sollten die vorgesetzten
Dienststellen bis hin zum BM.I. dies zum Anlass fur genauere Untersuchungen nehmen.

In den Gesprachen mit Untersuchungshéftlingen und im Rahmen der Beobachtung von
Festhnahmen zum Zweck der Abschiebung wurde den Kommissionen von der Zufligung
vermeidbarer Schmerzen bzw. von Misshandlungen im Rahmen von Festnahmen oder
Einvernahmen berichtet bzw. diese direkt beobachtet 1 Q2 und 4,11Q 1,111 Q2,VQ 3,VIQ
4). Dabei wurden beispielsweise bei der Festnahme dem Vater einer 7-kopfigen Familie
Handschellen angelegt, obwohl keine Fluchtgefahr gegeben war; die erfolglosen
Offnungsversuche der Handschellen fiihrten dariber hinaus zu einer unnétigen
Schmerzufligung durch das Anheben der am Ricken gefesselten Hande (IV QB 2).

Bedenklich erschien aul3erdem die vonseiten eines Beamten bestatigte Praxis in Innsbruck,
Angehdrige der sogenannten ,Nordafrikanerszene* im Rahmen von Personenkontrollen in
der Offentlichkeit bis auf die Unterhose nackt ausziehen zu lassen (V Q 1).

I Q 2: Zuerst sei er von zwei Polizeibeamten befragt worden, er habe auch geantwortet, doch
dann sei einer hinausgegangen und der andere habe ihm in den Solar Plexus geschlagen
und anschlieend in den Schwitzkasten genommen, sodass er nicht mehr atmen konnte.

92



AnschlieRend sei er in einen eiskalten Raum (Korrekturzelle Anm.) gebracht worden, wo er
sich splitterfaser nackt hinlegen musste.

Die mangelhafte Dokumentation von Verletzungen, die sich Festgenommene wahrend der
Festnahme zuziehen, erscheint den Kommissionen vor allem im Sinne der
Nachvollziehbarkeit sehr bedenklich.

Il Q 2: Bei der Durchsicht der Akten stellte die Kommission fest, dass die einschreitenden
COBRA-Beamten im Einsatzprotokoll ausdriicklich ausgeschlossen hatten, dass der
Betroffene durch den Einsatz verletzt worden war. Erst im Amtsvermerk des zusténdigen
Ermittlers sind Verletzungen im Zuge der Festnahme dokumentiert (rechter
Gesichtsbereich), wahrend aus dem Protokoll der Einvernahme hervorgeht, dass der
Betroffene bei der Festnahme gestlrzt sei und dabei eine Schirfwunde am rechten Ful3, an
der Nase und an der rechten Augenbraue erlitten habe. Eine Fotodokumentation der
Verletzungen befand sich nicht im Akt und das Verletzungsdokumentationsblatt der
polizeiarztlichen Untersuchung dokumentierte lediglich eine leichte R6tung an der rechten
Schlafe. Demgegeniiber geht aus der Aufnahmeuntersuchung nach Uberstellung in die JA
hervor, dass der Betroffene eine Schwellung des linken Ohres, Abschirfungen am
Nasenrtcken, Horsturz auf dem rechten Ohr, sowie ein Oberliedhdmatom am rechten Auge
hatte. Weiters war dokumentiert, dass der Betroffenen gegenuber den Arzten einen
Misshandlungsvorwurf gegen die einschreitenden COBRA-Beamten geauf3ert hatte
(Schlage).

Weiters wurde in manchen Féllen angegeben, dass Personen des jeweils anderen
Geschlechts bei Leibesvisitierungen dabei gewesen seien oder sie gar selbst
vorgenommen hatten (Il Q 1, V Q 1). Dies wurde als Demutigung empfunden.

Auch die Anwesenheit eines Beamten bei der amtsarztlichen Untersuchung wurde von einer
Kommission wahrgenommen:

Il Q 1: Auf Nachfrage der Kommission gab die diensthabende Arztin an, sie wirde die
Untersuchungen immer im Beisein der Beamten durchfiihren, aus Sicherheitsgriinden und
zu ihrem eigenen Schutz. Die Kommission auBBerte Bedenken, ob in einer solchen
Untersuchungssituation mdgliche Misshandlungsvorwirfe gegen (eventuell sogar
anwesende) Beamte Uberhaupt angesprochen bzw. geduRRert werden konnten. Die
Amtsarztin gab an, ihrer Erfahrung nach sei dies durchaus der Fall. Die Thematik wurde
auch beim gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit der BPD Wien am 23.3.2010 erdrtert,
wobei von Behodrdenseite die Meinung vertreten wurde, vertrauliche Untersuchungen
konnten aus Sicherheitsgrinden nicht stattfinden. Die Kommission verwies auf ihre eigenen
Erfahrungen mit vertraulichen Gesprachen mit Haftlingen, bei denen es noch nie zu einem
Vorfall gekommen ist.

93



VI. Weitere Problemfelder

Vereinzelt geraten auch individuelle Falle, die jedoch besonders aussagekraftig in Hinblick
auf strukturelle Mangel erscheinen, in den Fokus der Kommissionen. Zwei Beispiele seien
hiezu angefiihrt, beides Art 8 EMRK verletzende Abschiebungen.

Fall KOMANI: Zurickweisung des Antrages auf humanitares Bleiberecht (Il Q 4)

Nach legalem Aufenthalt in Osterreich seit der Einreise am 13.9.2004 als Asylwerber
erwuchs die Abweisung der Antrdge der Mitglieder der Familie Komani am 14.1.2009 in
Rechtskraft. Antrage auf humanitares Bleiberecht wurden per Bescheid vom 6.5.2010 vom
Magistrat Steyr zurlickgewiesen; gegen diese Entscheidung wurde berufen. Am 18.8.2010
stellte Frau Komani einen neuerlichen Asylantrag, der wegen entschiedener Sache
zurickgewiesen wurde. Nach der Festnahme von Herrn Komani und seinen zwei Tdchtern
ersuchten seine Beraterin und seine Rechtsanwaltin die Fremdenpolizei, die Abschiebung zu
stoppen, weil Frau Komani stationar auf der Baumgartner Hoéhe aufgenommen wurde. Herr
Komani und seine Tochter wurden mit dem Charterflug um 12:00 Uhr vom Flughafen Wien
Schwechat abgeschoben.®

Aus dem Fallstudium ergab sich fir die Kommission, dass die Mitglieder der Familie Komani
ein Musterbeispiel gelebter Integration darstellte und daher die Kriterien des § 11 Abs 3 NAG
insgesamt vollig ausreichend erfiillten. Die Zurlickweisung des Bleiberechtantrages ist daher
fur die Kommission ein exemplarisches unmenschliches Ergebnis aufgrund der Tatsache,
dass die Bleiberechtsbestimmungen nicht derart gestaltet wurden und umgesetzt werden,
dass gerade ein solches Musterbeispiel gelebter Integration und langen legalen,
unbescholtenen Aufenthaltes positiv entschieden wird. Dies scheint sich aus der Problematik
zu ergeben, dass die Umsetzung der Erkenntnisse des VfGH Uber die Kriterien, bei deren
Vorliegen die Verweigerung bzw. Nicht-Erteilung einer Niederlassungsbewilligung eine
Verletzung von Art 8 EMRK darstellen kann (29.09.2007 zu B 1150/07 und B 328/07), in das
Fremdenrecht und NAG dergestalt erfolgte, dass die Kriterien, bei deren Erfillen der VfGH
bereits Verfassungswidrigkeit beflrchtet, zu Mindestkriterien fir die Erteilung einer
Niederlassungsbewilligung wurden. Der vorliegende Einzelfall zeigt deutlich die Problematik
dieser Gesetzgebung: Wird die Richtschnur von positivem Behdrdenhandeln exakt dort
gezogen, wo zugleich die Grenze des grund- und verfassungsrechtlich Zulassigen liegt, sind
die Behorden geradezu gezwungen, sich stéandig unmittelbar in einem grundrechtlichen
Grenzbereich zu bewegen. Fehltritte in Einzelfallentscheidungen, die wie kaum eine andere
Entscheidung im Verwaltungsverfahren grundrechts- und existenzrelevant sind, sind dabei
quasi vorprogrammiert.

Fall A.O.: Unzulassigkeit des Aufenthaltverbotes (Il Q 4)

Herr O. wurde als tiirkischer Staatsbiirger am 17.11.1981 in Osterreich geboren und hat
sein gesamtes bisheriges Leben in Osterreich verbracht. In der Tiirkei sei er nur einmal
wahrend eines Urlaubs mit der Mutter gewesen, als er noch ein Kind war. Herr O.’s Mutter
ist im Jahre 1997, als er selbst 17 Jahre alt war, in Osterreich verstorben. Zum Vater

% Die Kommission begriiRt die Tatsache, dass Herrn Komani und seinen Téchtern die Wiedereinreise
ermoglicht und ihnen sowie mittlerweile nach Information des BM.l auch Frau Komani nach
Aufhebung des erstinstanzlichen Bescheides wegen Verfahrensfehlern (Nichtwahrung des
Parteiengehors) humanitarer Aufenthalt gewéhrt wurde.
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bestehe kein Kontakt, und auch sein Aufenthaltsort sei nicht bekannt. Die drei Brider des
Angehaltenen leben ebenfalls in Osterreich, besitzen die dsterreichische Staatsbiirgerschaft
und sind hier verheiratet. Herr A.O. gab an dass er keinerlei Kontakt in die Tiirkei habe. Seit
4.11.1998 war Herr O. im Besitz einer unbefristeten Niederlassungsbewilligung. Am
25.07.2008 wurde gegen Herrn O. von der BPD Wien ein unbefristetes Aufenthaltsverbot
erlassen. Herr O. erhob Berufung, die laut des Rechtsberaters von Herrn O. abgewiesen
wurde. Herr O. war am 22.03.2001 zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten und einer
Probezeit von 3 Jahren, am 11.10.2001 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, am
29.03.2003 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten, am 19.11.2004 zu einer Freiheitsstrafe
von 2 Jahren und 3 Monaten, sowie am 19.06.2008 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten
verurteilt worden.

Herrn O. wurde in der Begrindung der BPD Wien zum Erlass des unbefristeten
Aufenthaltsverbotes vorgeworfen, gewerbsmaRigen schweren Diebstahl durch Einbruch
begangen zu haben. Erschwerend wurde die Begehung von sieben Einbrichen, eines
Einbruchsversuches, eines normalen Diebstahles sowie mehrfache Qualifikation der Taten,
drei einschlagige Vorstrafen und der rasche Ruckfall innerhalb von drei Monaten nach der
letzten Haftentlassung bewertet; daher wurde Herr O. auch im letzten Strafverfahren zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, die drei bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafen
wurden widerrufen.

,Sie halten sich seit Ihrer Geburt im Bundesgebiet auf, sind in Osterreich aufgewachsen und
haben lhr gesamtes Leben hier verbracht. Sie sind als vollkommen aufenthaltsverfestigt
anzusehen. Es kann gemal § 61 Ziffer 4 FPG gegen Fremde, die von klein auf im Inland
aufgewachsen und hier langjahrig niedergelassen sind, ein Aufenthaltsverbot erlassen
werden, wenn diese wegen einer gerichtlichen strafbaren Handlung rechtskréftig zu mehr als
einer unbedingten zweijdhrigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. [...] Aufgrund lhres
langjahrigen  Aufenthaltes im Bundesgebiet, der damit erlangten unbefristeten
Aufenthaltsberechtigung und lhren familidren Bindungen ist von einem schweren Eingriff in
Ihr Privat- und Familienleben auszugehen. Dieses erfahrt aber durch das lhren
Verurteilungen zugrunde liegende Verhalten eine erhebliche Minderung. [...] Nach
Abwéagung der mafigeblichen offentlichen Interessen gegen lhre Privatinteressen sowie
Ihren familiaren Verhéltnisse fielen die o6ffentlichen Interessen erheblich schwerer ins
Gewicht. Es musste aufgrund lhres bisher gezeigten Verhaltens die Interessensabwagung
zu lhrem Nachteil getroffen werden. Sie sind scheinbar nicht gewillt bzw. nicht in der Lage
sich den 6sterreichischen Rechtsvorschriften gemaR zu verhalten.”

Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass die einfachgesetzliche Bestimmung des
§ 61 Z4 FPG tatbestandsgetreu angewandt wurde. Sie beurteilt jedoch die Bestimmung an
sich fur menschenrechtlich bedenklich und ihre Anwendung im konkreten Falle flr
menschenrechtswidrig.

Zur Bestimmung (im Entwurfsstadium 8§ 64) &uRerte sich das Boltzmann Institut far
Menschenrechte in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Asylgesetzes 2005 und des
Fremdenpolizeigesetzes 2005 folgendermal3en: ,Eine Errungenschaft des Fremdengesetzes
1997 war die Verankerung des Prinzips der ,Aufenthaltsverfestigung’ in Ubereinstimmung mit
der Judikatur des EGMR zu Art 8 EMRK. Mit dem § 64 des FPG-Entwurfes wird dieses
Prinzip bedauerlicherweise wieder riickgéngig gemacht. Dies trifft insbesondere die
sogenannte ,2. Generation’ an in Osterreich geborenen Fremden, die nunmehr wieder bei
einer strafrechtlichen Verurteilung zu einer mindestens 2-jahrigen Freiheitsstrafe zusatzlich
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mit einem Aufenthaltsverbot belegt werden, was dem Recht auf Privatleben des Art 8 EMRK
widerspricht. Trotz der Schwere des Delikts ist hier auch in Betracht zu ziehen, ob Uberhaupt
noch ein Bezug zum vermeintlichen ,Heimatstaat’ besteht. So ist zB denkbar, dass der/die
Fremde die vermeintlich ,Heimatsprache’ nicht oder nur mehr bruchstiickhaft beherrscht und
auch sonst keinerlei Bezugspunkt zum ,Heimatstaat’ mehr bestehen.”

Dieser Analyse schliel3t sich die Kommission vollinhaltlich an. Weiters verweist sie auf die
Stellungnahme des Menschrechtsbeirates zum Entwurf des Asylgesetzes 2005 und des
Fremdenpolizeigesetzes 2005:

-Im Gegensatz zur alten Rechtslage (so genanntes ,Aufenthaltsverbots-Verbot") konnte tber
in Osterreich aufgewachsene und voll integrierte Fremde (so genannte ,zweite Generation®)
nunmehr ein Aufenthaltsverbot verhdngt werden, wenn sie von einem Strafgericht zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren oder mehr verurteilt worden sind. Die
Rechtsfolge eines Aufenthaltsverbotes wegen eines einzigen (wenn auch mit erheblicher
Strafe bedrohten) Delikts gegen Fremde, die in Osterreich langjahrig rechtmaRig
niedergelassen, unter Umstéanden hier geboren sind, kommt — im Anschluss an eine zu
verbuRRende Strafhaft — einer Doppelbestrafung gleich. Im Regelfall werden solche Fremde
zu ihrem formalen ,Heimatstaat“ so gut wie gar keinen Bezug haben, zumeist auch zufolge
ihrer sehr frihzeitigen Niederlassung in Osterreich auch die Landessprache des
betreffenden Staates schlecht oder gar nicht beherrschen. Aufenthaltsverbote nach der neu
vorgeschlagenen Bestimmung wirden deshalb in nicht geringer Zahl gegen Art. 8 EMRK
verstol3en. Hier ware auch noch zu prifen, ob damit den Verpflichtungen nach der Richtlinie
2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehdrigen entsprochen wird, deren Art. 12
einen Ausweisungsschutz normiert, der von den Mitgliedstaaten nur durchbrochen werden
kann, wenn der Fremde ,eine gegenwartige, hinreichend schwere Gefahr fur die 6ffentliche

Ordnung oder die offentliche Sicherheit darstellt’.

Der Menschenrechtsbeirat gab aufgrund dieser Analyse eine Empfehlung ab:

.Der MRB spricht sich nachdricklich gegen die Erweiterung der Mdglichkeiten zur
Erlassung eines Aufenthaltsverbotes bei aufenthaltsverfestigten Fremden (8 64 Z 3
und 4) aus. Geht man davon aus, dass die entsprechenden Bestimmungen des
geltenden Rechtes (8 38 Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 FrG 1997) die einfachgesetzliche
Festlegung eines Mindeststandards nach Art. 8 EMRK enthalten, so wére die
Handhabung der erwahnten Neuregelungen mit dem ernsthaften Risiko der
Verfassungswidrigkeit behaftet.”

Nach Meinung der Kommission ist es im konkreten Fall zu dieser menschenrechts- und
daher verfassungswidrigen Handhabung des § 61 FPG gekommen: die Tatsache, dass Herr
O. seit nunmehr 29 Jahren in Osterreich lebt und eine familiare sowie soziale Bindung nur zu
Osterreich besteht, ist gegeniiber den mehrfachen strafrechtlichen Verurteilungen fir eine
Art 8 EMRK-konforme Beurteilung der Zulassigkeit eines Aufenthaltverbotes starker zu
bewerten. Zudem hat Herr O. auRer seiner Staatsangehorigkeit keinerlei Bindung an das
Land, in das er ausgewiesen werden soll. Herr O. gab (iberdies an, dass er bei einem Bruder
wohnen kénnte. Auch seine anderen beiden Briider leben in Osterreich und haben die
Osterreichische Staatsbiirgerschaft. Die Bindung an Osterreich ist daher eindeutig starker als
die Bindung an den ,Heimatstaat“ Turkei anzusehen, da weder eine familidre noch eine
soziale Bindung an letzteren besteht. Die Kommission hélt Uberdies das Argument des BAA,
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Herr O.kdnne ohne Weiteres in der Tourismusbranche einen Job annehmen, fiir nicht
angebracht.

Nach Abwagung der Umstéande ist fiir die Kommission ein Verbleib von Herrn O. trotz der
mehrfachen strafrechtlichen Verurteilungen aufgrund seines sténdigen Aufenthaltes in
Osterreich seit seiner Geburt mit entsprechend sehr enger Bindung an Osterreich sowie die
fehlende soziale und familidre Bindung an das Land, in das er abgeschoben werden soll, die
einzige menschenrechtskonforme L6sung. Die Kommission verweist auf die Entscheidung
des VfGH vom 12.06.2007 (GZ B2126/06), in der das Gericht in diesem Sinne erklarte, dass
ein nach 27-jahrigem Aufenthalt erlassener Ausweisungsbescheid in das Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens eingreift, das bei der Abwagung nicht entsprechend
bertcksichtigt wurde.

Daher verletzte die am 13.1.2011 vollzogene Abschiebung von Herrn O. sein Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art 8 EMRK.

Die Kommission mdchte erganzen, dass die Ausweisung auch einen klaren Verstol3 gegen
die Rechte von Herrn O. nach Art 12 (4) des Internationalen Paktes (iber biirgerliche und
politische Rechte (,Niemand darf willkiirlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes
Land einzureisen®) darstellt. Da Herr O. nie in der Tirkei gelebt und sein gesamtes Leben in
Osterreich verbracht hat, kann nur Osterreich als sein Heimatland angesehen werden. Da
bereits das Recht auf Einreise ins eigene Land nicht entzogen werden darf, darf man auch
nicht aus dem eigenen Land, in dem Fall Osterreich, ausgewiesen werden. Durch die Wahl
des Begriffes des ,eigenen Land“ Art 12 (4) IPBPR wird auf das Heimatland Bezug
genommen und nicht auf das Land, dessen Staatsbirgerschaft der/die Betreffende besitzt.
Daraus lasst sich schlieBen, dass der Schutz auf Fremde und staatenlose Personen,
auszuweiten ist, wenn diese eine so starke Beziehung zu einem Staat haben, dass dieser als
ihr ,eigenes Land“ anzusehen ist. Aus diesem Grund verletzt auch § 61 FPG an sich
eindeutig Art 12 (4) und ist damit als menschenrechtswidrig anzusehen und bedarf dringend
einer Anderung.
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Anhang 2: AG EVALUIERUNG

Endbericht der AG Evaluierung fur das Jahr 2010

Wie jedes Jahr uberprifte auch heuer wieder der Menschenrechtsbeirat durch seine
Arbeitsgruppe (AG) Evaluierung, ob bzw. inwieweit das BM.l die Empfehlungen des
Menschenrechtsbeirates umgesetzt hat.

Es sind zwei Gruppen von Empfehlungen in der AG Evaluierung behandelt worden. Die erste
betrifft Empfehlungen, die die Arbeitsgruppe selbst gewéhlt hat. Es waren dies einerseits
Themenbereiche, die im Jahr 2010 vom Beirat oder von den Kommissionen behandelt
worden sind und deren Evaluierung als Grundlage flr eine weitere Bearbeitung dienen
konnte. Dabei handelte es sich um Empfehlungen, die Fragen nach Standards fur
Anhalteraume und das Problem der Selbstverletzung durch Schubhéaftlinge betreffen.
Zusatzlich hat die Arbeitsgruppe eine Empfehlung zur religidsen Betreuung von
muslimischen Schubhéaftlingen und auf Wunsch einer Kommission eine Empfehlung zu
psychisch Kranken ausgewabhit.

Auch diesmal wurde das BM.l zu jeder Empfehlung um Stellungnahme gebeten. Auf der
anderen Seite hat die AG Informationen bei den Kommissionen des Menschenrechtsbeirates
eingeholt.

Die zweite Gruppe von Empfehlungen umfasst wie letztes Jahr jene, die das BM.I im Zuge
der ,Bereinigung des Empfehlungskataloges” als umgesetzt bzw. nicht umsetzbar betrachtet.

In diesen Fallen werden die Bewertungen und die Begrindungen des BM.| denen des MRB
gegenuber gestellt.

Wie auch schon die Jahre zuvor bleibt das Beurteilungsschema bestehen:

= Umgesetzt: aus Sicht des Beirates wurden seitens des BM.l die erforderlichen
Maflnahmen zur Umsetzung der Empfehlung gesetzt und finden auch in der Praxis
Bertlicksichtigung.

= Uberwiegend umgesetzt: aus Sicht des Beirates wurden seitens des BMI die
erforderlichen MalRnahmen zum Uberwiegenden Teil gesetzt, in der Praxis werden
allerdings noch Umsetzungsmangel geortet.

= Uberwiegend nicht umgesetzt: aus Sicht des Beirates wurden seitens des BMI die
erforderlichen Mafinahmen lediglich zu einem geringen Teil gesetzt, die nicht die
intendierten Ergebnisse in der Praxis bewirken.
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Nicht umgesetzt: aus Sicht des Beirates wurden seitens des BMI nicht die
erforderlichen MaBhahmen zur Umsetzung der Empfehlung gesetzt.

umgesetzt, begleitende Uberprifung durch die Kommissionen: Der Zusatz der
begleitenden Uberpriifung wird vor allem dann verwendet, wenn beispielsweise einer
Empfehlung des Beirates durch einen Erlass entsprochen wird, deren Umsetzung
jedoch stark vom Handeln der Vollzugsbeamtinnen anhangt. Damit wird klar gestellt,
dass diese Empfehlung nie als ,umgesetzt‘ ad acta gelegt werden kann, sondern
deren Umsetzung in der Praxis laufend bzw. in Schwerpunktaktionen beobachtet

wird.

gegenstandslos: Einige Empfehlungen sind durch eine geénderte Rechtslage oder
durch Wegfall des Anlassfalles, vor allem in Hinblick auf Einzelfallempfehlungen,
gegenstandslos geworden. Aus diesem Grund wurde dieser Terminus gewabhit.
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1. Gruppe von Empfehlungen

Empfehlungen zu Anhalteraumen

Nr. Empfehlung Kat. Bewertung Anmerkungen
83 Aus dem Bezug habenden Kommissionsbericht geht hervor, dass 1 umgesetzt Nach Auskunft des BM.l wurde das PAZ Wiener Neustadt generalsaniert.
Damit steht der Spazierhof in vollem Umfang zur Verfiigung. Dem PAZ Wiener
den Angehaltenen wegen baulicher MalRRnhahmen die tégliche Neustadt werden keine weiblichen Einsatzbeamten zugeteilt, zumal weder die
Bewegung im Freien (§ 17 Anhalteordnung) auf unabsehbare Zeit raumlichen Voraussetzungen noch ein Bedarf gegeben ist. Fir den Fall, dass
nicht moglich ist; eine Frau kurzfristig angehalten werde (StPO-Festnahmen) werden
die Toiletten in den Zellen Uber keine Turen verfiigen und daher bei Beamtinnen von der Pl Burgplatz 2 beigezogen. Es stehen 10 Haftplatze zur
deren Benutzung frei eingesehen werden kdnnen; Verfiigung, alle Rdume befinden sich in einem Trakt, es sei daher keine
Frauen aufgrund der raumlichen Gegebenheiten im selben Trakt wie Trennung moglich.
Ménner untergebracht werden und
keine weiblichen Beamtinnen in das Dienstsystem der Dienststelle Nach Ansicht des Beirates sind die getroffenen MaRnahmen ausreichend. Die
integriert sind. Umbauarbeiten sind abgeschlossen, Mehrfachbelegung in kleinen Zellen gibt
es nicht mehr und weibliche Schubhéftlinge werden im PAZ Schwechat nicht
Der Menschenrechtsbeirat kommt zum Ergebnis, dass wenn und mehr angehalten.
solange diese Umstande andauern, eine Verletzung der
Menschenrechte vorliegt und empfiehlt die oben erwahnten Umstande
im PGH Wr. Neustadt durch geeignete MaRnahmen unverziglich zu
beheben.
85 Aus dem Bezug habenden Kommissionsbericht geht hervor, dass umgesetzt Nach Auskunft des BM.l werden lediglich kurzfristige Anhaltungen im Sinne

die aulerst kleinen Zellen mehrfach belegt werden;

nur eine Toilette, die sich aulRerhalb der Zellen befindet, fur alle
Angehaltenen zur Verfiigung steht;

weibliche und mannliche Angehaltene in nebeneinander liegenden
Zellen untergebracht werden und es keine getrennten Trakte gibt;
keine weibliche Beamtinnen in das Dienstsystem der Dienststelle
integriert sind.

Der Menschenrechtsbeirat kommt zum Ergebnis, dass unter diesen
Umstanden die Anhaltung von Frauen im PGH Schwechat eine
Verletzung der Menschenwiirde darstellt und empfiehlt, keine Frauen
im PGH Schwechat unterzubringen.

des § 27 AnhO durchgefuhrt. Sollte eine langere Anhaltung von Frauen
erforderlich werden, erfolgt die Uberstellung in das PAZ Wien.

Das Personal fur das PAZ Schwechat rekrutiert sich aus den Mitarbeiterinnen
des Wachzimmer Wiener Stral3e. Sollte daher eine Beamtin benétigt werden,
kann diese rasch beigezogen werden. Die Zellen entsprechen den Vorgaben
der Arbeitsstatten-Richtlinie. Es besteht eine moderne Nassgruppe mit
Duschen und WC-Anlagen, eine Schaffung von Toiletten in den Zellen ist nicht
umsetzbar, da diese zu klein sind.

Nach Ansicht des Beirates sind die getroffenen MaRnahmen ausreichend. Die
Umbauarbeiten sind abgeschlossen, Mehrfachbelegung in kleinen Zellen gibt
es nicht mehr.




245,

1)

Aus der Sicht des MRB sind die derzeit bestehenden
Rechtsvorschriften in Osterreich zum Thema Haftbedingungen bei
den Sicherheitsbehtérden unzureichend und sollten insbesondere an
die bestehenden CPT Standards angepasst werden. Dies umso mehr
als zu erwarten ist, dass die Kommissionen des MRB bei nicht
vorhandenen oder unklaren rechtlichen Vorgaben diese Standards fiir
ihre menschenrechtliche Beurteilung heranziehen werden.

Der MRB weist darauf hin, dass derzeit aufgrund der stattfindenden
Zusammenlegung der Wachkérper der Zeitpunkt fir eine Novellierung
der einschlagigen Bestimmungen geeignet erscheint und bietet fir
diesen Prozess seine Mitarbeit an.

Der MRB empfiehlt daher, im Zuge der Zusammenlegung der
Wachkérper eine Vereinheitlichung der geltenden Regelungen in
Form einer ,Anhalteordnung neu“ insbesondere auf Grundlage der
einschlagigen Empfehlungen des CPT vorzunehmen und den MRB in
diesen Prozess mit einzubeziehen.

umgesetzt

Begriindung: Diese Empfehlung hat ihre Grundlage in einer konkreten
Rechtslage, die sich mittlerweile gedndert hat. Mit der Novelle der AnhO 2006
ist dieser Empfehlung entsprochen worden.

274
@)

Der MRB empfiehlt dem Bundesminister fiir Inneres, die Schaffung
eines speziellen Anhaltezentrums, das ausschlief3lich fur den Vollzug
der Schubhaft genitzt wird und in dem die mit einer Anhaltung
verbundenen Beschrankungen fir angehaltene Fremde in ihrer
Bewegungsfreiheit und ihrem Tagesablauf auf das notwendige Maf3
reduziert wird, das zur Sicherung des fremdenpolizeilichen Verfahrens
unabdingbar ist.

umgesetzt

Begriindung: Die Schaffung eines speziellen Anhaltezentrums in Vordernberg
ist derzeit im Laufen. Die Baubewilligung wurde bereits eingeholt, die
Inbetriebnahme des Schubhaftzentrums ist fiir Herbst 2012 geplant.

275
)

Der MRB empfiehlt dem Bundesminister fir Inneres den weiteren
Ausbau von ,Offenen Stationen“ und Bereiche des ,Vollzugs mit
Zellendffnung” in den Polizeianhaltezentren schrittweise und zlgig
fortzusetzen und insbesondere die Projekte fiir das PAZ Salzburg und
das PAZ Villach zugig zu realisieren. (1. Teil)

Der MRB empfiehlt aufgrund der durchwegs positiven Erfahrungen
mit den jeweiligen Pilotprojekten in den Polizeianhaltezentren dem
Bundesminister fir Inneres weiters, das Konzept der ,Offenen
Station“ und des ,Vollzugs mit Zellenéffnung” in eine neu zu fassende
Anhalteordnung aufzunehmen und diese Modelle damit strukturell
abzusichern. (2. Teil)

Der Menschenrechtsbeirat verweist weiters auf seine bisher
ergangenen Empfehlungen zur Anhaltung von Personen in Schubhaft
insbesondere auf die Empfehlungen Nr. 219 und Nr. 57. (3. Teil)

2a

Uberwiegend
umgesetzt

Das BM.l teilt die Auffassung des Menschenrechtsbeirates betreffend die
Problematik eines geschlossenen Vollzuges der Schubhaft, insbesondere in
Bezug auf die Einhaltung der Grundsétze eines geringst moglichen Eingriffes
sowie der moglichsten Schonung der angehaltenen Personen. Ein klares Ziel
sei daher die ,offenen Stationen* und den gelockerten Anhaltevollzugs im
Rahmen der Schubhaft laufend auszuweiten. Modelle eines gelockerten
Haftregimes seien in PAZen umgesetzt worden, einige PAZ wurden zu
offenen Stationen umgebaut. (ua PAZ Villach, PAZ Klagenfurt, PAZ Salzburg,
PAZ Eisenstadt Il, Frauentrakt PAZ Rossauer Lande). Durch die Novelle der
AnhO wird dem 2. und dem 3. Absatz der Empfehlung 275 entsprochen.
(siehe § 5a AnhO). Damit sei das Konzept der offenen Station in der AnhO
verankert worden.

Nach Ansicht des Beirates ist der 2. Teil der Empfehlung umgesetzt worden.
In einigen PAZen fehlen allerdings offene Stationen.

327

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass die in Zusammenarbeit mit
den Beamten der BPD Wien und Mitgliedern der Kommissionen OLG

umgesetzt

Lt. Auskunft der Kommission OLG Wien | ist der Probebetrieb mittlerweile in
einen Regelbetrieb Ubergegangen. Die Plane gehen davon aus, dass ein Teil
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Wien 1 und 2 erarbeiteten Plane zur Errichtung einer offenen Station
am PAZ Hernalser Girtel zlgig umgesetzt und die dafir
erforderlichen Mitteln bereitgestellt werden.

des PAZ Hernalser Girtel in eine offene Station fir ca. 50 Personen
umgebaut werden soll. Die Kommission setzt sich jedoch weiter dafur ein, die
offene Station sukzessive zu erweitern.

329

Aufgrund der Wahrnehmungen der zustédndigen Kommission OLG
Linz wurde festgestellt, dass im PAZ Linz menschenrechtswidrige
Umsténde - insbesondere in hygienischen und
sicherheitstechnischen Belangen - vorliegen, die sowohl fiir die
angehaltenen Personen als auch fir die Beamten und Beamtinnen
eine Gefahr bedeuten. Es wird daher empfohlen durch geeignete
MaRnahmen — erforderlichenfalls durch Aussetzung der Anhaltung -
diese Mangel zu beseitigen.

umgesetzt;
begleitende
Uberpriifung
durch die
Kommissionen

Nach Auskunft des BM.l sollen die HaftrAume noch im Frihsommer 2010
fertig gestellt werden. Ein zeitlicher Ablauf hédngt von den Professionisten ab
und konnte von der Geb&udeverwaltung (BIG) noch nicht genau angegeben
werden.

Anmerkung: derzeit finden Umbauarbeiten statt, aufgrund eines Erlasses
werden wahrend dieses Zeitraumes keine Schubhéftinge ins PAZ Linz
zugewiesen. Lt. Auskunft der Kommission OLG Linz zeichnet sich jedoch noch
kein Ende der Renovierungsarbeiten ab.

Der Empfehlung ist insoweit nachgekommen, als im PAZ Linz keine
Schubhéftlinge wéhrend der Renovierung angehalten werden. Der Fortgang
der Renovierung wird durch die Kommission OLG Linz weiter beobachtet.

339

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, die Richtlinie fir Arbeitsstatten
in der Weise abzuandern, dass Toiletten, die sich in Anhalteraumen
bzw. in Verwahrungsraumen befinden, mit ausreichendem
Sichtschutz zu versehen sind.

nicht
umgesetzt

Nach Auskunft des BM.l werde in den Verwahrungsraumlichkeiten aufgrund
der Anhaltung von Einzelpersonen zurzeit auf einen Sichtschutz verzichtet.
Derzeit laufe ein Pilotprojekt, wonach in zwei Pls Verwahrungsraume mit
Sichtschutz versehen wurden. Sie sollen nach einem Probezeitraum
Erkenntnisse fur eine Evaluierung bringen. Diese Ergebnisse sollen dann fir
hinkiinftige Projekte und Neubauvorhaben herangezogen und unter
Umstanden die Richtlinie fur Arbeitsstatten durch einen entsprechenden
Nachtrag angepasst werden bzw. in die neu zu erstellenden Richtlinien
einflielRen.

Anmerkung: Das CPT erachtet ein Verrichten der natirlichen Bedirfnisse
ohne Privatsphéare als erniedrigend. Ein abgetrennter sanitdrer Annex wird
begrif3t. Wenn es keinen solchen Annex gibt, sollte die Toilette vom Rest der
Zelle abA%etrennt sein, andernfalls die Haftlinge ,in einer Toilette leben*
mussten

Aus diesem Grund erachtet der Beirat die Empfehlung als noch nicht
umgesetzt.

346

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt im Rahmen der angekiindigten
Generalsanierung des PAZ Innsbrucks bei der Planung zu
berticksichtigen, dass
. der erweiterte Haftraum (offener Vollzug) nach dem Umbau
zwei Drittel des Haftraumes umfasst.
e die Bedingungen in den besonders gesicherten Haftraumen
in den PAZ in Innsbruck soweit verbessert werden, dass

Uberwiegend
umgesetzt

Nach Auskunft des BM.I wird bei der Generalsanierung des PAZ Innsbruck
eine offene Station fir Frauen geplant, die offene Station fir Manner jedoch
nicht erweitert. Im Zuge der Weiterfuhrung der Sanierung des PAZ Innsbruck
wird der besonders gesicherte Haftraum neu gestaltet, wobei der natirlichen
Belichtung besonders Augenmerk geschenkt wird.

Der Gewahrleistung hygienischer Mindeststandards kommt im Hinblick auf die
Grundséatze der Anhaltung wie der Achtung der Menschenwiirde besondere
Bedeutung zu. Fir Frauen bestehe bereits die Mdglichkeit, die Dusche in der

“2 Morgan und Evans: Combating Torture in Europe: The work and the Standards of the European Committee for the Prevention of Torture, 101
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genugend Einfall von naturlichem Licht gegeben ist.

e Frauen nach der Sanierung jederzeit Zugang zu Sanitér- und
Duscheinrichtungen haben, ohne das Personal von dem
Wunsch verstandigen zu missen (Duschen in den
Frauenzellen).

den Besuchsraum so zu gestalten, dass Besuche unter offeneren
Bedingungen stattfinden.

sog. Sanitatszelle mehrmals taglich zu beniitzen. In der offenen Station
werden entsprechende Sanitéreinrichtungen in jeder Zelle und eine frei
zugangliche Dusche im Bewegungsraum zur Verfiigung stehen.

Die Punkte 2 und 3 der Empfehlung wiirden somit beriicksichtigt.

Im Besucherraum soll Tischbesuch auch in den beiden Vernehmungsraumen
stattfinden kdnnen.

Die Kommission OLG Innsbruck teilt mit, dass Punkt 2 und Punkt 3 der
Empfehlung umgesetzt worden seien. Der letzte Besuch der Kommission im
PAZ Innsbruck fand im Dezember 2010 statt. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen.

348

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass die Zelle der PI
Pappenheimgasse in Wien so umgebaut wird, dass es
menschenrechtlichen Mindeststandards gerecht wird. Im Besonderen
soll genugend Einfall von nattrrlichem Licht gegeben sein.

nicht
umgesetzt

Das BM.I hat im Zuge eines Lokalaugenscheines mit Vertretern der do.
Behorde, der Bundesimmobiliengesellschaft mbH und des BM.I festgestellt,
dass ein Lichteinfall gegeben sei und sich die Zellen in einem sehr guten
Zustand befanden. Auch die Frischluftzirkulation sei ausreichend gegeben.
Um die Haftraume heller erscheinen zu lassen, werde im Rahmen der
mieterpflichtigen Instandhaltung ein heller Lack auf die Vergitterung
aufgebracht.

Der Beirat hat diese Begriindung in einer Sitzung zur Kenntnis genommen, It.
Auskunft der Kommission OLG Wien Il sei nicht geniigend natirliches Licht
vorhanden.

Anmerkung: Grundsatzlich verlangt das CPT“, dass die Zellen Uuber
ausreichend Licht zum Lesen auferhalb der Schlafenszeit sowie uber
Tageslicht verfigen. Bei Anhaltungen von wenigen Stunden ist gutes
kiinstliches Licht ohne natiirliche Beleuchtung ausreichend. Tageslicht ist aber
auf jeden Fall vorzuziehen.

vorhanden.

Selbstgefahrdung

239

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, sobald in Polizeianhaltezentren
der Sicherheitsexekutive Indizien zur Selbstverletzung (-gefahrdung)
von Haftlingen zu Tage treten, dafir Sorge zu tragen, dass Amtsarzte
bei ihrer Untersuchung versierte Dolmetscherinnen beiziehen; auf die
Einhaltung des diesbezuglichen Erlasses vom 28.10.2002, Gz.
50.590/189-11/A/3/02 mége gedrungen werden

2b

Uberwiegend
umgesetzt

Die Beiziehung von Dolmetschern ist nach Ansicht des BM.I in der AnhO und
in der Arzterichtlinie enthalten. Auf Arztetagungen und in den regelmaRig
stattfindenden Qualitatszirkeln wird auf die Einhaltung dieser Vorschrift
hingewiesen.

Lt. Auskunft der Kommissionen héngt die Beiziehung von Dolmetschern stark
von den jeweiligen Amtsérzten ab.

Anmerkung:

! Morgan und Evans: Combating Torture in Europe, 102
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Die relevanten Erlasse (zB Erlass zur Hungerstreikbehandlung in den PAZen
oder die RL fur den polizeiarztlichen Dienst) sehen die Beiziehung von
Dolmetschern vor, wenn dies fiir die Verstandigung erforderlich ist.

Die Frage ist, wie die Kontrolle funktioniert und ob die Amtsarzte bei
Nichteinhaltung diszipliniert werden?

Da diese begleitende Kontrolle fehlt, die formalen Voraussetzungen (Erlass,
RL) aber vorhanden sind, wird die Empfehlung als ,Uberwiegend umgesetzt*
angesehen. Eine begleitende Kontrolle der Kommissionen bleibt daneben
natirlich bestehen.

240

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, dass bei einem begriindeten
Verdacht der Selbstgefahrdung die Unterbringung in Einzelzellen
sorgféltig zu prifen und nur mit auf den Einzelfall bezogener
Begriindung anzuordnen bzw. aufrecht zu erhalten ist.

2b

umgesetzt,
begleitende
Uberpriifung
durch die
Kommissionen

Das BM.I halt fest, dass eine Verwahrung in der Sicherungszelle, wie in § 5b
der AnhO vorgesehen, als spezieller Sonderfall angesehen werden muss und
bedarf einer laufenden Uberpriifung des Vorliegens der Voraussetzungen. Es
ist charakteristisch, dass derartige Maf3nahmen nur als ,ultima ratio* und nach
dem Grundsatz der VerhéltnismaRigkeit sowie Achtung der Menschenwirde
eingesetzt und aufrecht erhalten werden durfen. Fallen Griinde weg, die zur
Anordnung gefiihrt haben, so ist die MalBhahme unverzuglich aufzuheben. Es
ist den Grundsatzen des geringst moglichen Eingriffs und der mdglichsten
Schonung der Person zu folgen.

Ist tatsachlich eine Person hoch suizidal oder fremdgefahrdend, muss sie
entsprechend behandelt und nicht nur in Sicherungszellen verwahrt werden.
Prinzipiell sind in jedem Fall die genaue Zeitangabe von Beginn und Ende
sowie eine exakte Begrundung der MalRnahme schriftlich festzuhalten.

Nach Auskunft der Kommissionen gibt es derzeit keine Félle von Einzelhaft

Psychisch Kranke

190

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt, die Aufmerksamkeit von
Wachebeamtinnen bzw. Sanitaterinnen und Schubhaftbetreuerinnen
gegenuber psychischen Auffalligkeiten angehaltener Personen durch
gemeinsame Schulungen zu erhdéhen

umgesetzt

Das BM.I teilt dazu mit, dass im Jahr 2009 insgesamt ca. 280 Bedienstete
der PAZen an den speziell fir PAZ-Mitarbeiterinnen angebotenen
Schulungen und berufsbegleitenden Fortbildung zu diesem Thema
teilgenommen haben. Seit 2009 ist ein Tag der verpflichtenden
berufsbegleitenden Fortbildung dem Thema Psychologie gewidmet, wo auch
speziell auf psychische Auffélligkeiten angehaltener Personen eingegangen
wird.

Selbst der bisher angebotene Schulungsumfang ersetzt jedoch nicht die
Beiziehung eines Amtsarztes bzw. Psychiaters im Falle des Verdachtes einer
psychischen Auffalligkeit, da Bedienstete des Exekutivdienstes als Laien auf
dem Gebiet der Psychiatrie und Psychologie angesehen werden missen.

Begriindung: Entsprechende Schulungen finden statt.
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Religi6se Betreuung

328

Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt,

Betreuung
Bedarfsfall
ermoglichen.

von
die

im Sinne einer religidsen

Schubhéftlingen muslimischen Glaubens im

Inanspruchnahme der

Dienste eines Imam zu

umgesetzt

Anmerkung: Die Arbeitsgruppe Evaluierung hat in seiner Anfrage an das
BM.I nicht nur die Situation

von Haftlingen muslimischen Glaubens, sondern jeder Glaubensrichtung
nachgefragt.

Lt. Auskunft der Kommissionen kénnen im Bedarfsfall religiése Vertreter
beigezogen werden,
es gibt diesbezlglich jedoch keinen grof3en Bedarf.

Im Informationsblatt fir Festgenommene wird allerdings nicht auf die
Mdoglichkeit

der Inanspruchnahme eines religidsen Dienstes hingewiesen.

Die AG Evaluierung kommt jedoch zum Schluss, dass eine diesbezigliche
Information im Informationsblatt

aufzunehmen wére.
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Gruppe von Empfehlungen

Bericht zu "Problemabschiebungen”, Okt. 1999

Stellungnahme/Begriindun Bewertun
NI Empfehlung Kat. BgM.I uli 20910) ¢ des MRBg Anmerkungen
1 |Der Beirat empfiehlt regelmaRige | 1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Lt. den Angaben des BM.I und den Erfahrungen des
Folgeschulungen in angemessenen Bis zum Jahr 2006 haben wiederholt, jedoch MRB finden regelmaRig Folgeschulungen fir
Zeitrhumen (mindestens einmal jahrlich) unregelménRig Folgeschulungen stattgefunden. Seit Beamtlnnen statt.
unter Einbeziehung der von den fur diese dem Jahre 2006 findet einmal jéhrlich eine
Tatigkeit  eingesetzten  Beamten  und umfassende einwdchige Ausbildungsmafnahme fiir
Beamtinnen gewonnenen Erkenntnisse und die Beamten und Beamtinnen des Abschiebepools
Erfahrungen. statt. Diese Ausbildungshaufigkeit wird auch
beibehalten werden.
2 |Der Beirat empfiehlt, den Bericht der|1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Vgl die Begriindung des BM.I
Einrichtung der Innenrevision im BMI (siehe Mit der regelmaRigen Uberpriifung von
Punkt 8) und daraus zu ziehende Schlusse Abschiebevorgangen ist die Generaldirektion fiir die
in die Schulungsunterlagen aufzunehmen offentliche Sicherheit und die Sektion Ill befasst.
und in einem Sondermodul zu bearbeiten. Ergebnisse und gewonnene Erfahrungswerte
dieser Uberpriifung werden bei den
Folgeschulungen eingebracht.
3 | Der Beirat empfiehlt, einschlagige | 1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. Vgl die Begriindung des BM.I
medizinische Erkenntnisse, wie etwa die Teil der Fortbildung ist eine umfassende Erste- umgesetzt
Gefahr des Eintrittes eines Schockzustandes Hilfe-Schulung. Im Zuge dessen werden alle
bei gefesselten Personen, in die Schulungen MaRnahmen geschult, die zur Abwendung von
einzubeziehen. korperlichen Gefédhrdungszustanden dienen und die
auch von Nichtmedizinern vorgenommen werden
diirfen. Als Trainer werden dabei Arzte sowie
Lehrbeauftragte des Osterr. Roten Kreuzes
eingesetzt. Das Thema ,Positionelle Asphyxie*
(Lagebedingter Erstickungstod) und die damit
verbundenen kdrperlichen Geféhrdungszustande
sind Gegenstand der Grundschulung sowie der
jahrlichen Fortbildung und werden von einem Arzt
vorgetragen.
4 | Der Beirat empfiehlt, den Unterricht in|1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Der MRB begriRt die verstarkte Einbindung von

gréBerem Ausmall als bislang durch
gemischte Teams zu gestalten.

Die Schulungen werden abgestimmt auf die
Ausbildungsinhalte von Juristenteams,
Fachpsychologen, Arzten, E1- u E2a-Beamten des

;gemischten Teams" und geht davon aus, dass auch
weiterhin interne und externe Expertinnen als

Lehrpersonen herangezogen werden.
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BM.I sowie erfahrenen Trainern des EKO Cobra,
der Landespolizeikommanden und externen
Einrichtungen abgehalten. Je nach Bedarf werden
die einzelnen Themen auch im Team-teaching
geschult.

Der Beirat empfiehlt, Mitgliedern des Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt \Vgl die Begrindung des BM.I
Menschenrechtsbeirates und seiner Bei den Schulungen werden sogar Mitglieder des
Kommissionen die Teilnahme an MRB als Vortragende eingesetzt (z.B. Mag. Andre,
Schulungen zu erdffnen. Gunter Ecker zu den Themen Menschenrechte®,
~Schubhaftbetreuung®). Dem Beirat wird die
Teilnahme erdffnet.
Der Beirat empfiehlt, die Vermittlung von Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt \Vgl die Begrindung des BM.I

Sprachkenntnissen zur Verbesserung der
Kommunikationsmdglichkeit mit der
abzuschiebenden Person in die Schulung
einzubeziehen.

Im Zuge der jahrlichen Folgeschulungen kénnen
keine weitreichenden Sprachkenntnisse vermittelt
werden. Daher werden bei Problemabschiebungen
nur Beamtinnen fir die Begleitung eingesetzt, die
bereits Uber Sprachkenntnisse in Englisch (A2-
Einstufung der ho SIAK) verfiigen. Weiters werden
den Beamtinnen verschiedene Sprachkurse im
Ausbildungsprogramm der Sicherheitsakademie
angeboten. Zur Vorbereitung der Schubhéftlinge
auf ihre Abschiebung (Kontaktgespréache), werden
den Begleitbeamten Dolmetscher in der jeweiligen
Muttersprache des Schubhéaftlings zur Verfugung
gestellt.

Der Beirat empfiehlt, den Beamten und
Beamtinnen in den Schulungen Wissen tber
die Situation und die
Handlungsméglichkeiten im Zielland zu
vermitteln.

Diese Empfehlung ist umgesetzt/nicht umsetzbar.
Im Hinblick auf die Vielzahl der Ziellander und die
dort vorzufindenden regionalen Unterschiede wurde
bislang keine praktikable Mdglichkeit gefunden, die
umfangreichen und stéandigen Anderungen
unterworfenen Inhalte im Rahmen der Schulung
angemessen zu vermitteln. Allerdings wird im
Rahmen der Schulung auf die Homepage des
BMeiA verwiesen, wo die Bediensteten aktuelle
Informationen Uber die Zieldestinationen abrufen
kdnnen. Bei ho. bekannt werdenden akuten
Ereignissen wird grundsétzlich Gber die
Osterreichische Vertretungsbehdrde vor Ort ein
aktuelles Lagebild eingeholt und an die
vorgesehenen Begleitbeamtinnen weitergeleitet. Im
Zuge der Fortbildung wird den Begleitbeamten ein
Rahmen zum Austausch auch hinsichtlich der
Ziellander angeboten.

Uberwiegend
nicht
umgesetzt

Begriindung: Wie bereits im Rahmen der Evaluierung
2002 angeregt, sollte durch eine aktive, zumindest
exemplarische ~ Vermittlung der Inhalte der
Herkunftslanderdokumentation sichergestellt werden,
dass die Informationen auch tatsachlich den
Beamtinnen naher gebracht werden, was durch ein
bloBes Bereitstellen der  Materialien  nicht
ausreichend gewahrleistet wird.

Ein bloRer Hinweis auf die Homepage des BMeiA
stellt noch keine Vermittlung von Wissen Uber die
Situation und die Handlungsmaoglichkeiten im Zielland
dar.
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8 | Der Beirat empfiehlt, die einschléagige 1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Begrundung: Erfahrungsgemaf finden Schulungen
Judikatur der unabhéangigen Die einschlagige Judikatur flieRt anhand von statt
Verwaltungssenate, der Gerichtshofe des Beispielen in die Vortrage der Juristenteams des
offentlichen Rechts (VIGH, VWGH) sowie BM.I in die Schulung der Beamtinnen des
des Europaischen Gerichtshofes fur Abschiebepools ein.

Menschenrechte (EGMR) in die Schulungen
einzubeziehen.

18 | Der Beirat empfiehlt, Vorkehrungen zu 2b Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Begriindung: vgl die Begriindung des BM.l und den
treffen, um der abgeschobenen Person die Im Rahmen der Schubhaftbetreuungsvertrage des
erforderlichen Subsistenzmittel fir das Jahres 2004 wurde dieses Thema durch das BM.|
unmittelbare Fortkommen in den ersten und die Tragerorganisationen genauer untersucht
Tagen im Zielland zu sichern. Bei der und in der Folge der Aufgabenbereich der
Ausarbeitung mdglicher Modelle fir derartige Tragerorganisationen dahingehend erweitert, dass
Uberbriickungshilfen sollte von im begriindeten Einzelfall Zehrgeld gewéahrt werden
auslandischen Modellen und den dabei konnte. Die Fremdenpolizeibehérden wurden
gewonnenen Erfahrungen ausgegangen angewiesen, Abzuschiebenden, die tUber keine
werden (z.B.: Belgien). ausreichenden Barmittel verfligen, Bargeld in

entsprechender Héhe zur Verfligung zu stellen,
wobei Erfahrungen gezeigt haben, dass in den
meisten Fallen pro Kopf € 50,- ausreichend sein
werden. Die neuen Forderungsvertrage tber
Ruckkehrvorbereitung in Schubhaft sehen tberdies
vor, dass im begriindeten Einzelfall durch die
Tragerorganisation bei einer freiwilligen Ausreise
einer finanziellen Reintegrationshilfe in Héhe von
max. € 150,00 pro Person (in Schubhaft), gewahrt
werden kann. Im Rahmen der Riickkehrberatung,
welche im freien Parteienverkehr stattfindet,
kdnnen bis zu € 370,00 pro Person gewahrt
werden.

24 | Der Beirat empfiehlt, 1 Diese Empfehlung ist umgesetzt. Umgesetzt Begriindung: vgl. die Begriindung des BM.I

Durchbeférderungsubereinkommen mit
jenen Transitlandern abzuschlieRen, die bei
der Wahl der kostengiinstigsten Flugstrecke
einen Zwischenstopp erforderlich machen.

Im diesem Zusammenhang darf auf die durch die
Weiterentwicklungen von Problemabschiebungen
mittels Charterflug bedingten Entwicklungen
hingewiesen werden. Die Organisation eines
Zwischenstopps bei einer Charterbschiebung
obliegt der durchfihrenden Fluglinie. An den
zentralen Knotenpunkten Zirich, Frankfurt, Brussel
und Paris konnten eigene Buros und
Ansprechpartner fir Transits etabliert werden,
welche die Zusammenarbeit verbessern.
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Vertragsverlangerung der Kommissionen des Menschenrechtsbeirates, Janner 2003

223 | Im Interesse der Kontinuitat und 4 Diese Empfehlung ist umgesetzt. gegenstands Die Empfehlung ist gegenstandslos, weil sie sich auf
Funktionsfahigkeit der Kommissionen Beziiglich der Werkvertrage mit den Leitern und los die Situation des Jahres 2003 bezogen und nunmehr
empfiehlt der MRB, die Werkvertrage in ihrer Mitgliedern der Kommissionen wird darauf keine Relevanz mehr hat.
bisherigen Form fur ein Jahr (bis Ende 2003) verwiesen, dass seitens der Geschéftsstelle des
abzuschlieRen.” Menschenrechtsbeirats die entsprechend

akkordierten Vertrage versandt wurden und bis
30.6.2004 galten.
Causa Oztoplu, Janner 2003

224 | Aus der Entscheidung des UVS Wien vom 4 Diese Empfehlung ist "sonstige". gegenstands Bei dieser Empfehlung handelt es sich um einen
17. Oktober 2002 und der seit kurzem Die ndheren Umstande der Festnahme und der los Einzelfall, der mittlerweile keine Relevanz mehr hat.

schriftlich vorliegenden Ausfertigung geht
hervor, dass das damalige Mitglied der
Kommission OLG Wien | des MRB, Herr
Biilent Oztoplu, durch die in der genannten
Entscheidung festgestellten
Verhaltensweisen von Organen der
Bundespolizeidirektion Wien in seinen
Menschenrechten verletzt worden ist. Der
MRB bedauert die Menschenrechtsverletzung
und nimmt eine dazu erfolgte offizielle
Entschuldigung mit grof3er Zustimmung zur
Kenntnis.

Der MRB empfiehlt des Weiteren die
Verantwortungslage und allfallige Mangel im
System zu klaren und den MRB dariiber zu
informieren. Diesbeziiglich wird der
Beschluss des MRB vom 30. Oktober 2001 in
Erinnerung gebracht, der folgendermalRen
lautet: ,AuRerdem wird der
Menschenrechtsbeirat den Bundesminister
fur Inneres um Mitteilung ersuchen, ob es
hinsichtlich der ndheren Umsténde der
Festnahme und der Anhaltung des Herrn
Oztoplu interne Untersuchungen gibt und
was sie ergeben haben.”

Anhaltung wurden im Verfahren beim UVS Wien
sehr eingehend und ausfuhrlich erortert.
Hinsichtlich des Modus der Personendurchsuchung
bzw. der Beschimpfung wurden die
diesbeziglichen Feststellungen des UVS Wien
bzw. die Empfehlungen des
Menschenrechtsbeirats der Bundespolizeidirektion
Wien zur Kenntnis gebracht und die genannte
Behoérde angewiesen, die aufgezeigten Aspekte
vor allem im Rahmen von Schulungen zu erdortern.

Bericht zu "Einsatz polizeilicher Zwangsgewalt - Risikominimierung in Problemsituationen”, April 2004
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Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt eine 1

Diese Empfehlung ist umgesetzt.

. : ) ) umgesetzt Begriindung: vgl. die Begriindung des BM.I
Ausdehnung des Schulungskonzepts zum Der Psychologische Dienst der .SIAK bildet im
Umgang mit psychisch kranken Menschen. In Rahmen einer 3-wdchigen Trainerlnnenaushildung
diesem Sinne erscheint die Ausbildung alle Trainerinnen der Angewandten Psychologie in
spezieller Trainerlnnen sinnvoll, welche auf der polizeilichen Grundausbildung aus. In dieser
Ebene der Bundeslander und in Kooperation Ausbildung ist der Umgang mit psychisch Kranken
mit den dortigen psychiatrischen und deren Angehdrigen implementiert worden.
Einrichtungen eigensténdig die Organisation Diese Inhalte wurden gemeinsam mit dem Verein
und Abhaltung von Seminaren Ubernehmen. HPE (Hilfe fir Angehérige/ Freunde psychisch
Derartige train-the-trainer-Seminare kdnnten Erkrankter) erarbeitet. Im Detail werden die
in einwdchigen Kursen mit den bereits bisher angehenden Exekutivbeamten bereits in ihrer
zur Verfiigung stehenden Expertinnen Grundausbildung auf die Durchfiihrung von
abgehalten werden. Amtshandlungen mit Menschen in allgemeinen
Krisensituationen, Menschen in emotionalen
Ausnahmezustédnden, Menschen mit psychischen
Problemen, geistig behinderte Menschen oder
psychotisch erkrankte Menschen vorbereitet. Ein
weiterer Themenschwerpunkt in dieser Ausbildung
stellt das Thema Suizidalitat mit all seinen
Aspekten dar.
Die .SIAK héalt in Zusammenarbeit mit dem HPE
Seminare zum ,Umgang mit psychisch kranken
Menschen* ab.
259 | Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt weiters, | 2b Diese Empfehlung ist umgesetzt. umgesetzt Begriindung: Es gibt einen Schulungserlass und ein

in Fallen, in denen eine Fesselung der
betroffenen Person an den Extremitéten
bereits erfolgt ist, sie jedoch ihre Gegenwehr
fortsetzt, die Moglichkeit eines
voribergehenden Ablassens unter
gleichzeitiger Beobachtung der Person in
Betracht zu ziehen.

Im Einsatztraining wird geschult, Fixierungen in
Bauchlage unter Beachtung der
VerhaltnismaRigkeit nur dann durchzufiihren, wenn
dies fur das SchlieRen der Hande am Rucken
unbedingt erforderlich ist. Der Vorgang ist
moglichst entschlossen und rasch durchzufihren,
die betroffene Person unmittelbar nach dem
SchlieRvorgang aufzurichten bzw. in stabile
Seitenlage zu bringen und nétigenfalls in dieser
Position zu halten um eine weitere
Selbstgefahrdung hintanzuhalten.

Video, die festlegen, wie Fixierungen durchzufiihren
sind (vg. Die Begriindung des BM.I)

Der Intention der Empfehlung, auf die kirzest
mogliche Dauer von Bauchlagen hinzuwirken und
sie nach erfolgter Fesselung auch im Fall
fortgesetzter Gegenwehr nicht bis zur vollstandigen
Beruhigung weiter aufrecht zu halten ist mit dieser
Regelung Rechnung getragen.

Erlauterung der Kategorien:

1: organisatorische/Strukturelle MaRnahmen
2a: Formelle Akte (Rechtsakt — Erlasse — Weisung)
2b: Materielle Akte (Handlungsmaximen der Vollzugsbeamten)

3: Stellungnahmen zu Gesetzesentwirfen
4: Einzelfallbezogene Empfehlungen
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Anhang 3: Aufstellung der von den Kommissionen im Jahr 2009 besuchten
Dienststellen und beobachteten Orte verwaltungsbehérdlicher Befehls- und
Zwangsgewalt.

Wien | Wien |
P1 1060 Wien, Kopernikusgasse 01.04.2010 | PI 1050 Wien, Viktor Cristgasse
06.01.2010
. . . Beobachtung GroRveranstaltung
P1 1050 Wien, Viktor Cristgasse 11.04.2010 1100 Wien, Horr-Stadion
. Beobachtung GroRRveranstaltung
11.01.2010 |PI 1160 Wien, Wattgasse 13.04.2010 1140 Wien, Hanappi-Stadion
P1 1030 Wien, Juchgasse 14.04.2010 | PI 1060 Wien, Kopernikusgasse
14.01.2010
P1 1100 Wien, Van der Nillgasse 16.04.2010 | PI 1100, Wien Van der Nill Gasse
18.01.2010 | PAZ 1080 Wien, Hernalser Giirtel 23.04.2010 \E/;\figga‘:ht“”g Demonstration 1010
20.01.2010 | BPK 1120 Wien, Meidlinger 26.04.2010 | PI 1160 Wien, Wattgasse
Kaserne
29.01.2010 Beobachtung Demonstration P1 1080 Wien, Fuhrmannsgasse
1060 Wien 27.04.2010
Pl 1110 Wien, Enkplatz P1 1070 Wien, Kandlgasse
08.02.2010
P1 1030 Wien, Juchgasse 28.04.2010 | PAZ 1080 Wien, Hernalser Gurtel
10.02.2010 | PI 1150 Wien, Tannengasse 04.05.2010 \E;\ﬁgr?acmung Demonstration 1010
. Beobachtung GroRveranstaltung
BPK 1070 Wien, Kandlgasse 05.05.2010 1100 Wien, Horr-Stadion
13.02.2010 JA 1110 Wien
P1 1050 Wien, Viktor Cristgasse 19.05.2010 . '
Kaiserebersdorferstralle
14.02.2010 |YSC/AGM Zug 1120 Wien - 25.05.2010 | PI 1230 Wien
Bruck/Mur
15.02.2010 |PI 1100 Wien, Van der Nullgasse 31.05.2010 | PI 1030 Wien, Juchgasse
16.02.2010 |PI 1170 Wien, Rétzergasse 10.06.2010 | PAZ 1080 Wien, Hernalser Girtel
JA 1110 Wien, .
17.02.2010 Kaiserebersdorferstr 14.06.2010 | Pl 1190 Wien, Hohe Warte
19.02.2010 Beobachtung Demonstration Pl 1050 Wien
1160 Wien 05.07.2010
23.02.2010 |PAZ 1080 Wien, Hernalser Girtel P1 1060 Wien
24.02.2010 |PI 1190 Wien, Hohe Warte 08.07.2010 | PI 1120 Wien
Beobachtung GroRRveranstaltung .
28.02.2010 1140 Wien, Hanappi-Stadion 01 07 2010 P1 1080 Wien, Fuhrmanngasse
10.03.2010 |PI 1080 Wien, Fuhrmannsgasse P1 1070 Wien, Kandlgasse
11.03.2010 Beobachtung Demonstration 25 072010 Bepbachtung Demonstration 1010
1060 Wien Wien
14.03.2010 | Beobachtung GroRveranstaltung 28.07.2010 | PAZ 1080 Wien, Hernalser Giirtel
T 1140 Wien, Hanappi-Stadion T '
. . Beobachtung GroRRveranstaltung
15.03.2010 |PAZ 1080 Wien, Hernalser Gurtel 05.08.2010 1100 Wien, Horr-Stadion
24.03.2010 |Beobachtung Razzia 1150 Wien, 25.08.2010 | PAZ 1080 Wien, Hernalser Giirtel
Mariahilfer und Wahringer Gurtel
28.03.2010 |BPK 1160 Wien, Wattgasse 26.08.2010 | PI 1180 Wien, Fuhrmanngasse




Wien |

30.08.2010

PAZ 1080 Wien, Hernalser Giirtel

Beobachtung GroRRveranstaltung 1140
Wien, Hanappi-Stadion

02.09.2010

Beobachtung Demonstration 1150
Wien

03.09.2010

P1 1030 Wien, Juchgasse

08.09.2010

PAZ 1080 Wien, Hernalser Grtel

29.09.2010

Landesgericht fuir Strafsachen 1080
Wien

30.09.2010

P1 1060 Wien, Kopernikusgasse

PAZ 1080 Wien, Hernalser Giirtel

01.10.2010

JA 1180 Wien, Josefstadt
Wickenburggasse

07.10.2010

Beobachtung Demonstration 1010
Wien

16.10.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung 1140
Wien, Hanappi-Stadion

24.10.2010

Pl 1190 Wien, Hohe Warte

26.10.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 1010
Wien

28.10.2010

Beobachtung Demonstration 1010
Wien

03.11.2010

BPK 1070 Wien, Kandlgasse

07.11.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung 1140
Wien, Hanappi-Stadion

11.11.2010

JA 1110 Wien,
Kaiserebersdorferstraflie

15.11.2010

P1 1060 Wien, Kopernikusgasse

18.11.2010

USG/AGM 1100 Wien, Raxstral3e-
Triesterstralle

20.11.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 1140
Wien, Hanappi-Stadion

23.11.2010

P1 1160 Wien

26.11.2010

Pl 1120 Wien, Hohenbergstralie

27.11.2010

Beobachtung Demonstration 1010
Wien

28.11.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung 1100
Wien, Horr-Stadion

30.11.2010

Beobachtung Razzia 1120 Wien

05.12.2010
06.12.2010

Pl 1100 Wien, Van der Null Gasse

BPK 1150 Wien, Tannengasse

07.12.2010

09.12.2010

12.12.2010

13.12.2010

PAZ 1110 Wien, Zinnergasse
Beobachtung Razzia 1010 Wien

PAZ 1080 Wien, Hernalser Girtel

Pl 1050 Wien, Viktor Christ Gasse

P1 1110 Wien, Enkplatz
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Wien 2

Wien 2

10.01.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

12.01.2010

JA Wien 1090, Wickenburggasse

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

11.08.2010

Pl 3350 Krems, Rechte Kremszeile

Pl 3470 Kirchberg, Marktplatz

Pl 2093 Geras, StiftstralRe

21.01.2010

P1 1020 Wien, Leopoldgasse

P1 1200 Wien, Pappenheimgasse

27.01.2010

Pl 1010 Wien, Am Hof

28.01.2010

29.01.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

17.08.2010

P1 1010 Wien, Deutschmeisterplatz

Pl 2130 Mistelbach, Oberhoferstral3e

Pl 2136 Laa, EichamtsstralRe

Pl 2143 GroRkrut, Poysdorferstrale

Beobachtung Demonstration Wien
1060

24.08.2010

PAZ 1090 Wien RoRauer Lande 7-9

18.02.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

07.09.2010

P1 1010 Wien, Goethegasse

25.02.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

07.03.2010

Otto Wagner Spital 1160 Wien

11.03.2010

Beobachtung Demonstration 1060
Wien

14.09.2010

P1 2232 Deutsch Wagram,
BockflieRerstr. 43

P1 2230 Ganserndorf, Jahngasse 68

P1 2261 Angern, Mannersdorferstr. 40

23.03.2010

BPD 1010 Wien, Schottenring

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

13.04.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

21.09.2010

22.09.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

Pl 2301 GroR-Enzersdorf, Dr. Anton
Krabichlerplatz

Pl 2293 Marchegg, Hauptplatz

23.04.2010

Beobachtung Demonstration 1010
Wien

27.09.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

05.05.2010

P1 1020 Wien, Leopoldgasse

06.10.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

07.10.2010

Beobachtung Demonstration 1010
Wien

10.05.2010

Pl 1220 Wien, Wagramerstral3e

28.10.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

14.05.2010

P1 2100 Korneuburg, Donaustrafie

04.11.2010

JA 1090 Wien, Wickenburggasse

Pl 3430 Tulln, Donaustraf3e

Pl 2000 Stockerau, Donaustralle

16.05.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

25.05.2010

JA 1090 Wien, Wickenburggasse

08.11.2010

Pl 3871 Gmiind, Grenzgasse

BPK 3871 Gmind, Weitraerstraf3e

Pl 3910 Zwettl, Weitraerstral3e

BPK 3580 Horn, Pragerstralle

24.06.2010

LKA 1090 Wien

16.11.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

07.07.2010

P1 1080 Wien, Wickenburggasse

17.11.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

15.07.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

18.11.2010

USG/AGM 1100 Wien, Raxstral3e-
TriesterstralRe

19.07.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

27.07.2010

Pl 1210 Wien, Hermann Bahr Strale

Pl 1210 Wien, Donaufelderstral3e

19.11.2010

P1 1010 Wien, Karntnertorpassage

P1 1010 Wien, Laurenzerberg

P1 1020 Wien, Leopoldsgasse

30.07.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

07.12.2010

PAZ 1110 Wien, Zinnergasse
P1 3500 Krems, Rechte Kremszeile

03.08.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

16.12.2010

JA 3500 Krems, Kasernenstrale
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Wien 3

Wien 3

10.01.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

15.01.2010

Pl 3443 Sieghartskirchen,
PreRbaumerstralle

P1 3002 Purkersdorf, Bachgasse

P1 3204 Kirchberg/Pielach, St. Péltner
Strale

P1 3180 Lilienfeld, Liese -Prokop-
StralRe

21.01.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

29.01.2010

Pl 2352 Gumpoldskirchen,
Rosalienweg

03.05.2010

P1 3150 Wilhelmsburg, Farberstral3e

JA 3100 St. Polten, Andreas-Hofer-
Strale

Pl 3160 Traisen, Mariazellerstral3e

P1 2620 Neunkirchen, Urbangasse

Pl 2630 Ternitz, Franz-Samwald-StralRe

Pl 2822 Bad Erlach, 1. Quergasse

Pl 2721 Bad Fischau, Wr.
Neustadterstraflle

PAZ 2700 Wr. Neustadt, Burgplatz

04.05.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

11.02.2010

PAZ Eisenstadt, Neusiedler Stral3e

16.05.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

18.02.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

19.05.2010

PAZ 2700 Wr. Neustadt, Burgplatz

03.03.2010

Beobachtung Flugabschiebung, 1090
Wien bis Flughafen Schwechat

07.03.2010

Otto Wagner Spital 1160 Wien

21.05.2010

Pl 3300 Amstetten, Mozartstral3e

Pl 4300 St. Valentin, Josef-Stockler-
Strale

09.03.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

12.03.2010

Pl 2331 Vésendorf, Schénbrunner
Allee

Pl 2334 Vosendorf, SCS

28.05.2010

API 2534 Alland, Neue Herrengasse

P1 2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz

P1 3071 Boheimkirchen, Obere
Hauptstral3e

Pl 2333 Leopoldsdorf, Hauptstral3e

17.03.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

18.06.2010

PAZ 2320 Schwechat,
Plankenwehrstrafle

Pl 2500 Baden, Conrad von Hotzendorf-
Platz

24.03.2010

PAZ 2320 Schwechat,
Plankenwehrstrafie

23.06.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

Pl GREKO 2320 Schwechat, Wiener
StralRe

13.04.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

14.04.2010

PAZ 7000 Eisenstadt,
Neusiedlerstralie

16.04.2010

Pl 2601 Sollenau, Wr.
Neustadterstralle

Pl 2544 Leobersdorf,
Enzesfelderstralle

25.06.2010

P1 2500 Baden, Hildegardgasse

Pl 2525 Giinselsdorf,
Leobersdorferstralie

Pl 2340 Modling, Klostergasse

P1 8380 Jennersdorf, Hauptstralle

Pl 8384 Minihof-Liebau, Zollhaus

Pl 2552 Hirtenberg,
Leobersdorferstralie

28.06.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

21.04.2010

PAZ 3100 St. Polten, Linzerstralle

P1 3200 Obergrafendorf, Hauptplatz

22.04.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

08.07.2010

Pl 2325 Himberg, Wienerstral3e

Pl 2345 Brunn a.G., Alexander
Grol3gasse

Pl 2384 Breitenfurt, Hauptstral3e

23.04.2010

P1 2405 Bad Deutsch-Altenburg, Am
Stein

15.07.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

Pl 2410 Hainburg a.d. Donau,
BrunnenstralRe

19.07.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

Pl 2413 Berg. Pressburgerstral3e

22.07.2010
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Landesgerichtsstralle




Wien 3

Wien 3

04.08.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

09.11.2010

Beobachtung Busabschiebung 2514
Traiskirchen

19.08.2010

ZWZ 1300 Flughafen Schwechat

GREKO 1300 Flughafen Schwechat

Pl 2401 Fischamend, Gregerstral3e

03.09.2010

PAZ 7000 Eisenstadt, Golbeszeile

P1 7013 Klingenbach,
Odenburgerstraie

11.11.2010

P1 7062 St. Margareten

PAZ 2700 Wr. Neustadt, Burgplatz

P1 3033 Altlengbach, Hauptstral3e

API 3033 Altlengabch, AulBerfurth

P1 3040 Neulengbach, St. Pdltner
StralRe

Pl Schattendorf, Kirchenplatz

23.11.2010

USG/AGM 7400 Oberwart

Pl 2460 Bruck/Leitha,
Fischamenderstraflle

Pl 2460 Bruckneudorf, Lagerstrale

Pl 7100 Neusied|, Untere Hauptstral3e

API 2437 Potzneusiedl, Siedlung 37

25.11.2010

Pl 3370 Ybbs/Donau, Bahnhofstrale

Pl 3250 Wieselburg, Wienerstralie

P1 3270 Scheibbs, Erlaufpromenade

Pl 3240 Mank, Johannesgasse

20.09.2010

PAZ 2320 Schwechat,
Plankenwehrstrafle

Pl 7210 Mattersburg, Martinsplatz

26.11.2010

JA 3100 St. Polten, Andreas-
Hoferstralle

Pl 3650 Poggstall, Sparkassenstralie

21.09.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

27.09.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

17.12.2010

P1 1300 Flughafen Wien Schwechat

PAZ 2320 Schwechat,
Plankenwehrstrafe

01.10.2010

P1 7041 Wulkaprodersdorf,

Pl 7141 Podersdorf OdenburgerstralRe
80.12.2010 JA 7001 Eisenstadt,
Pl 2421 Kittsee LandesgerichtsstralRe

Pl 2425 Nickeldorf AGM

05.10.2010

PAZ 1090 Wien, RoRauer Lande

Linz

Pl 3300 Amstetten Mozartstrafl3e

PAZ 3100 St. Pélten, Linzerstral3e

13.01.2010

PAZ 5020 Salzburg

PAZ 4020 Linz

14.10.2010

P1 7350 Oberpullendorf, Hauptstral3e

Pl 7322 Lackenbach

15.01.2010

Pl 4540 Bad Hall

Pl 4522 Sierning

Pl 7301 Deutschkreutz

20.10.2010

Pl 2512 Tribuswinkel,
Ebreichsdorferstralle

20.01.2010

Pl 5671 Bruck a.d. Mur,
Glocknerstralle

Pl 5660 Schwarzach

P1 2361 Laxenburg,
Guntramsdorferstrale

P1 2353 Guntramsdorf, Kirchengasse

22.01.2010

PI 5211 Friedburg

Pl 4890 Frankenmarkt

P1 2351 Wr. Neudorf, Hauptstral3e

Pl 2344 Maria Enzersdorf,
Liechtensteinstral3e

29.01.2010

BPD 4021 Linz

Beobachtung Razzia 5020 Salzburg

05.10.2010

Pl 3331 Kematen, Ybbser Stralle

03.02.2010

PAZ 4600 Wels

Pl 3340 Waidhofen/Ybbs, Graben 25

05.02.2010

Pl 4644 Scharnstein

Pl 3350 St. Peter in der Au

22.11.2010

JA 2700 Wr. Neustadt,
Maximiliangasse

10.02.2010

Pl 4020 Linz-Kleinmiinchen

Pl 4020 Linz-Neue Heimat

Pl 2540 Bad Vo6slau, Hochstralle

Pl 2492 Eggendorf, Josef-
Nachtigallgasse

19.02.2010

PAZ 5020 Salzburg
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Linz

24.02.2010

Pl 4222 St. Georgen an der Gusen

Linz

25.02.2010

API 4053 Haid

05.03.2010

USG/AGM 5020 Salzburg,
Bahnhofsbereich

05.05.2010

P1 3335 Weyer

Pl 4463 Grossraming

USG/AGM 5071 Wals

07.05.2010

Beobachtung Razzia 5020
Salzburg

10.03.2010

Pl 4320 Perg

09.05.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
5020 Salzburg

Pl 4820 Bad Ischl

11.05.2010

P1 5020 Salzburg, ltzling

15.03.2010

PAZ 4020 Linz

12.05.2010

USG/AGM 5020 Salzburg,
Rudolfskai

Beobachtung Razzia 4360 Bad
Kreuzen, Betreuungsstelle

17.03.2010

PAZ 5020 Salzburg

Pl 4673 Gaspoltshofen

19.05.2010

PAZ 4400 Steyr

Pl 4870 Vocklamarkt, Dr.
Scheiber-Stralle

P1 4873 Frankenburg

P1 4901 Ottnang

27.05.2010

BPK 4810 Gmunden

Pl 4843 Ampflwang

28.05.2010

PAZ 5020 Salzburg

20.03.2010

Beobachtung Demonstration 4020 Linz

29.05.2010

Beobachtung GroR3veranstaltung
5020 Salzburg

24.03.2010

Pl 5270 Mauerkirchen

02.06.2010

PAZ 4600 Wels

Pl 5142 Eggelsberg

09.06.2010

PAZ 4020 Linz

27.03.2010

P1 5020 Salzburg

16.06.2010

P1 4020 Linz, Dornach

31.03.2010

Pl 4840 Vocklabruck

17.06.2010

LPK 5020 Salzburg

BPK 4840 Vocklabruck

Pl 4880 St. Georgen/Attergau EAST
West

07.04.2010

P1 5020 Salzburg Maxglan

23.06.2010

Pl 4710 Grieskirchen

BPK 4710 Grieskirchen

Pl 4663 Laakirchen

PI 5340 St. Gilgen

API 5081 Anif

28.06.2010

USG/AGM 4840 Vocklabruck

USG/AGM 4850 Timelkam

PI 5081 Anif

09.04.2010

APl 4212 Neumarkt/Muhlkreis

Pl 4292 Kefermarkt

30.06.2010

Pl 4020 Linz, Schubertstralle

P1 4594 Grinburg

Pl 4591 Molln

13.04.2010

USG/AGM 4880 Pl EAST West

14.04.2010

USG/AGM 4880 Pl EAST West

07.07.2010

Pl 4490 St. Florian

Pl 4614 Marchtrenk

15.04.2010

BH 5280 Braunau

09.07.2010

Beobachtung Razzia 4020 Linz

Pl 5145 Neukirchen an den Enknach

10.07.2010

PAZ 4020 Linz

17.04.2010

Beobachtung Demonstration 5280
Braunau

14.07.2010

PAZ 5020 Salzburg

21.04.2010

PAZ 4020 Linz

16.07.2010

PAZ 5020 Salzburg

23.04.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 5020
Salzburg

21.07.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
4020 Linz

28.04.2010

USG/AGM 4880 Pl EAST West

28.07.2010

PAZ 4600 Wels

01.05.2010

Beobachtung Demonstration 4020 Linz

29.07.2010

USG/AGM 4880 Pl EAST West
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31.07.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
4910 Ried im Innkreis




Linz

Linz

. 23.11.2010 ; ;
04.08.2010 P1 4400 Minichholz Beobachtung Razzia 4020 Linz
PAZ 4400 Steyr 24.11.2010 | Apj 4600 Wels
07.08.2010 Beobachtung GroRveranstaltung 26.11.2010

5020 Salzburg

USG/AGM 4210 Bezirk Urfahr

14.08.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
5020 Salzburg

02.12.2010

P1 5301 Eugendorf

19.08.2010

Beobachtung USG/AGM 4850
Timmelkam

04.12.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
5071 Wals

Beobachtung USG/AGM 4262
Wolluwitz, Grenziibergang

07.12.2010

Beobachtung Razzia 5020 Salzburg

Pl 4272 Weitersfelden

25.08.2010

PAZ 4020 Linz

09.12.2010

Pl 4240 Freistadt

Pl 4251 Sandl

Strafamt BPD 4020 Linz

15.12.2010

P1 4360 Grein

LKA 4020 Linz

19.12.2010

Beobachtung USG/AGM 4850
Timmelkam

31.08.2010

Beobachtung GroRveranstaltung

15.09.2010

4020 Linz 23.11.2010 Beobachtung Razzia 4020 Linz
Pl 4020 Linz, Nietzschestrall3e 24.11.2010 API 4600 Wels
26.11.2010

PAZ 4020 Linz

USG/AGM 4210 Bezirk Urfahr

LKA 00 4020 Linz

02.12.2010

P1 5301 Eugendorf

22.09.2010

P1 4400 Steyr, EnnserstralRe

04.12.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
5071 Wals

26.09.2010

Beobachtung USG/AGM 4850
Timmelkam

07.12.2010

Beobachtung Razzia 5020 Salzburg

Pl 4400 Steyr, Stadtplatz

Pl 4240 Freistadt

29.09.2010 09.12.2010
P1 5020 Salzburg, Hauptbahnhof Pl 4251 Sandl
Beobachtung USG/AGM 4850

04.10.2010 Timmelkam 15.12.2010 P1 4360 Grein

06.10.2010

Stadtwache 4820 Bad Ischl

19.12.2010

Beobachtung USG/AGM 4850
Timmelkam

PI 4820 Bad Ischl

07.10.2010

P1 5020 Salzburg, Rathaus

Innsbruck

13.10.2010

PAZ 5020 Salzburg

19.10.2010

API 4863 Seewalchen

11.01.2010

SPK 6020 Innsbruck

PAZ 6020 Innsbruck

21.10.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
5071 Wals

12.01.2010

USG/AGM 6020 Innsbruck, Bahnhof

31.10.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
5071 Wals

14.01.2010

USG/AGM 6020 LKA
Innsbruck/Tulfes

03.11.2010

PAZ 4020 Linz

15.01.2010

P1 6020 Saggen, Kaiser-Jagerstralle

08.11.2010

Beobachtung USG/AGM 4850
Timmelkam

13.11.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
5071 Wals

22.11.2010

PAZ 4600 Wels

22.01.2010

SPK 6020 Innsbruck

P1 6020 Innsbruck, AGM
Kaiserjagerstralle

P1 6020 Saggen, Kaiserjagerstralie

PAZ 6700 Bludenz
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Innsbruck

Innsbruck

23.01.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung 6370
Kitzblhel

02.08.2010

SPK 6020 Innsbruck

29.01.2010

JA 6020 Innsbruck

04.08.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

02.02.2010

JA 6803 Feldkirch

10.08.2010

JA 6020 Innsbruck

LPK 6800 Bregenz

12.08.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjgerstralle

06.02.2010

Beobachtung Demonstration 6912
Horbranz

19.02.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

23.03.2010

USG/AGM Grundversorgung 6600
Reutte

USG/AGM Grundversorgung 6500
Landeck

26.03.2010

JA 6020 Innsbruck

16.09.2010

Pl 6923 Lauterach

Pl 6960 Wolfurt

Pl 6845 Hohenems

Pl 6973 Hochst

Pl 6890 Lustenau

29.03.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

30.03.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

SPK 6020 Innsbruck

06.04.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 6844
Altach

17.09.2010

Pl 6840 Gotzis

JA 6803 Feldkirch

P1 6710 Nenzing

Pl 6830 Rankweil

07.04.2010

PI1 6063 Rum

Pl 6020 Innsbruck Reichenau

23.09.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

P1 6020 Innsbruck/Saggen

Pl 6020 Innsbruck/Neu Arzl

01.10.2010

P1 6020 Innsbruck/Saggen

06.05.2010

PAZ 6700 Bludenz

15.10.2010

JA 6020 Innsbruck

07.05.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

22.10.2010

P1 6020 Innsbruck AGM

14.05.2010

JA 6020 Innsbruck

06.11.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung 6850
Dornbirn

26.05.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralie

17.11.2010

P1 6020 Innsbruck/Pradl, Langstral3e

11.06.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

PAZ 6700 Bludenz

18.06.2010

Pl 6652 Elbigenalp

19.11.2010

Pl 6845 Hohenems

Pl 6850 Dornbirn

JA 6803 Feldkirch

Pl 6631 Lermoos

26.11.2010

JA 6020 Innsbruck

Pl 6600 Reutte, Obermarkt

10.12.2010

PAZ 6020 Innsbruck

20.07.2010

PAZ 6020 Innsbruck,
Kaiserjagerstralle

23.07.2010

PI 6060 Hall/Tirol

P1 6063 Rum

30.07.2010

SPK 6020 Innsbruck

P1 6020 Innsbruck/Saggen
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Graz

Graz

09.01.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
9010 Klagenfurt

15.01.2010

PAZ 9010 Klagenfurt

PAZ 9500 Villach

16.01.2010

P1 9400 Wolfsberg

PI 8580 Koflach

Beobachtung Demonstration 9010
Klagenfurt

P1 8580 Voitsherg

API 8563 Unterwald

API1 9010 Klagenfurt

23.04.2010

P1 8750 Judenburg

Pl 8724 Knittelfeld

Pl 8720 Fohnsdorf

Pl 8793 Trofaiach

PI 8790 Eisenerz

SPK 8700 Leoben

PI 8770 St. Michael

P1 8762 Oberzeiring

Pl 8800 Unzmarkt

API 9500 Villach

19.01.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
8010 Graz

22.01.2010

Beobachtung Demonstration 9010
Klagenfurt

23.01.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
8010 Graz

31.01.2010

PAZ 8010 Graz

06.02.2010

P1 9500 Villach, Hauptplatz

PAZ 9500 Villach

09.02.2010

P1 8010 Graz, Riesplatz

24.04.2010

Pl 8829 Neumarkt

Pl 8940 Liezen

Pl 8990 Bad Aussee

Pl 8784 Trieben

P1 8740 Zeltweg

PI 8850 Murau

P1 8970 Schladming

P1 8962 Grébming

P1 8020 Graz, Lendplatz

14.05.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 9081
Reifnitz

15.03.2010

PAZ 9010 Klagenfurt

16.05.2010

Beobachtung GroRveranstaltung 9010
Klagenfurt

PAZ 9500 Villach

17.03.2010

PAZ 8010 Graz

02.06.2010

PAZ 8700 Leoben

PAZ 9500 Villach

20.03.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
8010 Graz

21.06.2010

PAZ 8010 Graz

23.03.2010

Pl 9360 Friesach

Pl 9063 Maria Saal

PI 9300 St. Veit/Glan

22.06.2010

Pl 9065 Ebental

Pl 9170 Ferlach

Pl 9131 Grafenstein

25.03.2010

P1 8020 Graz, Lendplatz

28.06.2010

JA 8010 Graz

29.03.2010

PAZ 8700 Leoben

P1 8054 Seiersberg

Pl 8401 Feldkirchen

15.07.2010

Pl 9821 Obervellach

Pl 9841 Winklern

PI 9822 Mallnitz

14.04.2010

Pl 8121 Frohnleiten

21.07.2010

PAZ 9500 Villach

P1 8600 Bruck a.d. Mur

26.07.2010

JA 8700 Leoben

17.04.2010

Beobachtung Demonstration 8010
Graz
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Pl 8630 Mariazell




Graz

Graz

03.08.2010

Pl 8240 Friedberg

23.10.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
8600 Kapfenberg

Pl 8230 Hartberg

04.08.2010

USG/AGM 9010 Klagenfurt

04.11.2010

Pl 9300 St. Veit/Glan

Pl 9560 Feldkirchen

Pl 9020 Ebenthal

09.08.2010

PAZ 9010 Klagenfurt

16.11.2010

P1 8650 Kindberg

P1 8680 Mirzzuschlag

18.08.2010

PAZ 8700 Leoben

19.08.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
8010 Graz

18.11.2010

Beobachtung Razzia 8010 Graz

PAZ 8700 Leoben

31.08.2010

Pl 9813 Mollbriicke

P1 9781 Oberdrauburg

26.11.2010

JA 9020 Klagenfurt

PAZ 9010 Klagenfurt

P1 9761 Greifenburg

01.12.2010

PI 8330 Feldbach

10.09.2010

PAZ 8010 Graz

06.12.2010

PAZ 9010 Klagenfurt

13.09.2010

Beobachtung Demonstration 8010
Graz

07.12.2010

PAZ 8010 Graz

15.09.2010

API 9500 Villach

10.12.2010

Pl 8354 St. Anna am Aigen

P1 9800 Spittal/Drau

10.12.2010

Pl 8083 St. Stefan im Rosental

Pl 9545 Radenthein

18.09.2010

Beobachtung Demonstration 9010
Klagenfurt

26.09.2010

Beobachtung GroRveranstaltung
8010 Graz

29.09.2010

Pl 8471 Spielfeld

10.10.2010

Beobachtung GroRRveranstaltung
9010 Klagenfurt

13.10.2010

Beobachtung Razzia 8010 Graz

15.10.2010

PAZ 9500 Villach

PAZ 9010 Klagenfurt

16.10.2010

Pl 9220 Velden

Pl 9181 Feistritz

Pl 9100 Voélkermarkt

Pl 9210 Portschach

P1 9400 Wolfsberg

API 9010 Klagenfurt

P1 9201 Krumpendorf

20.10.2010

P1 8010 Graz, Paulustorgasse

Pl 8045 Graz7Andritz
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Anhang 4: Zustandigkeitsbereiche der Kommissionen des MRB

Eenmkesden DL ¥len 1

Eommbsslon LS Filen 2
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Anhang 5: Mitglieder des MRB, Mitglieder der Kommissionen, Mitarbeiterlnnen

der Geschaftsstelle

Mitglieder und Ersatzmitglieder des Menschenrechtsbeirates

Landesamtsdirektor a.D., Hofrat i.R.,

Univ.Prof. Dr. Gerhart WIELINGER (Vorsitzender)

Univ. Prof. Dr. Gabriele KUCSKO-STADLMAYR

(stv. Vorsitzender)

nominiert vom Prasidenten des VfGH

Dr. Anna SPORRER
Dr. Angela JULCHER

nominiert vom Bundeskanzleramt

Mag. Christian PILNACEK
SC DDr. Wolfgang BOGENSPERGER

nominiert vom BMJ

Dr. Metin AKYUREK
Dr. Eva MATT

nominiert von SOS Menschenrechte

Gunter ECKER
Mag. Vesna KOLIC

nominiert vom Verein Menschenrechte
Osterreich

Mag. Wilfried EMBACHER
Univ. Prof. Dr. Wolfgang BENEDEK

nominiert von Caritas Osterreich

DDr. Nikolaus DIMMEL (bis 18.6.2010)
SC Dr. Roland MIKLAU (ab. 21.10.2010)
Mag. Martin SCHENK

nominiert von Diakonie Osterreich

Dr. Alois BIRKLBAUER
Mag. Michael WEISS

nominiert von Volkshilfe Osterreich

Bgdr. Dr. Franz RUF

Dr. Michaela KARDEIS BMI
Gendir. Dr. Herbert ANDERL

Bgdr. Willibald LIBERDA BMI
Mag. Johann BEZDEKA

MR Mag. Peter ANDRE BMI
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Kommission OLG Wien |

Leiter: Mag. Georg BURSTMAYR

Kommission OLG Wien Il

Leiter: Univ. Prof. Dr. Manfred NOWAK

Dr. Reingard CANCOLA
Mag?. Iris APPIANO-KUGLER

Univ. Doz. Dr. Siroos MIRZAEI
Dr. Suleyman CEVIZ

Dr. Daniela KARIMIAN-TEHERANI
Mag. Franjo SCHRUIFF

Mag® Sandra GERO

Mag®. Marijana GRANDITS
Dr. Gregor WOLLENEK
Dr. Vera PFERSMANN
Mag. Walter SUNTINGER
Dr. Monika VYSLOUZIL

Kommission OLG Wien Il

Leiter: Dr. Peter REINBERG

Kommission OLG Linz

Leiter: Univ.Ass. Dr. Reinhard
KLAUSHOFER

Mag. Helfried HAAS

Dr. Elisabeth FRIEDRICH
Dr. Anton LANDSIEDL

Mag®. Karin BUSCH-FRANKL
Mag®. Edith VASILYEV
Mag. Bernhard PAINZ

Univ. Ass. Dr. Robert KRAMMER

Dr. Wolfgang FROMHERZ
Mag®. Michaela KILLIAN

Dipl.jur. Katalin GOMBAR
Dr. Markus FELLINGER
Dr. Renate STELZIG-SCHOLER

Kommission OLG Graz

Leiterin: Mag®. Angelika VAUTI-
SCHEUCHER

Kommission OLG Innsbruck

Leiterin: Dr. Helga NEUBERGER

Dr. Harald HANIK

Dr. llse HARTWIG

Mag. Martin PRESCHERN
Daniela GRABOVAC

Dr. Monika KANATSCHNIG

Dr. Edmund THURN

Dr. Max KAPFERER

Dr. Hamid HOMAYOUNI

Mag®. Maria PETER

Richard Kurt FERCHER

Mag®. Susanne ZOLLER-MATHIES
Dr. Werner PLORER
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MitarbeiterInnen der Geschéftsstelle des Menschenrechtsbeirates

Min.Rat Mag. Walter WITZERSDORFER - Leiter der Geschéftsstelle des Menschen-
rechtsbeirates

Mag® Verena NEISSER (Werkvertrag mit dem ETC - Europaisches Trainings- und
Forschungszentrum fir Menschenrechte und Demokratie, Graz), ausgeschieden per
30.9.2010

Mag.® Jennifer PINNO (Werkvertrag mit dem ETC - Europaisches Trainings- und
Forschungszentrum flr Menschenrechte und Demokratie, Graz) ab 1.10.2010

Mag®. Anna LANDAUER (Werkvertrag mit OIMR - Osterreichische Institut fir
Menschenrechte, Salzburg)

Mag®. Caroline PAAR (Werkvertrag mit Ludwig Boltzmann Institut fir Menschenrechte —
Forschungsverein Wien; 6 WoStd.;)

Mag. Dominik HOFMANN (Werkvertrag mit Ludwig Boltzmann Institut fir Menschenrechte —
Forschungsverein Wien; 34 WoStd.)

Ursula KASPAR
Bettina NEUBAUER
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	III. Anhänge  
	Anhang 1: Gemeinsamer Jahresbericht der Kommissionen des MRB  
	Herr Ö. wurde als türkischer Staatsbürger am 17.11.1981 in Österreich geboren und hat sein gesamtes bisheriges Leben in Österreich verbracht. In der Türkei sei er nur einmal während eines Urlaubs mit der Mutter gewesen, als er noch ein Kind war. Herr Ö.’s Mutter ist im Jahre 1997, als er selbst 17 Jahre alt war, in Österreich verstorben. Zum Vater bestehe kein Kontakt, und auch sein Aufenthaltsort sei nicht bekannt. Die drei Brüder des Angehaltenen leben ebenfalls in Österreich, besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft und sind hier verheiratet. Herr A.Ö. gab an dass er keinerlei Kontakt in die Türkei habe. Seit 4.11.1998 war Herr Ö. im Besitz einer unbefristeten Niederlassungsbewilligung. Am 25.07.2008 wurde gegen Herrn Ö. von der BPD Wien ein unbefristetes Aufenthaltsverbot erlassen. Herr Ö. erhob Berufung, die laut des Rechtsberaters von Herrn Ö. abgewiesen wurde. Herr Ö. war am 22.03.2001 zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten und einer Probezeit von 3 Jahren, am 11.10.2001 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten, am 29.03.2003 zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten, am 19.11.2004 zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten, sowie am 19.06.2008 zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt worden.  
	Herrn Ö. wurde in der Begründung der BPD Wien zum Erlass des unbefristeten Aufenthaltsverbotes vorgeworfen, gewerbsmäßigen schweren Diebstahl durch Einbruch begangen zu haben. Erschwerend wurde die Begehung von sieben Einbrüchen, eines Einbruchsversuches, eines normalen Diebstahles sowie mehrfache Qualifikation der Taten, drei einschlägige Vorstrafen und der rasche Rückfall innerhalb von drei Monaten nach der letzten Haftentlassung bewertet; daher wurde Herr Ö. auch im letzten Strafverfahren zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt, die drei bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafen wurden widerrufen.  
	 
	Nach Meinung der Kommission ist es im konkreten Fall zu dieser menschenrechts- und daher verfassungswidrigen Handhabung des § 61 FPG gekommen: die Tatsache, dass Herr Ö. seit nunmehr 29 Jahren in Österreich lebt und eine familiäre sowie soziale Bindung nur zu Österreich besteht, ist gegenüber den mehrfachen strafrechtlichen Verurteilungen für eine Art 8 EMRK-konforme Beurteilung der Zulässigkeit eines Aufenthaltverbotes stärker zu bewerten. Zudem hat Herr Ö. außer seiner Staatsangehörigkeit keinerlei Bindung an das Land, in das er ausgewiesen werden soll. Herr Ö. gab überdies an, dass er bei einem Bruder wohnen könnte. Auch seine anderen beiden Brüder leben in Österreich und haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Bindung an Österreich ist daher eindeutig stärker als die Bindung an den „Heimatstaat“ Türkei anzusehen, da weder eine familiäre noch eine soziale Bindung an letzteren besteht. Die Kommission hält überdies das Argument des BAA, Herr Ö.könne ohne Weiteres in der Tourismusbranche einen Job annehmen, für nicht angebracht.  
	Nach Abwägung der Umstände ist für die Kommission ein Verbleib von Herrn Ö. trotz der mehrfachen strafrechtlichen Verurteilungen aufgrund seines ständigen Aufenthaltes in Österreich seit seiner Geburt mit entsprechend sehr enger Bindung an Österreich sowie die fehlende soziale und familiäre Bindung an das Land, in das er abgeschoben werden soll, die einzige menschenrechtskonforme Lösung. Die Kommission verweist auf die Entscheidung des VfGH vom 12.06.2007 (GZ B2126/06), in der das Gericht in diesem Sinne erklärte, dass ein nach 27-jährigem Aufenthalt erlassener Ausweisungsbescheid in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens eingreift, das bei der Abwägung nicht entsprechend berücksichtigt wurde.  
	Daher verletzte die am 13.1.2011 vollzogene Abschiebung von Herrn Ö. sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art 8 EMRK. 
	Die Kommission möchte ergänzen, dass die Ausweisung auch einen klaren Verstoß gegen die Rechte von Herrn Ö. nach Art 12 (4) des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte („Niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen“) darstellt. Da Herr Ö. nie in der Türkei gelebt und sein gesamtes Leben in Österreich verbracht hat, kann nur Österreich als sein Heimatland angesehen werden. Da bereits das Recht auf Einreise ins eigene Land nicht entzogen werden darf, darf man auch nicht aus dem eigenen Land, in dem Fall Österreich, ausgewiesen werden. Durch die Wahl des Begriffes des „eigenen Land“ Art 12 (4) IPBPR wird auf das Heimatland Bezug genommen und nicht auf das Land, dessen Staatsbürgerschaft der/die Betreffende besitzt. Daraus lässt sich schließen, dass der Schutz auf Fremde und staatenlose Personen, auszuweiten ist, wenn diese eine so starke Beziehung zu einem Staat haben, dass dieser als ihr „eigenes Land“ anzusehen ist. Aus diesem Grund verletzt auch § 61 FPG an sich eindeutig Art 12 (4) und ist damit als menschenrechtswidrig anzusehen und bedarf dringend einer Änderung. 
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